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1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

Planung von Rechtsvorschriften

Entwürfe von Gesetzen, Verordnungen und Kundma-
chungen müssen von jener Abteilung ausgearbeitet
werden, die nach der Geschäftseinteilung des Amtes der
Landesregierung für die rechtlichen Angelegenheiten
dieser Materie zuständig ist.

Die folgenden Hinweise sollen die Arbeit bei der Planung
einer Rechtsvorschrift erleichtern:

Umfangreiche Rechtsvorschriften sollen nicht durch
viele, zeitlich weit auseinanderliegende Besprechungen
erarbeitet werden, sondern in ein bis zwei inhaltlich gut
vorbereiteten internen Klausuren.

Von Vorhaben, die besondere legistische Probleme er-
warten lassen, soll der Verfassungsdienst (LAD1-VD) so
rechtzeitig verständigt werden, dass er bereits an der
Planungsphase des Entwurfes in beratender Funktion
teilnehmen kann.

Im Sinne einer rationellen legistischen Arbeitstechnik soll
mit der detaillierten sprachlichen Gestaltung der Ziele
erst dann begonnen werden, wenn alle Inhalte der
Rechtsvorschrift feststehen.

Für jede Rechtsvorschrift muss ein Ordnungssystem ge-
funden werden. Dabei muss von größeren zu kleineren
Einheiten vorgegangen werden.

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:
 Kontrolle, ob die Regelungen vollständig sind
 Erkennen von Zusammenhängen
 Aufdecken von Widersprüchen
 Systematische Interpretation

Die Planung der Rechtsvorschrift könnte aus folgenden
Einzelschritten bestehen:

Vorstrukturierung der Regelungsbereiche (Themen)
 Aufgliederung in Ober- und Unterthemen
 Orten und Auflösen der Widersprüchlichkeiten

Klausuren

Einbeziehen
LAD1-VD

Nicht gleich
formulieren

Systematik

Harmonie
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1.5.2

1.5.3

1.6

Erarbeiten eines einheitlichen Ordnungssystems, d. h.
schlagwortartige Grobgliederung der Themen.

Das Einteilungssystem soll möglichst den Bedürfnissen
der Normadressatinnen und Normadressaten angepasst
werden. Die gewählte Gliederung muss aber in jedem
Fall durchgehalten werden.

Feingliederung der Themen in Schlagwörter, wobei der
Regelfall vor der Ausnahme zu reihen ist. Von jeder ein-
zelnen Bestimmung muss der Grund für ihre Stellung im
Text angegeben werden können.

Die folgende Prüfliste soll eine Vorprüfung des legisti-
schen Vorhabens und eine Auseinandersetzung mit allen
Fragen sicherstellen, die bereits bei der Planung gelöst
werden müssen. Durch eine vollständig ausgefüllte
Frageliste verfügen Sie darüber hinaus über alle Infor-
mationen für den allgemeinen Teil des Motivenberichtes
(vgl. Punkt 4.4.2.1).

logische Abfolge der
Themen

Perspektive

Positionierung

Prüfliste
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P r ü f l i s t e  P l a n u n g s p h a s e

1 Beschreiben Sie das Problem, das Sie durch das
legistische Vorhaben lösen wollen.

2 Welche Abteilungen des Amtes der NÖ Landes-
regierung bzw. welche externen Dienststellen und
Einrichtungen sollen bei der Planung einbezogen
werden (z. B.: Landesamtsdirektion/Informations-
technologie)?

3 Mit welchen Mitteln wollen Sie das Problem lösen
(z. B. Förderung, Bewilligungsverfahren, Strafdro-
hung)?

3.1 Kann dieses Problem mit anderen Mitteln gelöst
werden?

3.2 Kann das Problem auch mit anderen als mit legisti-
schen Mitteln gelöst werden?

4 Welche Lösungen gibt es in anderen Ländern?

4.1 Wenn bereits Lösungen bestehen: Halten Sie es
für zweckmäßig, diese zu übernehmen?

5 Ist die geplante Rechtsvorschrift verfassungs-/ge-
setz-/unionsrechtmäßig?

5.1 Bei Gesetzesentwürfen: Stellen Sie die Kompe-
tenzgrundlage und das Verhältnis zu Bundes-
kompetenzen dar.

5.2 Bei Verordnungsentwürfen: Geben Sie die gesetz-
lichen Bestimmungen an, auf die sich die Verord-
nung stützt.

5.3 In welchem Verhältnis steht die geplante
Rechtvorschrift zum Unionsrecht? Welche
Bestimmung der geplanten Rechtsvorschrift setzt
welche unionsrechtliche Bestimmung um?

5.4 Entspricht die geplante Rechtsvorschrift den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen? Soll bzw.
muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchgeführt werden?
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5.5 Ist eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der
Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU]
2018/958 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 28. Juni 2018 über eine
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer
Berufsreglementierungen, ABl. Nr. L 173 vom 9.
Juli 2018, S. 25) durchzuführen?

6 Ist der zu regelnde Sachverhalt bereits in anderen
Rechtsvorschriften erfasst?

6.1 Wenn ja, in welchen Rechtsvorschriften und warum
ist die zusätzliche Regelung erforderlich?

7 Ist eine Änderung der in Aussicht genommenen
Regelung bereits jetzt absehbar?

7.1 Wann und welche Regelung (z. B. jährliche Index-
anpassung)?

7.2 Wie könnte diese Änderung vermieden werden?

7.3 Nur bei Novellen: Sind Umstände bekannt, die eine
weitere Änderung anderer Bestimmungen der
Rechtsvorschrift erfordern? Wann und welche?

8 Welche Probleme erwarten Sie bei der Vollziehung
der Regelung? Sind z. B. wesentliche Widerstände
gegen die Regelungen zu erwarten?

8.1 Probleme innerhalb der Verwaltung, welche?

8.2 Probleme in der Bevölkerung, welche?

8.3 Wie können diese Probleme gelöst werden?

9 Ist eine Dezentralisierung/Zentralisierung des Voll-
zuges der Regelung möglich/zweckmäßig?

10 Welche finanziellen Auswirkungen hat die Rege-
lung?

10.1 Wie werden sich die Regelungen auf den
Personal- und Sachaufwand des Landes und der
Gemeinden auswirken?

10.2 Welcher Aufwand wird für die Normadressatin bzw.
den Normadressaten aus dieser Regelung
zusätzlich entstehen? Welcher Aufwand wird
entfallen?
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11 Wie soll der IT-Einsatz bei der Vollziehung
erfolgen? Sind die Daten, die für die Regelung
wesentlich sind, (elektronisch) verfügbar? Wenn ja,
wo und wie sind die Daten verfügbar?

12 Wann soll die Regelung in Kraft treten?
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2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Sprachliche Gestaltung

A l l g e m e i n e s

Rechtsvorschriften müssen so präzise wie notwendig
(Rechtssicherheit) und so verständlich wie möglich sein.

Ziel der sprachlichen Gestaltung muss es sein, die
Normadressatin bzw. den Normadressaten in die Lage
zu versetzen, die Rechtsfolgen des eigenen Verhaltens
der Rechtsordnung zweifelsfrei zu entnehmen und das
Handeln der Verwaltung auf seine Rechtmäßigkeit hin zu
überprüfen.

Rechtsvorschriften müssen daher möglichst leicht lesbar
sein; allerdings soll der Unterschied zwischen der
Begriffswelt der Allgemeinheit und der Legistin bzw. des
Legisten nicht verwischt werden, sondern deutlich zum
Ausdruck kommen.

Bei der Formulierung von Normen muss klar zum Aus-
druck gebracht werden,
 inwieweit die Rechtsvorschrift ein bestimmtes Ver-

halten gebietet, verbietet oder zu einem Verhalten er-
mächtigt,

 inwieweit die Verwaltung gebunden werden soll.

Allgemeine Stilregeln nicht überbewerten (z. B. Wort-
wiederholungen): Die Eindeutigkeit und Übersichtlichkeit
der Norm hat Vorrang vor der Ästhetik des Textes.

Die Regel ist abstrakt zu formulieren, vermeiden Sie ka-
suistische Regeln. Veranschaulichen Sie jedoch die ab-
strakten Formulierungen durch Beispiele (vgl. Punkt
2.4.7).

Grafiken, Formeln und Tabellen können sprachlich
schwierige Formulierungen erläutern oder ersetzen.

Drucktechnische Hervorhebungen erleichtern das
„Schnelllesen“ des Textes.

Eine Gliederung nach Ziffern und Buchstaben empfiehlt
sich dann, wenn auf einzelne Fälle gesondert verwiesen
werden muss.

Das Symbol (Spiegelstrich) „-“ bietet außerdem noch die
Möglichkeit, Sätze übersichtlicher zu gestalten.
Alle anderen Symbole sind aufgrund der beschränkten
Formatvorlagen für das Landesgesetzblatt nicht zu
verwenden.

Präzision und
Verständlichkeit

Ziel der
sprachlichen
Gestaltung

Eindeutigkeit und
Übersichtlichkeit

Abstraktheit und
Beispiele

Grafiken
Formeln
Tabellen

Drucktechnische
Hervorhebungen
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Der Fettdruck einzelner Begriffe erleichtert der Leserin
bzw. dem Leser die Orientierung im Text. Marginalien
(Randbemerkungen) sind aus technischen Gründen im
Landesgesetzblatt nicht möglich.

Fettdruck im Entwurf wird im Landesgesetzblatt „fett“
gedruckt (vgl. Punkt 3.2.2).

Fettdruck

Beispiel:
statt so: besser so:

Vorräume, Gänge in Woh-
nungen, Speisekammern,
Abstellräume, Badezimmer
und Aborte müssen keine
Fenster besitzen.

Keine Fenster
sind erforderlich für
- Vorräume,
- Gänge in Wohnungen,
- Speisekammern,

(...)

2.1.9

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

Ein Überziehen des Prinzips der sprachlichen Ökonomie
ist zu vermeiden. Extreme Kürze der Norm verringert ihre
Verständlichkeit (Überforderung der Leserin bzw. des
Lesers). Begründungen steigern das Verständnis und die
Akzeptanz der Norm.

Z u m  T e x t a u f b a u

Dem Text soll ein einheitliches, harmonisches und in sich
geschlossenes Ordnungsprinzip zugrunde liegen.

Der Aufbau der Rechtsvorschrift soll der Perspektive der
Normadressatin bzw. des Normadressaten angepasst
sein, d. h. ihrer bzw. seiner Problemstellung
entsprechen. Durch den Aufbau soll der Normalfall und
nicht die Ausnahme in den Mittelpunkt gerückt werden.

Die Themenentwicklung soll eine logische, hierarchisch
geordnete Abfolge darstellen und keine Brüche auf-
weisen. Was inhaltlich zusammengehört, soll räumlich
zusammengefasst werden.

Grundsätzlich sollte jeder Paragraf eine Überschrift
haben. Überschriften sind Wegweiser durch die
Rechtsvorschrift; sie erleichtern die Orientierung im
Gesamttext.

Begründungen

Systematik

Perspektive

Gliederung

Überschriften
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2.2.5

2.2.6

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Die Argumentation innerhalb eines Paragrafen soll stets
vom Allgemeinen zum Besonderen führen.

Längere Rechtsvorschriften sind mit einem Inhaltsver-
zeichnis zu versehen. Dies ist je nach Länge der
Rechtsvorschrift zu beurteilen, jedenfalls aber ab 15
Paragrafen.

Z u m  S a t z b a u

Die Sätze sollen nicht zu inhaltsreich gestaltet und vor
allem nicht mit Hauptwörtern überladen werden. Als
Faustregel gilt: Pro Satz nur eine Aussage.

Die wesentliche Information gehört in den Hauptsatz.
Lange Satzketten mit mehrfachen Unterordnungen sind
zu vermeiden.

Bevorzugen Sie Aktivkonstruktionen.

Sätze sollen möglichst nicht mehr als 20 Wörter auf-
weisen, damit das Kurzzeitgedächtnis der Leserin bzw.
des Lesers nicht überfordert wird. Doch weit wichtiger als
die reine Satzlänge ist eine übersichtliche Satzstruktur.

Eine übersichtliche Satzstruktur wird erreicht, indem der
Abstand von Satzanfang bis zum Hauptzeitwort mög-
lichst kurz gehalten wird.

Dadurch kann der grundsätzliche Gehalt des Satzes
schneller erkannt werden.

vom Allgemeinen zum
Besonderen

Inhaltsverzeichnis

Hauptwortstil

Schachtelsätze

Aktivkonstruktionen

Satzlänge

Satzaufbau

Beispiel:
statt so: besser so:

Von der Landesregierung
können durch Verordnung
Bestimmungen über die
Sicherheit, den Brand-
schutz, den Wärme- und
Schallschutz erlassen
werden.

Die Landesregierung
kann durch Verordnung
Bestimmungen erlassen
über
- die Sicherheit,
- den Brandschutz,
- den Wärme- und

Schallschutz.



11 Sprachliche Gestaltung

2.3.6 Versuchen Sie daher, Nebensätze hinter das Hauptzeit-
wort zu stellen.

Nebensätze

Beispiel:
statt so: besser so:

Innenwände müssen,
wenn durch sie Wohnun-
gen voneinander oder
Wohnräume von Betriebs-
räumen getrennt werden,
samt der Tragkonstruktion
brandbeständig sein.

Innenwände samt Trag-
konstruktion müssen
brandbeständig sein,
wenn sie
- Wohnungen vonein-

ander trennen oder
- Wohnräume von Be-

triebsräumen trennen.

2.3.7 Bei Aufzählungen sind auch unvollständige Sätze
(Zwischenüberschriften) zulässig.

unvollständige
Sätze

Beispiel:
statt so: besser so:

Die Stufen dürfen bei
Hauptstiegen höchstens
18 cm, bei Nebenstiegen
höchstens 20 cm hoch
sein.

Stufenhöhe (höchstens):
- bei Hauptstiegen 18 cm
- bei Nebenstiegen 20 cm

2.3.8 Mehrfache Verneinungen innerhalb eines Satzes sind zu
vermeiden.

Verneinungen

Beispiel:
statt so: besser so:

Es ist für die Satzverständ-
lichkeit nicht unangebracht,
Mehrfachverneinungen
nicht zu verwenden.

Vermeiden Sie Mehrfach-
verneinungen zur besseren
Satzverständlichkeit.
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2.3.9 Vermeiden Sie lange Beifügungen vor dem Substantiv.
Sie sind zwar ökonomisch (sparen Nebensätze), aber
nur schwer lesbar.

lange
Beifügungen

Beispiel:
statt so: besser so:

Eine nach den Regeln der
Grammatik zwar zulässige,
jedoch schwer zu lesende,
vor dem fett gedruckten
Hauptwort befindliche
Wortanhäufung sollte
vermieden werden.

Eine Wortanhäufung
vor dem fett gedruckten
Hauptwort ist grammatisch
zwar zulässig, aber schwer
zu lesen. Deshalb sollte
sie vermieden werden.

2.3.10

2.3.11

Wenn es für die Verständlichkeit notwendig ist, den Ge-
gensatz zwischen zwei Aussagen deutlich zu machen,
verwenden Sie die Wörter „jedoch“ oder „aber“.

Bringen Sie deutlich zum Ausdruck, ob einzelne Bedin-
gungen
 konjunktiv („und“) oder
 disjunktiv („oder“)
miteinander verbunden werden. Bestehen Zweifel dar-
über, ob die Bedingungen konjunktiv oder disjunktiv ver-
knüpft werden, so ist das Bindewort zu wiederholen. Das
(relativ seltene) exklusive „oder“ ist durch die Formulie-
rung „entweder ... oder“ klarzustellen.

Deutlichmachen
von Gegensätzen

„und“ – „oder“
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2.4

2.4.1

Z u r  W o r t w a h l

Grundsätzlich sollten Sie die verbale Fassung gegenüber
dem „Nominalstil“ bevorzugen.

Zeitwort statt
Hauptwort

Beispiel:
statt so: besser so:

Geltung besitzen
zur Einzahlung bringen

Die Unterlassung der Fer-
tigstellung der Anlage be-
wirkt das Erlöschen der
Bewilligung.

gelten
einzahlen

Werden die bewilligten
Anlagen nicht fertigge-
stellt, erlischt die Bewil-
ligung.

2.4.2

Ausnahme: Wenn das Substantiv konkreter ist:
z. B. „Bewilligung erteilen“ statt „bewilligen“.

Vermeiden Sie bei Wortneubildungen daher „Wortunge-
tüme“; vermeiden Sie aber auch fachsprachliche Spar-
formen, wenn ein griffiger umgangssprachlicher Aus-
druck in den Zusammenhang passt.

Beispiel:
statt so:

zusammen-
gesetzte
Hauptwörter

SchIitzkopfgewindebolzen

nicht so: besser so:

Schlitzbolzen Schraube
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2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Die Begriffe sollen in jener Bedeutung verwendet
werden, die ihnen aufgrund des allgemeinen Sprachge-
brauches oder der Fachsprache zukommt. Fachbegriffe,
die in der Umgangssprache eine andere Bedeutung
haben als in der Fachsprache (Missverständlichkeit),
sind präzise zu definieren und unter Umständen an
einem konkreten Beispiel zu erläutern. Bei umfang-
reichen Rechtsvorschriften müssen die Begriffs-
bestimmungen in einem eigenen Paragrafen an den
Beginn gesetzt werden.

Derselbe Begriff soll zumindest innerhalb einer
Rechtsvorschrift in ein und derselben Bedeutung
verwendet werden.

Verwenden Sie das Rechtsinformationssystem des Bun-
des (RIS), um zu überprüfen, in welchem
Zusammenhang ein bestimmtes Wort verwendet wird.

Vermeiden Sie das Eindeutschen von Fremdwörtern,
wenn dadurch neue Kunstbegriffe entstehen oder kom-
plizierte Umschreibungen notwendig werden.

Die Wortwahl der Rechtsvorschriften soll einer üblichen,
zeitgemäßen Wortwahl entsprechen. Auf überalterte, un-
gebräuchlich gewordene Ausdrücke soll verzichtet
werden.

Fachbegriffe

Definition von
missverständlichen
Begriffen

einheitliche
Bedeutung

Überprüfung der
Bedeutung durch das
RIS

Fremdwörter

zeitgemäße
Wortwahl

Beispiel:
statt so: besser so:

v. H.
v. T.

%
‰

2.4.7 Unbestimmte Rechtsbegriffe räumen (ähnlich dem Er-
messen) der Behörde einen gewissen Spielraum ein.

Die Legistik kann jedoch auf unbestimmte Rechtsbegriffe
nicht verzichten, denn diese kommen dem Bestreben
entgegen, das Abstraktionsniveau von Normen möglichst
hoch zu halten.

unbestimmte
Rechtsbegriffe
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2.4.8

2.4.9

2.4.10

Die verfassungsrechtliche Grenze liegt darin,
 ob der Inhalt hinreichend bestimmbar ist und
 ob die Vollziehungsakte nachgeprüft werden können.

Beispiele können unbestimmte Rechtsbegriffe verdeut-
lichen. (Beispiel: „Gebäude von untergeordneter Bedeu-
tung, wie z. B. Schuppen, Scheunen“.)

Das Wort „können“ ist mehrdeutig. Nach der Judikatur
des Verwaltungsgerichtshofes kann man darunter „ver-
mögen“, „dürfen“, „sollen“, ja sogar „müssen“ verstehen.

Verwenden Sie daher für
 Gebotsnormen die Wendungen „müssen“ und „sind

(ist, hat) zu“,
 Verbotsnormen „dürfen nicht“, „sind verboten“,
 Ermächtigungsnormen „dürfen“, „dürfen auch“.

Das Wort „können“ darf lediglich im Zusammenhang mit
der Ermächtigung an den Verordnungsgeber verwendet
werden. Soll die Vollziehung hingegen einen Auftrag er-
halten, eine Verordnung zu erlassen (weil z. B. das Ge-
setz nicht ohne Verordnung vollzogen werden kann), so
muss dieser Auftrag mit „müssen“ oder „ist, hat zu“ zum
Ausdruck gebracht werden.

Das Wort „sollen“ erzeugt eine lex imperfecta und ist
daher für eine Rechtsvorschrift ungeeignet.

Neue Rechtsvorschriften müssen durchgehend
geschlechtergerecht formuliert werden, eine General-
klausel ist dabei nicht zulässig. Verwenden Sie den
Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren,
erarbeitet vom Arbeitskreis Gender Mainstreaming in der
NÖ Landesverwaltung und gendern Sie den Text schon
in einer frühen Entwurfsphase, nachträgliches Gendern
ist aufwändig.

Der Leitfaden ist publiziert unter:
http://www.noe.gv.at/noe/Frauen/Genderger_Formulieren
_LF_-2018_Web.pdf

Achten Sie beim Formulieren von Rechtsvorschriften auf
eine generell diskriminierungsfreie Sprache in Bezug auf
Ethnie, Religion/Weltanschauung, Alter, sexuelle
Orientierung und Behinderung.

„können“

Gebot

Verbot
Ermächtigung

„sollen“

geschlechtergerecht
formulieren

diskriminierungsfreie
Sprache
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3

3.1

3.1.1

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

Formale und technische Gestaltung

S t a m m v o r s c h r i f t (Promulgationsklausel, Titel)

Gesetze:

Die Promulgationsklausel von Gesetzen muss vor den
Titel gesetzt werden.

Bei Ausführungsgesetzen muss in der Promulgations-
klausel auf das Grundsatzgesetz (die Grundsatzbe-
stimmung) hingewiesen werden. Wenn das Grundsatz-
gesetz einen Kurztitel hat, darf nur dieser angeführt
werden. Die Verwendung einer Buchstabenabkürzung ist
nicht zulässig. Das Grundsatzgesetz muss immer in
seiner Stammfassung und in seiner letzten Fassung
zitiert werden (z. B. Krankenanstalten- und
Kuranstaltengesetz, BGBI. Nr. 1/1957 in der Fassung
BGBI. I Nr. 136/2020).

Der Titel eines Gesetzes muss entweder
 mit der Angabe der Normenkategorie (Verfassungsge-

setz, Gesetz) beginnen und dann den Gegenstand
kurz und treffend wiedergeben, oder

 es muss ein „Kurztitel“ verwendet werden; dieser
Kurztitel muss mit der Abkürzung „NÖ“ beginnen (z. B.
NÖ Krankenanstaltengesetz).
Der Kurztitel darf nicht als Zusatz (in Klammer) ver-
wendet werden.

Bei einem Landesverfassungsgesetz muss das Wort
„Verfassungsgesetz“ immer im Titel eigens angeführt
werden (vgl. Art. 18 Abs. 4 NÖ Landesverfassung 1979).

Eine Buchstabenabkürzung (z. B. NÖ KAG) darf in
Klammer dann angefügt werden, wenn es sich um ein
Gesetz handelt, das häufig zitiert wird. Auch die Buch-
stabenabkürzung muss mit „NÖ“ beginnen.

Beispiele (teilweise historisch):

 Verfassungsgesetz

Promulgations-
klausel

Titel

Buchstaben-
abkürzung

Der Landtag von Niederösterreich hat am ........................
beschlossen:

Verfassungsgesetz – NÖ Gemeinderatswahlordnung
1994 (NÖ GRWO 1994)

Promulgations-
klausel

Verfassungs-
gesetz
Kurztitel
Buchstabenab-
kürzung
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 Ausführungsgesetz

Der Landtag von Niederösterreich hat am ................
in Ausführung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes, BGBI.
I Nr. 41/2019 in der Fassung BGBl. I Nr. 108/2019,
beschlossen:

NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz (NÖ SAG)

Promulgations-
klausel
Hinweis auf
Grundsatzgesetz

Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

Der Landtag von Niederösterreich hat am ................ in
Ausführung des Elektrizitätswirtschafts- und -organi-
sationsgesetzes, BGBI. I Nr. 143/1998 in der Fassung
BGBI. I Nr. 63/2004, beschlossen:

NÖ Elektrizitätswesengesetz 2005 (NÖ ElWG 2005)

Promulgations-
klausel
Hinweis auf
Grundsatzgesetz

Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

 Gesetz

Der Landtag von Niederösterreich hat am ....................
beschlossen:

Gesetz über die risikoaverse Finanzgebarung (NÖ
GRFG)

Promulgations-
klausel

Normenkategorie
und Gegenstand
im Titel
Buchstaben-
abkürzung

Der Landtag von Niederösterreich hat am ...................
beschlossen:

NÖ Polizeistrafgesetz

Promulgations-
klausel

Kurztitel
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3.1.2

3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

Verordnungen:

Die Promulgationsklausel wird (wie bei Gesetzen) vor
den Titel der Verordnung gestellt. Die Promulgations-
klausel muss enthalten:
 das erlassende Organ (Landesregierung,

Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]);

 das Datum der Beschlussfassung (Landesregierung)
oder Datum der Unterfertigung (Landeshauptfrau/
Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/Bezirkshaupt-
mann [Bezirkshauptmannschaft]);

 die Gesetzesbestimmungen, auf die sich die Verord-
nung gründet (eingeleitet mit dem Wort „aufgrund“).
Hat das zugrundeliegende Gesetz einen Kurztitel, so
muss dieser verwendet werden. Die Verwendung einer
Buchstabenabkürzung ist nicht zulässig (einzige Aus-
nahme: B-VG). Das Gesetz muss stets in seiner letzten
Fassung zitiert werden;

 fordert das Gesetz für die Erlassung der Verordnung
die Herstellung des „Einvernehmens“ mit einer anderen
Behörde oder sonstigen Stelle oder „Antragstellung“
durch eine Behörde oder andere Stelle, ist es nach der
Judikatur des VfGH erforderlich, dass die zuvor
erfolgte Antragstellung oder Herstellung des
Einvernehmens in der Verlautbarung der Verordnung
ausdrücklich festgestellt wird.

Der anschließende Titel muss entweder
 mit dem Wort „Verordnung“ beginnen und dann den

Gegenstand kurz und treffend wiedergeben, oder
 es muss ein „Kurztitel“ verwendet werden; dieser

Kurztitel muss mit der Abkürzung „NÖ“ beginnen (z. B.
NÖ Sperrzeitenverordnung 1995).
Der Kurztitel darf nicht als Zusatz (in Klammer) ver-
wendet werden.

Eine Buchstabenabkürzung (z. B. NÖ JVO) darf in
Klammer dann angeführt werden, wenn die Verordnung
häufig zitiert wird. Auch die Buchstabenabkürzung muss
mit „NÖ“ beginnen.

Promulgations-
klausel

Titel

Buchstaben-
abkürzung
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Beispiele (teilweise historisch):

 Verordnung aufgrund von Bundesgesetzen

Landesregierung

Die NÖ Landesregierung hat am ………….. aufgrund des
§ 94c der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr.
159/1960 in der Fassung BGBl. I Nr. 161/2020,
verordnet:

Verordnung über die Vollziehung der StVO 1960 in
Schwechat

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
zitiertes Gesetz

Normenkategorie
und Gegenstand
im Titel

Landeshauptfrau/Landeshauptmann

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am
................ aufgrund des § 3 Abs. 1 des Niederlassungs-
und Aufenthaltsgesetzes, BGBl. I Nr. 100/2005 in der
Fassung BGBl. I Nr. 84/2017, verordnet:

Verordnung über die Vollziehung des Niederlassungs-
und Aufenthaltsgesetzes 2017

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LH)
Datum
zitiertes Gesetz

Normenkategorie
und Gegenstand
im Titel

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am
................ aufgrund des § 124 Abs. 5 des
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215/1959 in der
Fassung BGBl. I Nr. 73/2018, verordnet:

NÖ Wasserbuch-Verordnung (NÖ WBVO)

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LH)
Datum
zitiertes Gesetz

Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

Bezirkshauptfrau/Bezirkshauptmann
(Bezirkshauptmannschaft)

Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten hat am ................
aufgrund des § 15 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl.
Nr. 186/1950 in der Fassung BGBl. I Nr. 136/2020, und
der §§ 3 und 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes,
BGBl. I Nr. 12/2020 in der Fassung BGBl. I Nr. 138/2020,
verordnet:

Verordnung betreffend ergänzende Maßnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (BH)
Datum
zitierte Gesetze

Normenkategorie
und Gegenstand
im Titel
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 Verordnung aufgrund eines Landesgesetzes aus dem
alten Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung hat am ................... aufgrund
des § 46b Abs. 4 des NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetzes 1976, LGBl. 2420-48,
verordnet:

Verordnung über die Ausbildung von Leiterinnen und
Leitern einer Musikschule

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
Kurztitel des
Landesgesetzes



Normenkategorie
und Gegenstand
im Titel


 Verordnung aufgrund eines Landesgesetzes im neuen
Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung hat am ................... aufgrund
des § 12 Abs. 4 des NÖ Antidiskriminierungsgesetzes
2017, LGBl. Nr. 24/2017 in der Fassung LGBl. Nr.
76/2018, verordnet:

NÖ Web-Zugänglichkeitsverordnung (NÖ WZV)

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
Kurztitel des
Landesgesetzes



Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

 Verordnung aufgrund eines Landesgesetzes aus dem
alten und neuen Kundmachungssystem auf Antrag von
Gemeinden

Die NÖ Landesregierung hat am ................... aufgrund
des § 32 Abs. 4 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl.
1000 in der Fassung LGBl. Nr. 87/2016, sowie auf Antrag
der nachstehend genannten Gemeinden verordnet:

NÖ Bau-Übertragungsverordnung 2017 (NÖ BÜV 2017)

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
Kurztitel des
Landesgesetzes



Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung
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3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Kundmachungen:

Die Promulgationsklausel wird (wie bei Gesetzen und
Verordnungen) vor den Titel der Kundmachung gestellt.

Die Promulgationsklausel muss enthalten:
 das verlautbarende Organ (Landesregierung,

Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]) – im
Gegensatz zur Verordnung keine Angabe des Datums;

 die Rechtsvorschrift, nach der verlautbart wird (einge-
leitet mit den Worten „verlautbart gemäß“). Die Rechts-
vorschrift muss dabei immer in der letzten Fassung
zitiert werden. Gibt es für die Rechtsvorschrift einen
Kurztitel, so darf nur dieser angeführt werden. Die Ver-
wendung einer Buchstabenabkürzung ist nicht zulässig
(einzige Ausnahme: B-VG, vgl. Punkt 3.3.2).

Der anschließende Titel muss entweder
 mit dem Wort „Kundmachung“ beginnen und dann den

Gegenstand kurz und treffend wiedergeben, oder
 es muss ein „Kurztitel“ verwendet werden; dieser

Kurztitel muss mit der Abkürzung „NÖ“ beginnen (z. B.
NÖ Landes-Verwaltungsabgabentarif 2021). Der
Kurztitel darf aber nicht als Zusatz (in Klammer)
verwendet werden.

Beispiele (teilweise fiktiv):

 Kundmachung aufgrund von Bundesgesetzen

Promulgations-
klausel

Titel

Der Landeshauptmann von Niederösterreich verlautbart
gemäß Art. 140 Abs. 5 B-VG:

Kundmachung über die Teilaufhebung des NÖ Jagdge-
setzes

Promulgations-
klausel
verlautbarendes
Organ (LH)
zitiertes Gesetz
(Buchstaben-
abkürzung nur
beim B-VG)
Titel

 Kundmachung aufgrund eines Landesgesetzes aus
dem alten Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 2 Abs. 5
des NÖ Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgaben-
gesetzes, LGBI. 3800-7:

NÖ Landes-Verwaltungsabgabentarif 2021

Promulgations-
klausel
verlautbarendes
Organ (LReg.)
zitiertes Landesgesetz

Kurztitel
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 Kundmachung aufgrund eines Landesgesetzes im
neuen Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 50 des NÖ
Krankenanstaltengesetzes 2015, LGBI. Nr. 33/2015 in
der Fassung LGBl. Nr. 77/2020:

NÖ Krankenanstaltengebühren 2021

erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
Kurztitel des
Landesgesetzes



Kurztitel

 Kundmachung aufgrund eines Landesgesetzes aus
dem alten und neuen Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 3 Abs. 4 in
Verbindung mit § 6 Abs. 4 zweiter Spiegelstrich des NÖ
Lebensmittelkontrollgebührengesetzes, LGBl. 6401 in
der Fassung LGBl. Nr. 68/2017:

NÖ Lebensmittelkontrollgebührentarif 2020

erlassendes
Organ (LReg.)
Datum
Kurztitel des
Landesgesetzes



Kurztitel

3.1.4. Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG

Verwenden Sie den Leitfaden der Verbindungsstelle der

Bundesländer für Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG.
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3.2

3.2.1

3.2.2

F o r m  d e r  R e c h t s v o r s c h r i f t e n

Ohne Punkt in die Mitte zu setzen sind
 Titel,
 Abschnitte (Hauptstücke, Teile),
 Paragrafen und
 Überschriften.

Absätze sind zu nummerieren.

Wenn Worte bei der Verlautbarung in Fettdruck hervor-
gehoben werden sollen, so müssen sie im Manuskript
fett gedruckt werden (vgl. 2.1.8).

Kursivdruck ist im Hinblick auf die im RIS verwendeten
Wordformate nicht zulässig.

Eine weitere Gliederung kann nach Ziffern, litterae oder
Spiegelstrichen erfolgen.

Bei Änderungen von Rechtsvorschriften muss auf den
bestehenden Aufbau bzw. die bestehende Gliederung
der Rechtsvorschrift Bedacht genommen werden.

Beispiel:

Mitte zentrieren

Nummerierung der
Absätze
Fettdruck

Kein Kursivdruck

Gliederung

Abschnitt 1
Ziele, Anwendungsbereich

und Vollziehung des Gesetzes

§ 2
Verhältnis dieses Gesetzes zu anderen

Rechtsvorschriften

(1) Dieses Gesetz gilt nicht für Angelegenheiten, die in
die Zuständigkeit des Bundes fallen (z. B. Art. 10
Abs. 1 Z 12 B-VG).

3.2.3

3.2.4

3.3

3.3.1

Beträge sind im fortlaufenden Text wie folgt darzustellen:
€ 240,-- oder € 240,20

Prozentsätze (Promillesätze) sind mit „%“ („‰“) darzu-
stellen.  (vgl. Punkt 2.4.6)

Z i t a t e

Im Text einer Rechtsvorschrift sind Bestimmungen der-
selben Vorschrift bloß durch Angabe des Paragrafen
(Artikels) und/oder der Untergliederung (z. B. Abs., Z, lit.)
zu zitieren.

Beträge

Prozentsätze

Zitate innerhalb
derselben
Vorschrift
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Beispiele:

(1) Ab 1. Jänner 1990 dürfen in den im § 12 Abs. 1 ge-
nannten Gebieten und in den Schutzgebieten (§ 6
Abs. 2) nur mehr einzel- oder typengenehmigte
Zentralheizungskessel für feste Brennstoffe mit
einer Nennwärmeleistung von mehr als 26 kW
angeschlossen werden.

§ 3
Angemessene Gesamtbaukosten

(1) Die angemessenen Gesamtbaukosten je
Quadratmeter Nutzfläche errechnen sich aus:
1. dem Grundbetrag von € 13.000,-- und einer

allfälligen Erhöhung nach Abs. 2 und
2. der Umsatzsteuer und
3. den Baukreditkosten.

(2) Der Betrag nach Abs. 1 Z 1 erhöht sich unter
folgenden Voraussetzungen:

3.3.2 Werden im Text einer Rechtsvorschrift andere Rechts-
vorschriften zitiert, so muss angegeben werden:
 Titel oder Kurztitel oder Buchstabenabkürzung und
 die Fundstelle.

Wird die Fundstelle bei der erstmaligen Zitierung der
Rechtsvorschrift angeführt, kann sie bei den weiteren
Zitierungen entfallen, wenn dies ausdrücklich angeführt
wird.
Als Beispiel:
§ 6 Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999 in
der Fassung BGBl. I Nr. 14/2019, (im Folgenden: DSG).

Soll auf NÖ Landesvorschriften im alten Kundmachungs-
system (vor 31.12.2014) dynamisch verwiesen werden,
so muss die Fassungsbezeichnung entfallen (z. B. LGBI.
4005).

Soll auf NÖ Landesvorschriften im alten Kundmachungs-
system statisch verwiesen werden, so muss die
Fassungsbezeichnung an die Gliederungszahl angefügt
werden (z. B. LGBI. 4005-3).

Soll auf NÖ Landesvorschriften im neuen Kund-
machungssystem (ab 1.1.2015) dynamisch verwiesen
werden, so ist die Stammfassung mit dem Zusatz „in der
geltenden Fassung“ anzuführen (z. B. LGBI. Nr. 1/2015
in der geltenden Fassung).

Zitate anderer
Rechtsvor-
schriften

dynamische
Verweisung

statische
Verweisung

dynamische
Verweisung
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Soll auf NÖ Landesvorschriften im neuen
Kundmachungssystem statisch verwiesen werden, so
muss die Stammfassung und immer auch die letzte
Fassung angeführt werden (z. B. LGBI. Nr. 1/2015 in der
Fassung LGBl. Nr. 83/2018).

Soll auf NÖ Landesvorschriften, die teils im alten und
teils im neuen Kundmachungssystem verlautbart sind,
dynamisch verwiesen werden, so darf nur die
Gliederungszahl angeführt werden (z. B. LGBI. 6500).

Soll auf NÖ Landesvorschriften, die teils im alten und
teils im neuen Kundmachungssystem verlautbart sind,
statisch verwiesen werden, so muss die Gliederungszahl
ohne Fassungsbezeichnung und immer auch die letzte
Fassung im neuen Kundmachungssystem angeführt
werden (z. B. LGBI. 6500 in der Fassung LGBl. Nr.
26/2019).

Auf andere Vorschriften als auf NÖ Landesvorschriften
(insbesondere des Bundes) darf nur statisch verwiesen
werden; es muss also hier neben der Stammfassung
immer auch die letzte Fassung angeführt werden, wenn
das Zitat normative Wirkung haben soll (z. B. BGBI. I Nr.
102/2002 in der Fassung BGBI. I Nr. 104/2019).

Das Beschlussdatum wird nicht zitiert.

Ausnahme: Das „Bundes-Verfassungsgesetz“ ist als
„B-VG“ und immer ohne Fundstelle zu
zitieren.

Im Zitat ist der jeweilige Teil des Bun-
desgesetzblattes anzuführen:
BGBl. I Nr. 2/1997
BGBl. II Nr. 29/1997
BGBl. III Nr. 38/1997

Die Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union ist
wie folgt anzugeben:
Abkürzung „ABl.“, Abkürzung „Nr.“, ABl.-Reihe „L“
(Rechtsvorschriften), ABl.-Nummer, Datum der
Kundmachung, erste Seite der jeweiligen Kundmachung

statische
Verweisung

dynamische
Verweisung

statische
Verweisung

keine
dynamische
Verweisung auf
Bundesvorschriften

Amtsblatt der EU

Beispiele:

ABl. Nr. L 20 vom 26. Jänner 2010, S. 7 Fundstelle im
Amtsblatt der EU

Diese Bestimmung ist auf Karenzurlaube nach § 15 des
Mutterschutzgesetzes 1979, BGBI. Nr. 221/1979 in der
Fassung BGBI. I Nr. 112/2019, nicht anzuwenden.

statische
Verweisung
auf das
Bundesgesetz
(normativ)
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Die Begriffsbestimmungen des § 2 des NÖ
Prostitutionsgesetzes, LGBl. 4005-3, gelten sinngemäß.

statische
Verweisung
auf das
Landesgesetz
(Fassungsbe-
zeichnung)

Die Entschädigungsregelungen des § 23 des NÖ
Naturschutzgesetzes, LGBl. 5500 in der Fassung LGBl.
Nr. 90/2020, sind sinngemäß anzuwenden.

statische
Verweisung
auf das
Landesgesetz

Die Begriffsbestimmungen des § 2 des NÖ
Prostitutionsgesetzes, LGBl. 4005, gelten sinngemäß.

dynamische
Verweisung
auf das
Landesgesetz

Verordnungen gemäß Abs. 2 gelten als Raumordnungs-
programme des Landes gemäß dem NÖ Raumordnungs-
gesetz 2015, LGBl. Nr. 3/2015 in der geltenden Fassung.

dynamische
Verweisung
auf das
Landesgesetz

3.3.3 Untergliederungen von Paragrafen (Artikeln) sind im
fortlaufenden Text abgekürzt (Abs., Z, lit.) und ohne
Beistriche zu zitieren.

Beispiel:

Artikel
Absätze
Ziffern
Buchstaben

lm § 3 Abs. 2 Z 5 lit. c und d

Wird auf zwei oder mehrere Paragrafen verwiesen, so ist
grundsätzlich das Doppelzeichen „§§“ zu verwenden. Bei
der Artikelbezeichnung reicht die Abkürzung „Art.“ aus.

Das Verwenden von Doppelzeichen ist dann nicht
zulässig, wenn Zweifel bestehen können, auf welche
Rechtsvorschriften verwiesen wird.

Beispiel:

In den Art. I bis III.

§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 3 sowie 15 Abs. 7 in der Fassung des
Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten am 1. Jänner
2021 in Kraft.
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3.4 A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

ABl.
Abs.
Art.
BGBI.
€
f
ff
LGBI.
lit.
NÖ

Nr.
Pkt.
S.
Z
z. B.
VfGH
%
‰

= Amtsblatt
= Absatz
= Artikel
= Bundesgesetzblatt
= Euro
= der (die) folgende
= die folgenden
= Landesgesetzblatt
= litera, Buchstabe
= Niederösterreich (auch für das Eigenschafts-
   wort)
= Nummer
= Punkt
= Seite
= Ziffer
= zum Beispiel
= Verfassungsgerichtshof
= Prozent
= Promille
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3.5 l n k r a f t t r e t e n / A u ß e r k r a f t t r e t e n

NÖ Rechtsvorschriften, die außer Kraft treten, sind in der
Stammfassung zu zitieren (Rechtsvorschriften im alten
Kundmachungssystem ohne Fassungsbezeichnung).

Beispiele:

§ 47
Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt am ......................... in Kraft.

(2) Verordnungen dürfen bereits nach der Kundma-
chung des Gesetzes erlassen werden. Diese Ver-
ordnungen dürfen aber frühestens mit dem im
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt
werden.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das
.................... außer Kraft.

§ 8
Schlussbestimmungen

Diese Verordnung tritt an dem Monatsersten in Kraft,
der der Kundmachung folgt. Gleichzeitig tritt die
..................... außer Kraft.

Formulierungsbeispiele (fiktiv):

Das Gesetz über die Errichtung der NÖ Landeskliniken-
Holding (NÖ LKH), LGBl. 9452, tritt mit Ablauf des 31.
Dezember 2020 außer Kraft.

Die NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014), LGBl. Nr.
1/2015, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer
Kraft.
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3.6

3.6.1

3.6.1.1

N o v e l l e n (Promulgationsklausel, Titel, Einleitungssatz)

Grundsätzlich ist jede Änderung einer Rechtsvorschrift
mit einem gesonderten Gesetz, einer gesonderten
Verordnung oder Kundmachung vorzunehmen (System
der Einzelnovellierung).
Änderungen sachlich zusammengehörender Gesetze
und Verordnungendürfen ausnahmsweise in einer
Sammelnovelle zusammengefasst werden. Dabei
müssen alle geänderten Rechtsvorschriften im Titel der
Novelle ersichtlich sein. Jedenfalls sind leges fugitivae zu
vermeiden.

Gesetze:

Zunächst muss die Promulgationsklausel angeführt
werden. Bei Ausführungsgesetzen muss darin auf das
Grundsatzgesetz oder die Grundsatzbestimmung hinge-
wiesen werden. Wenn das Grundsatzgesetz einen Kurz-
titel hat, so darf nur dieser verwendet werden. Die
Verwendung einer Buchstabenabkürzung ist nicht
zulässig. Das Grundsatzgesetz muss immer in seiner
Stammfassung und in seiner letzten Fassung zitiert
werden.

System der Einzel-
novellierung

Keine leges
fugitivae

Promulgations-
klausel

3.6.1.2

3.6.1.3

Der anschließende Titel der Gesetzesnovelle besteht aus
dem Wort „Änderung“ und dem Titel (Kurztitel) des
Stammgesetzes (keine Fundstellenangabe). Hat das
Stammgesetz auch eine Buchstabenabkürzung, so ist
diese mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer
anzufügen, allenfalls mit dem Zusatz „-Novelle 20..“.

Bei Änderung eines Landesverfassungsgesetzes muss
der Titel stets mit dem Wort „Verfassungsgesetz“ be-
ginnen.

Bei einer Sammelnovelle beginnt der Titel mit dem Wort
„Landesgesetz“, gefolgt von der Aufzählung der zu
ändernden Gesetze (Kurztitel mit Buchstabenabkürzung)
und der abschließenden Wortfolge „geändert werden“ am
Ende des Titels. Die Angabe eines Kurztitels der
Sammelnovelle ist zulässig (z. B. NÖ Gesundheits-
reformgesetz 2020).

Die Sammelnovelle muss in Artikel gegliedert werden
und muss nach dem Titel ein Inhaltsverzeichnis (Kurztitel
mit allfälliger Buchstabenabkürzung in Klammer)
beinhalten.

Im folgenden Einleitungssatz der Novelle muss der Titel
(Kurztitel) des Stammgesetzes und
 bei Gesetzen, die im alten Kundmachungssystem

verlautbart wurden: die Gliederungszahl ohne
Fassungsbezeichnung

 bei Gesetzen, die im neuen Kundmachungssystem
verlautbart wurden: die Fundstelle der Stammfassung

Titel

Sammelnovelle

Einleitungssatz
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angeführt werden.

Dem Einleitungssatz sind die Änderungsanordnungen
anzufügen (vgl. Punkt 3.7).



Beispiele (teilweise historisch):



 Änderung eines Verfassungsgesetzes aus dem alten
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am ....................
beschlossen:

Verfassungsgesetz – Änderung der NÖ Gemeinde-
ratswahlordnung 1994 (NÖ GRWO 1994)

Die NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994, LGBI. 0350,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) ......................“

Promulgations-
klausel
Verfassungsgesetz
Änderung
Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

Einleitungssatz
Gliederungszahl

Änderungs-
anordnung

 Änderung eines Ausführungsgesetzes aus dem alten
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am .....................
in Ausführung des Bundesgesetzes über Krankenan-
stalten und Kuranstalten, BGBI. Nr. 1/1957 in der
Fassung BGBI. I Nr. 136/2020, beschlossen:

Änderung des NÖ Krankenanstaltengesetzes (NÖ KAG)

Das NÖ Krankenanstaltengesetz, LGBI. 9440, wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) .......................“

2. Im § 89c wird folgender Abs. 12 angefügt:
„(12) § 1 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes

LGBl. Nr. XX/XXXX tritt am 1. Jänner 2022 in Kraft.“

Promulgations-
klausel

Änderung
Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

Einleitungssatz
Gliederungszahl

Änderungs-
anordnung

Inkrafttreten
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 Änderung eines Landesgesetzes im neuen
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am ....................
beschlossen:

Änderung der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014)

Die NÖ Bauordnung 2014, LGBI. Nr. 1/2015, wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) .......................“

2. Im § 70 wird folgender Abs. 12 angefügt:
„(12) Die am Tag des Inkrafttretens dieses
Landesgesetzes in der Fassung von LGBl. Nr. XX/XXXX
anhängigen Verfahren sind nach den bisherigen
Bestimmungen zu Ende zu führen.“

Promulgations-
klausel
Änderung
Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung
Einleitungssatz
Stammfassung

Änderungs-
Anordnung

Übergangs-
bestimmung

 Änderung eines Landesgesetzes aus dem alten
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am .......................
beschlossen:

Änderung der Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972
(DPL 1972)

Die Dienstpragmatik der Landesbeamten 1972, LGBI.
2200, wird wie folgt geändert:

1. § 15 Abs. 1 lautet:
„(1) .......................“

2. Folgender Art. XXXV wird angefügt:
„Art. XXXV

§ 15 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl.
Nr. XX/XXXX tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft. § 15 Abs. 1
ist auf Beamte, die vor dem 1. Jänner 2016 in einem
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land standen,
in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 2015 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.“

Promulgations-
klausel

Änderung
Titel
Buchstaben-
abkürzung
Einleitungssatz
Gliederungszahl

Inkrafttreten/Über-
gangsbestimmung
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3.6.2

3.6.2.1

3.6.2.2

3.6.2.3

Verordnungen:

Die Promulgationsklausel wird (wie bei Gesetzen) vor
den Titel der Verordnung gestellt. Die Promulgations-
klausel muss enthalten:
 das erlassende Organ (Landesregierung,

Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]);

 das Datum der Beschlussfassung (Landesregierung)
oder Datum der Unterfertigung (Landeshauptfrau/
Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/Bezirkshaupt-
mann [Bezirkshauptmannschaft]);

 die Gesetzesbestimmungen, auf die sich die Novelle
der Verordnung gründet (eingeleitet mit dem Wort
„aufgrund“). Hat das zugrundeliegende Gesetz einen
Kurztitel, so darf nur dieser verwendet werden. Die
Verwendung einer Buchstabenabkürzung ist nicht zu-
lässig (einzige Ausnahme: B-VG). Das Gesetz muss
stets in seiner letzten Fassung zitiert werden;

 fordert das Gesetz für die Erlassung der Verordnung
die Herstellung des „Einvernehmens“ mit einer anderen
Behörde oder sonstigen Stelle oder „Antragstellung“
durch eine Behörde oder andere Stelle, ist es nach der
Judikatur des VfGH erforderlich, dass die zuvor
erfolgte Antragstellung oder Herstellung des
Einvernehmens in der Verlautbarung der Verordnung
ausdrücklich festgestellt wird.

Der anschließende Titel der Verordnungsnovelle besteht
aus dem Wort „Änderung“ und dem Titel (Kurztitel) der
Stammverordnung (keine Fundstellenangabe). Hat die
Stammverordnung auch eine Buchstabenabkürzung, so
ist diese mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer
anzufügen, allenfalls mit dem Zusatz „-Novelle 20..“.

Bei einer Sammelnovelle beginnt der Titel mit dem Wort
„Verordnung“, gefolgt von der Aufzählung der zu
ändernden Verordnungen (Kurztitel mit
Buchstabenabkürzung) und der abschließenden
Wortfolge „geändert werden“ am Ende des Titels. Die
Angabe eines Kurztitels der Sammelnovelle ist zulässig.

Die Sammelnovelle muss in Artikel gegliedert werden
und muss nach dem Titel ein Inhaltsverzeichnis (Kurztitel
mit allfälliger Buchstabenabkürzung in Klammer)
beinhalten.

Im folgenden Einleitungssatz der Novelle muss der Titel
(Kurztitel) der Stammverordnung und
- bei Verordnungen, die im alten Kundmachungssystem

verlautbart wurden: die Gliederungszahl ohne
Fassungsbezeichnung

- bei Verordnungen, die im neuen Kundmachungs-
system verlautbart wurden: die Fundstelle der
Stammfassung

Promulgations-
klausel

Titel

Sammelnovelle

Einleitungssatz
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angeführt werden.

Dem Einleitungssatz sind die Änderungsanordnungen
anzufügen (vgl Punkt 3.7).

Beispiele (teilweise historisch, teilweise fiktiv):

 Verordnung aus dem alten Kundmachungssystem
aufgrund von Bundesgesetzen

Landesregierung

Die NÖ Landesregierung hat am ……………. aufgrund
des § 94c der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr.
159/1960 in der Fassung BGBl. I Nr. 161/2020,
verordnet:

Änderung der Verordnung über die Vollziehung der
StVO 1960 in Amstetten

Die Verordnung über die Vollziehung der StVO 1960 in
Amstetten, LGBI. 8790/8, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) .......................“

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
zitiertes Gesetz


Änderung
Titel

Einleitungssatz
Gliederungszahl

Änderungs-
anordnung

 Verordnung aus dem neuen Kundmachungssystem
aufgrund von Bundesgesetzen

Landeshauptfrau/Landeshauptmann

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am
................. aufgrund der §§ 5 und 6 des
Personenstandsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 16/2013 in
der Fassung BGBl. I Nr. 104/2018, verordnet:

Änderung der NÖ Standesamts- und
Staatsbürgerschaftsverbands-Verordnung 2017

Die NÖ Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbands-
Verordnung 2017, LGBI. Nr. 75/2016,
wird wie folgt geändert:

1. Im § 1 wird beim Verwaltungsbezirk St. Pölten in der
Spalte Verbandsangehörige Gemeinden die
Bezeichnung „Weißenkirchen an der Perschling“ durch
die Bezeichnung „Perschling“ ersetzt.

2. Im § 2 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) § 1 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr.
XX/XXXX tritt am 1. Jänner 2019 in Kraft.“

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LH)
zitiertes Gesetz


Änderung
Kurztitel

Einleitungssatz
Stammfassung

Änderungs-
anordnung

Inkrafttreten
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 Verordnung aus dem alten Kundmachungssystem
aufgrund von Landesgesetzen

Die NÖ Landesregierung hat am ..................... aufgrund
der §§ 20 bis 22 des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes,
LGBI. 1600 in der Fassung LGBl. Nr. 107/2020,
verordnet:

Änderung der 1. NÖ Gemeindeverbändeverordnung

Die 1. NÖ Gemeindeverbändeverordnung, LGBI. 1600/2,
wird wie folgt geändert:

1. Im § 6 wird folgender Abs. 10 angefügt:
„(10) .......................“

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
zitiertes Gesetz


Änderung
Titel

Einleitungssatz
Gliederungszahl

Änderungs-
anordnung

 Verordnung im neuen Kundmachungssystem aufgrund
von Landesgesetzen

Die NÖ Landesregierung hat am ..................... aufgrund
des § 65 der NÖ Bauordnung 2014, LGBI. Nr. 1/2015 in
der Fassung LGBl. Nr. 53/2018, verordnet:

Änderung der NÖ Bautechnikverordnung 2014
(NÖ BTV 2014)

Die NÖ Bautechnikverordnung 2014, LGBI. Nr. 4/2015,
wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) .......................“

Promulgations-
klausel
erlassendes
Organ (LReg.)
zitiertes Gesetz


Änderung
Kurztitel
Buchstaben-
abkürzung

Einleitungssatz
Stammfassung

Änderungs-
anordnung
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3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

Kundmachungen:

Die Promulgationsklausel wird vor den Titel der Kundma-
chung gestellt.

Die Promulgationsklausel muss enthalten:

 das verlautbarende Organ (Landesregierung,
Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]) – im
Gegensatz zur Verordnung keine Angabe des Datums;

 die Rechtsvorschrift, nach der die Änderung der Kund-
machung verlautbart wird (eingeleitet mit den Worten
„verlautbart gemäß“). Die Rechtsvorschrift muss immer
in der letzten Fassung zitiert werden. Gibt es für die
Rechtsvorschrift einen Kurztitel, so darf nur dieser an-
geführt werden. Die Verwendung einer Buchstabenab-
kürzung ist nicht zulässig (einzige Ausnahme: B-VG).

Der anschließende Titel besteht aus dem Wort „Ände-
rung“ und dem Titel (Kurztitel) der Stammkundmachung.
Hat die Kundmachung eine Buchstabenabkürzung, so ist
diese mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer
anzufügen, allenfalls mit dem Zusatz „-Novelle 20..“.

Im folgenden Einleitungssatz der Kundmachung muss
der Titel (Kurztitel) und
 bei Kundmachungen, die im alten Kundmachungs-

system verlautbart wurden: die Gliederungszahl ohne
Fassungsbezeichnung

 bei Kundmachungen, die im neuen Kundmachungs-
system verlautbart wurden: die Fundstelle der
Stammfassung

angeführt werden.

Beispiel (fiktiv):

Promulgations-
klausel

Titel

Einleitungssatz

Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 4 Abs. 2
der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBI. 1000-23:

Änderung der Kundmachung über die Verleihung eines
Gemeindewappens und Genehmigung der Gemeinde-
farben für die Gemeinde NN

Die Kundmachung über die Verleihung eines Gemeinde-
wappens und Genehmigung der Gemeindefarben für die
Gemeinde NN, LGBI. 1211/99, wird wie folgt geändert:

Die Wortfolge „rot-weiß-grün“ wird durch die Wortfolge
„blau-gold-schwarz“ ersetzt.

Promulgations-
klausel, zitierte
Rechtsvorschrift


Änderung
Titel

Einleitungssatz

Gliederungszahl

Änderungs-
anordnung
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3.7 Ä n d e r u n g s a n o r d n u n g e n

Änderungsanordnungen dürfen nicht in Befehlsform
formuliert werden.

Im neuen Kundmachungssystem wird nur mehr der Text
der Novelle verlautbart. Daher muss sich die Änderung
nicht mehr wie im alten Kundmachungssystem auf die
betroffenen Textteile beschränken. Grundsätzlich sollten
daher nur mehr ganze Sätze geändert werden.

Beispiele:

 Änderung eines Satzes

keine imperative
Formulierung

Der Satz als
Änderungseinheit

1. § 1 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Ausgenommen ... Personen.“

 Änderung einer Tabelle

1. Im § 7 Abs. 3 werden die Beträge in der Tabelle wie
folgt ersetzt:
„2783,--“ durch „2879,--“
„2944,--“ durch „3001,--“
„3128,--“ durch „3392,--“

1.Im § 59 Abs. 3 lauten die Beträge in der Tabelle:
„8279 8413 8545 8758     --      --
 8411 8585 8760 8975     --      --
 8807 9104 9623      -- --      --“

 Änderung von Zitaten

1. Im § 94 Abs. 8 tritt anstelle des Zitates „§ 83 Abs. 8“
das Zitat „§ 83 Abs. 7“.

 Änderung einer Verfassungsbestimmung

1. (Verfassungsbestimmung) § 17 Abs. 1 lautet:
„(1) …………….“
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 Änderung einer Überschrift

1. Die Überschrift im § 20 lautet:
„…………………..“

 Anfügung von Absätzen

1. Im § 15 erhält der bisherige Text die Bezeichnung
Abs. 1. Folgende Abs. 2 bis 4 werden angefügt:
„(2) ....................
 (3) ……………..
 (4) ……………..“

2. Im § 5 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) ....................“

 Anfügung eines Satzes

1. Im § 12 Abs. 10 wird folgender Satz angefügt:
„......................“

 Anfügung einer Aufzählung

1. Im § 83 Abs. 4 lit. e wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt und folgende lit. f angefügt:
„f) …………....“

 Einschub eines Paragrafen

1. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

„§ 5a
Bewilligungspflicht

(1) .....................
(2) ………………“
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 Einschub eines Absatzes

1. Im § 17 erhalten die (bisherigen) Absätze 6, 7 und 8
die Bezeichnung Abs. 7, 8 und 9. § 17 Abs. 6 (neu)
lautet:
„(6) ...................“

2. Nach § 17 Abs. 5 wird folgender Abs. 5a eingefügt:
„(5a) ...................“

 Einschub eines Satzes

1. Im § 26 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender
Satz eingefügt:
„......................“

 Entfall eines Absatzes mit Änderung einer Ziffer

1. § 42 Abs. 3 entfällt. Im § 42 erhalten die (bisherigen)
Absätze 4 bis 10 die Bezeichnung Abs. 3 bis 9.

2. § 42 Abs. 3 Z 1 (neu) lautet:
„1. um 32 Arbeitsstunden ... (Erzieherhilfsdienst);“

 Anfügung eines Eintrags im Inhaltsverzeichnis (der
jeweilige Aufbau des Inhaltsverzeichnisses ist zu
beachten)

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 125
folgender Eintrag angefügt:
„§ 126 Inkrafttreten“

 Einfügung eines Eintrages im Inhaltsverzeichnis (der
jeweilige Aufbau des Inhaltsverzeichnisses ist zu
beachten)

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 15
folgender Eintrag eingefügt:
„§ 15a Deutschförderklassen und Deutschförderkurse“
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3.8

3.8.1

3.8.1.1

3.8.1.2

3.8.1.3

E r s a t z l o s e  A u f h e b u n g  v o n  R e c h t s v o r -
s c h r i f t e n (Promulgationsklausel, Titel, Aufhebungssatz)

Gesetze:

Die Promulgationsklausel muss vor den Titel gesetzt
werden.

Der anschließende Titel der Aufhebung besteht aus dem
Wort „Aufhebung“ und dem Titel (Kurztitel) des
Stammgesetzes (keine Fundstellenangabe). Hat das
Stammgesetz eine Buchstabenabkürzung, so ist diese
mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer anzufügen.

Bei einer Sammelaufhebung beginnt der Titel mit dem
Wort „Landesgesetz“, gefolgt von der Aufzählung der
aufzuhebenden Gesetze (Kurztitel mit Buchstaben-
abkürzung) und der abschließenden Wortfolge
„aufgehoben werden“ am Ende des Titels. Die Angabe
eines Kurztitels der Sammelaufhebung ist zulässig.

Die Sammelaufhebung muss in Artikel gegliedert werden
und muss nach dem Titel ein Inhaltsverzeichnis (Kurztitel
mit allfälliger Buchstabenabkürzung in Klammer)
beinhalten.

Die ersatzlose Aufhebung eines Gesetzes wird mit einem
Satz ausgedrückt. Dieser besteht aus dem Titel (Kurz-
titel) des Stammgesetzes und der Fundstelle sowie der
Wortfolge „.... wird aufgehoben“.

Bei Gesetzen, die im alten Kundmachungssystem
verlautbart wurden, ist die Fundstelle mit der
Gliederungszahl ohne Fassungsbezeichnung, bei
Gesetzen, die im neuen Kundmachungssystem verlaut-
bart wurden, die Fundstelle der Stammfassung
anzuführen.

Soll das Gesetz an einem bestimmten Tag als aufge-
hoben gelten, so ist der Satz anzufügen: „Die Aufhebung
tritt am .................. in Kraft“.

Promulgations-
klausel

Titel

Aufhebungssatz

Inkrafttreten
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Beispiele (teilweise fiktiv):

 Aufhebung eines Verfassungsgesetzes aus dem alten
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am ..................
beschlossen:

Verfassungsgesetz – Aufhebung der NÖ Gemeinde-
ratswahlordnung 1994 (NÖ GRWO 1994)

Die NÖ Gemeinderatswahlordnung 1994, LGBI. 0350,
wird aufgehoben. Die Aufhebung tritt am 1. Jänner 2022
in Kraft.

Promulgations-
Klausel

Verfassungs-
gesetz
Aufhebung
Kurztitel
Buchstabenabkürzung

Gliederungszahl
(ohne Fassung)
Datum der
Aufhebung

 Aufhebung eines Gesetzes aus dem alten
Kundmachungssystem

Der Landtag von Niederösterreich hat am ....................
beschlossen:

Aufhebung des Gesetzes über eine NÖ Landesakademie
1995

Das Gesetz über eine NÖ Landesakademie 1995, LGBI.
5100, wird aufgehoben. Die Aufhebung tritt am 1. Jänner
2017 in Kraft.

Promulgations-
klausel

Aufhebung
Titel

Aufhebungssatz
Gliederungszahl
(ohne Fassung)
Datum der
Aufhebung

 Aufhebung eines Gesetzes im neuen Kundmachungs-
system

Der Landtag von Niederösterreich hat am ....................
beschlossen:

Aufhebung der NÖ Bauordnung 2014 (NÖ BO 2014)

Die NÖ Bauordnung 2014, LGBI. Nr. 1/2015, wird aufge-
hoben. Die Aufhebung tritt am 15. Februar 2022 in Kraft.

Promulgations-
klausel

Aufhebung
Kurztitel
Buchstabenabkürzung

Aufhebungssatz
Fundstelle in der
Stammfassung
Datum der
Aufhebung
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3.8.2

3.8.2.1

3.8.2.2

Verordnungen:

Die Promulgationsklausel wird (wie bei Gesetzen) vor
den Titel gestellt. Die Promulgationsklausel muss ent-
halten:
 das erlassende Organ (Landesregierung,

Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]);

 das Datum der Beschlussfassung (Landesregierung)
oder Datum der Unterfertigung (Landeshauptfrau/
Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/Bezirkshaupt-
mann [Bezirkshauptmannschaft]);

 die Gesetzesbestimmungen, auf die sich die Aufhe-
bung der Verordnung gründet (eingeleitet mit dem
Wort „aufgrund“). Hat das zugrundeliegende Gesetz
einen Kurztitel, so darf nur dieser verwendet werden.
Die Verwendung einer Buchstabenabkürzung ist nicht
zulässig (einzige Ausnahme: B-VG). Das Gesetz muss
stets in seiner letzten Fassung zitiert werden.

Der anschließende Titel der Aufhebung besteht aus dem
Wort „Aufhebung“ und dem Titel (Kurztitel) der
Stammverordnung (keine Fundstellenangabe). Hat die
Stammverordnung eine Buchstabenabkürzung, so ist
diese mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer
anzufügen.

Bei einer Sammelaufhebung beginnt der Titel mit dem
Wort „Verordnung“, gefolgt von der Aufzählung der
aufzuhebenden Verordnungen (Kurztitel mit Buchstaben-
abkürzung) und der abschließenden Wortfolge
„aufgehoben werden“ am Ende des Titels. Die Angabe
eines Kurztitels der Sammelaufhebung ist zulässig (z. B.
NÖ Dienstprüfungs-Deregulierungsverordnung 2020).

Die Sammelaufhebung muss in Artikel gegliedert werden
und muss nach dem Titel ein Inhaltsverzeichnis (Kurztitel
mit allfälliger Buchstabenabkürzung in Klammer)
beinhalten.

Promulgations-
klausel

Titel

3.8.2.3 Die ersatzlose Aufhebung einer Verordnung wird mit
einem Satz ausgedrückt. Dieser besteht aus dem Titel
(Kurztitel) der Stammverordnung und der Fundstelle
sowie der Wortfolge „wird aufgehoben“.

Bei Verordnungen, die im alten Kundmachungssystem
verlautbart wurden, ist die Fundstelle mit der
Gliederungszahl ohne Fassungsbezeichnung, bei
Verordnungen, die im neuen Kundmachungssystem
verlautbart wurden, die Fundstelle der Stammfassung
anzuführen.

Soll die Verordnung an einem bestimmten Tag als aufge-
hoben gelten, so wird das mit dem Satz ausgedrückt:
„Die Aufhebung tritt am ............... in Kraft.“

Aufhebungssatz

Datum der
Aufhebung
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Beispiele (teilweise fiktiv):

 Aufhebung einer Verordnung aufgrund von
Bundesgesetzen aus dem alten Kundmachungssystem

Landesregierung

Die NÖ Landesregierung hat am ……………. auf Antrag
der Stadtgemeinde Gloggnitz aufgrund des § 5 Abs. 2
des Stadterneuerungsgesetzes, BGBl. Nr. 287/1974 in
der Fassung BGBl. I Nr. 104/2019, verordnet:

Aufhebung der Verordnung über ein Assanierungsgebiet
in Gloggnitz

Die Verordnung über ein Assanierungsgebiet in
Gloggnitz, LGBI. 8315/5, wird aufgehoben.

Promulgations-
klausel

Aufhebung
Titel

Aufhebungssatz
Gliederungszahl
(ohne Fassung)

Landeshauptfrau/Landeshauptmann

Die Landeshauptfrau von Niederösterreich hat am
................. aufgrund des § 46 des Tierseuchengesetzes,
RGBl. Nr. 177/1909 in der Fassung BGBl. I Nr. 104/2019,
verordnet:

Aufhebung der Verordnung über die Bekämpfung der
Tuberkulose der Rinder und Ziegen

Die Verordnung über die Bekämpfung der Tuberkulose
der Rinder und Ziegen, LGBI. 6410/8, wird aufgehoben.
Die Aufhebung tritt am 1. Jänner 2021 in Kraft.

Promulgations-
klausel

Aufhebung
Kurztitel

Aufhebungssatz
Gliederungszahl
(ohne Fassung)
Datum der Aufhebung

 Aufhebung einer Verordnung aufgrund von Landes-
gesetzen im neuen Kundmachungssystem

Die NÖ Landesregierung hat am ..................... aufgrund
des § 72a Abs. 2 der NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBI.
1000 in der Fassung LGBl. Nr. 35/2020, verordnet:

Aufhebung der Verordnung über die
Haftungsobergrenzen der Gemeinden 2019 (NÖ HOG
2019)

Die Verordnung über die Haftungsobergrenzen der
Gemeinden 2019, LGBI. Nr. 90/2018, wird aufgehoben.

Promulgations-
klausel

Aufhebung
Kurztitel
Buchstabenabkürzung

Aufhebungssatz
Fundstelle in der
Stammfassung
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3.8.3

3.8.3.1

3.8.3.2

Kundmachungen

Die Promulgationsklausel wird (wie bei Gesetzen oder
Verordnungen) vor den Titel gestellt. Die Promulgations-
klausel muss enthalten:
 das verlautbarende Organ (Landesregierung,

Landeshauptfrau/Landeshauptmann, Bezirkshauptfrau/
Bezirkshauptmann [Bezirkshauptmannschaft]) – im
Gegensatz zur Verordnung keine Angabe des Datums,

 die Rechtsvorschrift, nach der die Aufhebung der
Kundmachung verlautbart wird (eingeleitet mit den
Worten „verlautbart gemäß“). Die Rechtsvorschrift
muss immer in der letzten Fassung zitiert werden. Gibt
es für die Rechtsvorschrift einen Kurztitel, so darf nur
dieser angeführt werden. Die Verwendung einer Buch-
stabenabkürzung ist nicht zulässig (einzige Ausnahme:
B-VG).

Der anschließende Titel der Aufhebung besteht aus dem
Wort „Aufhebung“ und dem Titel (Kurztitel) der
Stammkundmachung (keine Fundstellenangabe). Hat die
Stammkundmachung eine Buchstabenabkürzung, so ist
diese mit einer allfälligen Jahreszahl in Klammer
anzufügen.

Promulgations-
klausel

Titel

3.8.3.3 Die ersatzlose Aufhebung einer Kundmachung wird mit
einem Satz ausgedrückt. Dieser besteht aus dem Titel
(Kurztitel) der Stammkundmachung und Fundstelle sowie
der Wortfolge „wird aufgehoben“.

Bei Kundmachungen, die im alten Kundmachungssystem
verlautbart wurden, ist die Fundstelle mit der
Gliederungszahl ohne Fassungsbezeichnung, bei
Kundmachungen, die im neuen Kundmachungssystem
verlautbart wurden, die Fundstelle der Stammfassung
anzuführen.

Aufhebungssatz

Beispiel (teilweise fiktiv):

Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 22 Abs. 4
des NÖ Gemeindeverbandsgesetzes, LGBI. 1600 in der
Fassung LGBl. Nr. 34/2020:

Aufhebung der Kundmachung über die Bildung des
Gemeindeverbandes „Gemeindeabgabeneinhebungs-
verband Wr. Neustadt“

Die Kundmachung über die Bildung des Gemeinde-
verbandes „Gemeindeabgabeneinhebungsverband
Wr. Neustadt“, LGBI. 1600/14, wird aufgehoben.

Promulgations-
klausel
(ohne Datum)

Aufhebung
Titel

Aufhebungssatz
Gliederungszahl
(ohne Fassung)
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3.9 T e c h n i s c h e  G e s t a l t u n g  d e r  T e x t e

Die Texte der Rechtsvorschriften müssen im Wordformat
erzeugt und zur Verlautbarung übermittelt werden.
Dabei muss Folgendes berücksichtigt werden:

 Keine manuellen Silbentrennungen Silbentrennung

Beispiel:
statt so: so:

Die Gesetzgebung des
Landes Niederösterreich
wird vom Landtag ausge-
übt.

Die Gesetzgebung des
Landes Niederösterreich
wird vom Landtag
ausgeübt.

 Keine weichen Zeilenschaltungen Zeilenschaltung

Beispiel:
statt so: so:

Technische Vorschriften
nach der Richtlinie (EU)
2015/1535 in Entwürfen
von Landesgesetzen
- sind entsprechend dieser
 Richtlinie mitzuteilen
und
- dürfen erst nach Ablauf
 der in dieser Richtlinie
 enthaltenen Stillhaltefrist
 angenommen werden.

Technische Vorschriften
nach der Richtlinie (EU)
2015/1535 in Entwürfen
von Landesgesetzen
- sind entsprechend dieser
 Richtlinie mitzuteilen
und¶
- dürfen erst nach Ablauf
 der in dieser Richtlinie
 enthaltenen Stillhaltefrist
 angenommen werden.
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 Keine Zeilenschaltungen ohne Text Festlegung von
Abständen

Beispiel:
statt so: so:

(1) Der Präsident führt den
Vorsitz im Landtag.
¶
(2) Der Präsident betraut
auf die Dauer seiner
Verhinderung in der
Führung der
Landtagsgeschäfte den
zweiten oder dritten
Präsidenten mit seiner
Vertretung.

(1) Der Präsident führt den
Vorsitz im Landtag.

(2) Der Präsident betraut
auf die Dauer seiner
Verhinderung in der
Führung der
Landtagsgeschäfte den
zweiten oder dritten
Präsidenten mit seiner
Vertretung.

 Keine geschützten Leerzeichen Leerzeichen

Beispiel:
statt so: so:

Artikel 14 Abs.°4 gilt
sinngemäß.

Artikel 14 Abs. 4 gilt
sinngemäß.

Diese technischen Einschränkungen sind notwendig, um
die Texte im Word-LRLegistik leichter verarbeiten zu
können und damit eine rasche Verlautbarung im
NÖ Landesgesetzblatt bzw. im NÖ Landesrecht im
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) zu gewähr-
leisten.

 Pläne

Für die Kundmachungsfähigkeit von Plänen im
Landesgesetzblatt für Niederösterreich sind
nachfolgende Punkte zu beachten:

 planliche Darstellung, die auf Basis eines
Vektorgrafiksystems erstellt wurde; in die
Darstellung sollten ausschließlich die Vektordaten
einbezogen werden (keine Orthofotos)

 Größe: zumindest A3
 Dateiformat: pdf (amtssignaturfähig)
 maximale Dateigröße pro Anlage: 7 MB
 ausreichend Platz für eine Kopfzeile und Fußzeile
 jeder Plan muss eine eigene Anlage bilden
 die Zerlegung eines Planes in mehrere Anlagen ist

zulässig
Maßstab: möglichst genau (ideal 1:5000)

Pläne
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4

4.1

4.2

Begutachtungsverfahren

Durch das Begutachtungsverfahren soll
 Personen und Einrichtungen, die von einem Gesetzes-

oder Verordnungsentwurf betroffen sind, die Möglich-
keit gegeben werden, sich zu äußern;

 die Möglichkeit gegeben werden, unterschiedliche
Meinungen kennenzulernen. Dadurch sollen die
Voraussetzungen geschaffen werden, um sowohl zu
einer sachgerechten als auch zu einer juristisch
befriedigenden Lösung zu kommen;

 die Notifikation technischer Vorschriften (Richtlinie
(EU) 2015/1535) und von Anforderungen aufgrund der
Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) erfolgen (vgl.
Punkte 4.6 und 4.7);

 die Einhaltung der Verpflichtungen aus der Vereinba-
rung zwischen dem Bund, den Ländern und den Ge-
meinden über einen Konsultationsmechanismus und
einen künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaf-
ten (im Folgenden: Vereinbarung, LGBl. 0814) gewähr-
leistet werden.

V o r b e g u t a c h t u n g

Sämtliche Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen
müssen samt Erläuterungen vor dem allgemeinen
Begutachtungsverfahren dem Verfassungsdienst zur
Vorbegutachtung übermittelt werden.

Ausnahme: Die Vorbegutachtung durch den Verfas-
sungsdienst ist nicht notwendig, wenn der
Entwurf gemeinsam mit dem Verfassungs-
dienst ausgearbeitet wurde (vgl. Punkt 1.2).

A l l g e m e i n e s  B e g u t a c h t u n g s v e r f a h r e n

Der überarbeitete Entwurf ist zur Begutachtung zu über-
mitteln
 dem Verfassungsdienst
 den betroffenen Landesdienststellen (z. B. den Abtei-

lungen des Amtes der NÖ Landesregierung, der
NÖ Agrarbezirksbehörde, den Bezirkshauptmann-
schaften über die Arbeitsgemeinschaft der
Bezirkshauptleute Niederösterreichs)

 den Bundesdienststellen (vgl. Punkt 4.2.3)
 den Ämtern der Landesregierungen (vgl. Punkt 4.2.4)
 den betroffenen Interessenvertretungen (vgl. Punkt

4.2.5)
und falls ein Bedarf danach besteht auch

 anderen betroffenen Stellen (vgl. Punkt 4.2.5.6)
 den nach der Vereinbarung, LGBl. 0814, zu befassen-

den Stellen (vgl. Punkte 4.2.3.1 und 4.2.5.2)

Gleichzeitig ist die Bürgerbegutachtung (vgl. Punkt 4.2.2)
einzuleiten.

Zweck des
Begutachtungs-
verfahrens

Vorbegutachtung
durch LAD1-VD
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Die Begutachtungsfrist ist entsprechend dem Umfang
und der Bedeutung des Entwurfes festzusetzen. Sie soll
in der Regel 6 Wochen nicht unterschreiten. Fallen
Schulferien in die Begutachtungsfrist, so muss sie ent-
sprechend länger bemessen werden. Es ist sinnvoll,
einen Hinweis auf die Folgen des „Verschweigens“ in das
Anschreiben aufzunehmen. Folgende Formulierung wird
empfohlen:
„Wir ersuchen, zum Entwurf bis zum ................. Stellung
zu nehmen. Langt bis zu diesem Termin keine Stellung-
nahme ein, nehmen wir an, dass Sie gegen den Entwurf
keine Bedenken haben.“

Die Landtagsklubs erhalten je eine Ausfertigung des
Anschreibens und des ausgesendeten Entwurfes zur
Kenntnis (sie sind jedoch nicht in das Begutachtungs-
verfahren einzubeziehen).

Aus dem Anschreiben soll ersichtlich sein, welche Stellen
in das Begutachtungsverfahren einbezogen werden.
Schließlich können den in das allgemeine Begut-
achtungsverfahren einbezogenen Stellen auch konkrete
Fragen gestellt werden.

Da die eingelangten Stellungnahmen gespeichert und
bei Gesetzen Eingang in die Synopse finden, sollte ein
Datenschutzhinweis in das Anschreiben aufgenommen
werden.

Folgende Formulierung wird für Begutachtungen von
Gesetzen empfohlen:
„In Stellungnahmen enthaltene personenbezogene
Daten werden (elektronisch) von der versendenden
Stelle des Amtes der NÖ Landesregierung verarbeitet.
Eine Wiedergabe von in Stellungnahmen enthaltenen
personenbezogenen Daten natürlicher Personen in der
über die Homepage des NÖ Landtages zugänglichen
Synopse ist nur bei ausdrücklicher Zustimmung der
betroffenen Person möglich.“

Folgende Formulierung wird für Begutachtungen von
Verordnungen empfohlen:
„In Stellungnahmen enthaltene personenbezogene
Daten werden (elektronisch) von der versendenden
Stelle des Amtes der NÖ Landesregierung verarbeitet.“

Nach Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 1 der Vereinbarung, LGBl.
0814, darf die Frist zur Stellungnahme für das Bundes-
kanzleramt sowie die Landesorganisationen des Öster-
reichischen Gemeindebundes und des Österreichischen
Städtebundes bei sonstigen Kostenfolgen für das Land
Niederösterreich 4 Wochen nicht unterschreiten (Min-
destfrist!). Wegen der möglichen Rechtsfolgen für die Ko-
stentragungspflicht soll die Versendung an diese Stellen
besonders dokumentiert werden (vgl. Beilage 12).

Begutachtungs-
frist 6 Wochen

„Verschweigen“

Datenschutzhinweis

Konsultations-
mechanismus
Mindestfrist
4 Wochen
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Bei Verordnungsentwürfen unterliegen erst beschluss-
reife Entwürfe dem Konsultationsmechanismus. Es
besteht daher auch die Möglichkeit, den Verord-
nungsentwurf zunächst einem allgemeinen Begutach-
tungsverfahren zu unterziehen und sodann den aufgrund
der Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren über-
arbeiteten Entwurf vor der Beschlussfassung durch die
Landesregierung oder der Unterschrift durch die
Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann in
mittelbarer Bundesverwaltung nach Art. 1 Abs. 2 und 4
Z 1 der Vereinbarung, LGBl. 0814, zur Stellungnahme
nach dem Konsultationsmechanismus auszusenden.

Bei Verordnungsentwürfen sollte daher für das Bundes-
kanzleramt und die Landesorganisationen des Öster-
reichischen Gemeindebundes und des Österreichischen
Städtebundes aus dem Anschreiben hervorgehen, ob die
Aussendung bereits nach Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 1 der
Vereinbarung, LGBl. 0814, erfolgt oder erst zu einem
späteren Zeitpunkt beabsichtigt ist, da erst beschluss-
reife Entwürfe zur Stellungnahme nach dem Konsulta-
tionsmechanismus auszusenden sind (vgl. Beilage 12).


beschlussreife Ver-
ordnungsentwürfe

4.2.1 In welcher Form (Gliederung) soll ein Entwurf in das
Begutachtungsverfahren?

Es soll klar zu erkennen sein, was aus welchen Gründen
normiert bzw. geändert werden soll. Daher ist der Text
des Entwurfes zu erläutern. Bei Gesetzesentwürfen
müssen die Erläuterungen in einen allgemeinen und in
einen besonderen Teil gegliedert werden (vgl. Punkt
4.4). Bei Verordnungsentwürfen kann diese Gliederung
entfallen (vgl. Punkt 4.5).

Wenn der Entwurf nicht dem Konsultationsmechanismus
unterliegt, muss dies samt einer Begründung in den Er-
läuterungen angeführt werden. Nach Art. 6 Abs. 1 der
Vereinbarung, LGBl. 0814, sind rechtssetzende Maß-
nahmen von ihrem Geltungsbereich ausgenommen, die
 eine zwingende Umsetzung des Gemeinschaftsrechts

[nunmehr Unionsrecht] darstellen oder
 die Gebietskörperschaften in ihrer Eigenschaft als

Träger von Privatrechten wie jeden anderen Rechts-
träger treffen oder

 auf dem Gebiet des Abgabenrechts und der bundes-
gesetzlichen Regelungen des Finanzausgleichs
sowie der daraus abgeleiteten landesgesetzlichen
Regelungen getroffen werden.

Erläuterungen

Gliederung in
allgemeinen und
besonderen Teil
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Die Erläuterungen müssen bei Gesetzes- und Verord-
nungsentwürfen gemäß Art. 1 Abs. 3 der Vereinbarung,
LGBl. 0814, eine Darstellung der finanziellen Auswir-
kungen des Vorhabens auf alle Gebietskörperschaften
enthalten, die den Richtlinien für die Ermittlung und Dar-
stellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtset-
zenden Maßnahmen gemäß § 14 Abs. 5 des Bundes-
haushaltsgesetzes [nunmehr § 17 Abs. 3
Bundeshaushaltsgesetz 2013], entspricht. Diese
Darstellung soll zweckmäßigerweise in einem eigenen
Abschnitt des allgemeinen Teiles der Erläuterungen
erfolgen.

Bei Novellen von Gesetzen ist darüber hinaus eine
Gegenüberstellung von altem und neuem Text
anzuschließen. Die Änderungen sind deutlich kenntlich
zu machen (Unterstreichen, Fettdruck, Durchstreichen,
farbliche Hervorhebung usw.).
Bei Novellen von Verordnungen ist der Anschluss einer
Textgegenüberstellung fakultativ.

Kostendarstellung

Gegenüber-
stellung alter und
neuer Text

4.2.2 Bürgerbegutachtung

Nach Art. 25 Abs. 3 der NÖ Landesverfassung 1979
(NÖ LV 1979) besteht das Recht, Gesetzesentwürfe
gegen Kostenersatz zu beziehen und innerhalb der
Begutachtungsfrist eine Stellungnahme abzugeben.
Nach Art. 45a Abs. 1 NÖ LV 1979 gilt Art. 25 NÖ LV
1979 sinngemäß für das Begutachtungsverfahren bei
Verordnungen von allgemeiner Bedeutung.

Daher ist ein Exemplar von Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfen samt Erläuterungen und allfälliger weiterer
Beilagen (z. B. Textgegenüberstellung oder Plan-
beilagen), die im allgemeinen Begutachtungsverfahren
ausgesendet werden, an die Beratungsstelle beim Amt
der NÖ Landesregierung (Abteilung Landesamts-
direktion/Service) in elektronischer Form (pdf) mit dem
Ersuchen um Einleitung der Bürgerbegutachtung zu
übersenden.

Auf Veranlassung der Beratungsstelle werden der
Entwurf samt Erläuterungen und allfälliger weiterer
Beilagen auf der Homepage des Landes
Niederösterreich zur Einsicht und zum Herunterladen
bereitgestellt (Bürgerbe-gutachtung). Die Beratungsstelle
informiert die Bezirksverwaltungsbehörden, die
Gemeinden und allfällige weitere Interessenten über das
Bürgerbegutachtungsverfahren.



Die Dokumente sind so zu benennen, dass der
Objektname eindeutig den Inhalt des Objekts wiedergibt.
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Gesetzesentwurf: „Gesetzestitel-G“
Verordnungsentwurf: „Verordnungstitel-V“
Erläuterungen: „Gesetzestitel-E“, „Verordnungstitel-E“
Textgegenüberstellung: „Gesetzestitel-T“

z. B.: NÖ Landes-Bedienstetengesetz-G
NÖ Landes-Bedienstetengesetz-E
NÖ Landes-Bedienstetengesetz-T

NÖ Jagdverordnung-V
NÖ Jagdverordnung-E

Im Anschreiben an die Beratungsstelle ist das Ende der
Begutachtungsfrist als Datum anzuführen.

4.2.3

4.2.3.1

Bundesdienststellen

Bundeskanzleramt und Bundesministerien

Alle Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die Bundesin-
teressen berühren, müssen dem Bundeskanzleramt-
Verfassungsdienst, 1010 Wien, Ballhausplatz 2, zur Be-
gutachtung übermittelt werden.

Nach Art. 1 Abs. 2 der Vereinbarung, LGBl. 0814, müs-
sen
 Gesetzesentwürfe des Amtes der NÖ Landesregie-

rung
 beschlussreife Verordnungsentwürfe der Landesre-

gierung
 beschlussreife Verordnungsentwürfe des Landes-

hauptmannes in mittelbarer Bundesverwaltung
dem Bund (Bundeskanzleramt) zur Stellungnahme über-
mittelt werden.

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wird die be-
troffenen Bundesministerien am Begutachtungsverfahren
beteiligen und das vom Entwurf vorwiegend betroffene
Bundesministerium ersuchen, dem Amt der Landes-
regierung eine zusammenfassende Stellungnahme des
Bundes abzugeben.

Die Zusendung hat elektronisch an die E-Mail-Adresse
des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst
(verfassungsdienst@bka.gv.at) zu erfolgen (vgl.
Beilage 12).

Konsultations-
mechanismus

4.2.3.2 Andere Bundesdienststellen

Dem Datenschutzrat, 1070 Wien, Museumstraße 7, sind
Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die wesentliche
Fragen des Datenschutzes betreffen, zur Begutachtung
zu übermitteln .
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4.2.4

Der Volksanwaltschaft, 1015 Wien, Singerstraße 17,
Postfach 20, sind alle Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfe zur Begutachtung zu übermitteln.

Der Bildungsdirektion für Niederösterreich, 3109
St. Pölten, Rennbahnstraße 29, müssen Gesetzes- und
Verordnungsentwürfe, die das allgemein bildende oder
berufsbildende Pflichtschulwesen sowie das
landwirtschaftliche Schulwesen in Niederösterreich
betreffen, zur Begutachtung übermittelt werden.

Der Rechnungshof, 1031 Wien, Dampfschiffstraße 2, hat
seine Bereitschaft erklärt, Gesetzes- und Verord-
nungsentwürfe der Länder dann zu begutachten, wenn
dies gewünscht wird. Ob in einem konkreten Fall der
Rechnungshof in das Begutachtungsverfahren einbezo-
gen werden soll, ist von der aussendenden Abteilung zu
beurteilen.

Ämter der Landesregierungen

Alle Gesetzesentwürfe müssen den anderen Ämtern der
Landesregierung zur Begutachtung übermittelt werden.

Amt der Burgenländischen Landesregierung
7000 Eisenstadt, Europaplatz 1
post.re-vd@bgld.gv.at

Amt der Kärntner Landesregierung
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Arnulfplatz 1
post@ktn.gv.at

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
4021 Linz, Landhausplatz 1
post@ooe.gv.at

Amt der Salzburger Landesregierung
5010 Salzburg, Chiemseehof
post@salzburg.gv.at

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
8010 Graz, Burgring 4
post@stmk.gv.at

Amt der Tiroler Landesregierung
6020 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3
post@tirol.gv.at

Amt der Vorarlberger Landesregierung
6900 Bregenz, Römerstraße 15
land@vorarlberg.at

Amt der Wiener Landesregierung
1082 Wien, Rathaus
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4.2.5

4.2.5.1

post@md-r.wien.gv.at

Interessenvertretungen

Gesetzliche Interessenvertretungen

Alle Entwürfe von Landesgesetzen sind zur Begut-
achtung

 der Landes-Landwirtschaftskammer (§ 7 Abs. 3
NÖ Landwirtschaftskammergesetz, LGBl. 6000)
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten

 der Wirtschaftskammer Niederösterreich (§ 10 Wirt-
schaftskammergesetz 1998)
Wirtschaftskammer-Platz 1, 3100 St. Pölten

 der Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ
(§ 93 Arbeiterkammergesetz 1992)
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

zu übermitteln.

Verordnungsentwürfe sind diesen Stellen dann zur Be-
gutachtung zu übermitteln, wenn sie Interessen der Mit-
glieder der genannten Kammern berühren.

Je nach dem sachlichen Gehalt des Gesetzes- oder
Verordnungsentwurfes kommen als weitere begutach-
tende Stellen die für den Bereich des Landes Nieder-
österreich zuständigen gesetzlichen Interessenvertretun-
gen in Betracht:

 NÖ Landarbeiterkammer (§ 4 Abs. 3
NÖ Landarbeiterkammergesetz, LGBl. 9000)
Marco d’Avianogasse 1/1, 1015 Wien

 

 Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und
Burgenland (§ 75 Ziviltechnikergesetz 2019)
Karlsgasse 9, 1040 Wien

 Rechtsanwaltskammer Niederösterreich (§ 28
Abs. 1 Rechtsanwaltsordnung)
Andreas-Hofer-Straße 6, 3100 St. Pölten

 Notariatskammer für Wien, Niederösterreich und
Burgenland (§ 134 Abs. 2 Notariatsordnung)
Landesgerichtsstraße 20, 1010 Wien

 Kammer der Wirtschaftstreuhänder (§ 152
Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017)
Schönbrunner Straße 222-228, Stg. 1, 1120 Wien

 Ärztekammer für Niederösterreich (§ 66c Ärztegesetz
1998)
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Wipplingerstraße 2, 1010 Wien

 Österreichische Zahnärztekammer (§ 8 Abs. 1 Zahn-
ärztekammergesetz)
Kohlmarkt 11/6, 1010 Wien

 Österreichische Apothekerkammer (§ 2 Abs. 4
Apothekerkammergesetz 2001)
Spitalgasse 31, Postfach 87, 1091 Wien

 Österreichische Tierärztekammer
(§ 3 Tierärztekammergesetz)
Hietzinger Kai 87, 1130 Wien

 Landespersonalvertretung beim Amt der NÖ Landes-
regierung (§ 2 NÖ Landes-Personalvertretungsgesetz,
LGBl. 2001)
Landhausplatz 1, Haus 5, 3109 St. Pölten

 Österreichisches Hebammengremium,
Landesgeschäftsstelle Niederösterreich
(§ 39 Hebammengesetz)
Landstraßer Hauptstraße 71/2, 1030 Wien

4.2.5.2 Interessenvertretungen für die Gemeinden

Werden allgemeine Interessen der Gemeinden berührt,
müssen derzeit folgende Interessenvertretungen der Ge-
meinden in das Begutachtungsverfahren einbezogen wer-
den (§ 119 NÖ Gemeindeordnung 1973, LGBl. 1000):

1. Niederösterreichischer Gemeindebund
Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten
(post@noegemeindebund.at)

2. Verband sozialdemokratischer
GemeindevertreterInnen in Niederösterreich
Europaplatz 5, 3100 St. Pölten
(office@gvvnoe.at)



Die Entwürfe sind den Interessenvertretungen der
Gemeinden per E-Mail an die oben angeführten E-
Mail-Adressen zu übermitteln.

Nach Art. 1 Abs. 2 der Vereinbarung, LGBl. 0814,
müssen
- Gesetzesentwürfe des Amtes der NÖ Landesregierung
- beschlussreife Verordnungsentwürfe der Landesregie-

rung
- beschlussreife Verordnungsentwürfe des Landeshaupt-

mannes in mittelbarer Bundesverwaltung
dem Österreichischen Gemeindebund und dem
Österreichischen Städtebund zur Stellungnahme
übermittelt werden. Beide Interessenvertretungen der
Gemeinden haben ihre Landesorganisationen in NÖ
ermächtigt, derartige Entwürfe entgegenzunehmen und
Stellungnahmen sowie das Verlangen auf Aufnahme von

Konsultations-
mechanismus
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4.2.5.3

Verhandlungen in einem Konsultationsgremium
abzugeben (vgl. Beilage 12).

Nach Mitteilung der Interessenvertretungen der ÖVP und
der SPÖ soll ihnen ein Entwurf bei gleichzeitiger
Übersendung im allgemeinen Begutachtungsverfahren
und als Landesorganisation des Österreichischen
Gemeindebundes nach dem Konsultationsmechanismus
nur einmal übermittelt werden. Gleiches gilt sinngemäß
für die Landesorganisation des Österreichischen
Städtebundes.

NÖ Anwaltschaften

NÖ Umweltanwaltschaft

Zu den Aufgaben der NÖ Umweltanwaltschaft, Wiener
Straße 54, Tor zum Landhaus, 3109 St. Pölten, gehört die
Begutachtung von Gesetzesbestimmungen,
Verordnungen und sonstigen Rechtsnormen aus der
Sicht des Umweltschutzes (§ 4 Abs. 5 NÖ
Umweltschutzgesetz, LGBl. 8050).

4.2.5.4

NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft

Zu den Aufgaben der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft,
Rennbahnstraße 29, Tor zum Landhaus, 3109 St. Pölten,
gehört auch die Begutachtung und Anregung von Ge-
setzesbestimmungen, Verordnungen und sonstigen Rechts-
vorschriften aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen
(§ 80 NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz, LGBl. 9270).

NÖ Patienten- und Pflegeanwaltschaft

Zu den Aufgaben der NÖ Patienten- und Pflegeanwalt-
schaft, Landhausplatz 1, Haus 13, 3109 St. Pölten, gehört
auch die Begutachtung und Anregung von
Gesetzesbestimmungen, Verordnungen und sonstigen
Rechtsvorschriften im Zuständigkeitsbereich der NÖ
Patienten- und Pflegeanwalt-schaft (§ 2 Abs. 3 NÖ
Patienten- und Pflegeanwaltschafts-gesetz, LGBl. Nr.
1/2020).

NÖ Monitoringausschuss

Zu den Aufgaben des NÖ Monitoringausschusses, Renn-
bahnstraße 29, Tor zum Landhaus, 3109 St. Pölten, gehört
auch die Abgabe von Stellungnahmen zu Entwürfen von
Landesgesetzen und Verordnungen, die Rechte von
Menschen mit Behinderungen berühren (§ 4 Abs. 1 Z 2
NÖ Monitoringgesetz, LGBl. 9291).

Vertretung der Interessen der Jugend, der Familien
sowie der Seniorinnen und Senioren

Nach Art. 25 Abs. 2 der NÖ LV 1979 sind zur Vertretung
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nachstehender Interessen berufen:

Interessen
der Jugend

Interessen
der
Familien

Interessen
der
Senioren

- der NÖ Jugendrat
- die Jugendkommission und
- das NÖ Jugendforum (§ 1 Abs. 1 NÖ Ju-

gendgesetz, LGBl. 4600), p.A. Amt der
NÖ Landesregierung, Abteilung Soziales
und Generationenförderung, Landhausplatz
1, Haus 14, 3109 St. Pölten

- NÖ Familienland GmbH als eine
Interessenvertretung der Familien in NÖ

- der NÖ Seniorenbeirat (§ 4 Abs. 1 NÖ Se-
niorengesetz, LGBl. 9280), p.A. Amt der
NÖ Landesregierung, Abteilung Soziales und
Generationenförderung, Landhausplatz 1,
Haus 14, 3109 St. Pölten.

Nach Art. 45a Abs. 1 NÖ LV 1979 gilt Art. 25 NÖ LV 1979
sinngemäß für das Begutachtungsverfahren bei Verordnun-
gen. Gesetzesentwürfe und Entwürfe von Verordnungen
der Landesregierung von allgemeiner Bedeutung, die Inte-
ressen der Jugend, der Familien oder der Seniorinnen und
Senioren berühren, sind daher jeweils an die oben ange-
führten Interessenvertretungen zu übersenden.

4.2.5.5

4.2.5.6

Weiters sind Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die
Interessen der österreichischen Seniorinnen und Senioren
berühren können, dem Österreichischen Seniorenrat,
Sperrgasse 8-10/III, 1150 Wien und der Geschäftsführung
des Bundesseniorenbeirates beim Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Abt.
V/A/6, Stubenring 1, 1010 Wien zur Begutachtung zu
übersenden.

NÖ Gleichbehandlungskommission

Nach § 12 Abs. 7 des NÖ Gleichbehandlungsgesetzes,
LGBl. 2060, ist die NÖ Gleichbehandlungskommission,
Rennbahnstraße 29, Tor zum Landhaus, 3109 St. Pölten,
berechtigt, Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren zu
Entwürfen von Landesgesetzen und Verordnungen
abzugeben, die Angelegenheiten der Gleichbehandlung
und der Frauenförderung berühren.

Sonstige betroffene Stellen

In Betracht kommen etwa:

 die NÖ Landesgesundheitsagentur
Stattersdorfer Hauptstraße 6/C
3100 St. Pölten
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 der Österreichische Gewerkschaftsbund
Landesorganisation Niederösterreich
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten

 die Vereinigung der Österreichischen Industrie
(Industriellenvereinigung), Landesgruppe
Niederösterreich,
Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien,
bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen, die Interessen
der Industrie berühren

 der Österreichische Automobil-, Motorrad- und
Touringclub (ÖAMTC),
Baumgasse 129, 1030 Wien,
sowie der
Auto-, Motor- und Radfahrerbund (ARBÖ),
Wiener Straße 64, 2514 Traiskirchen,
bei Gesetzes- und Verordnungsentwürfen,
die Interessen der Kraftfahrer berühren

4.3

4.4

4.4.1

4.4.2

D o k u m e n t a t i o n  d e s  B e g u t a c h t u n g s -
v e r f a h r e n s

Die Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens sind in der
Weise zu dokumentieren, dass zu jeder einzelnen Be-
stimmung des begutachteten Entwurfes die dazu abge-
gebenen Stellungnahmen (jeweils unter Anführung der
begutachtenden Stelle, jedoch ohne Angabe von
personenbezogenen Daten natürlicher Personen, wenn
diese die Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt
haben) wiedergegeben werden (Synopse). Die Synopse
besteht daher aus einer Zusammenführung der
Bestimmungen des begutachteten Entwurfes und den
entsprechenden Stellungnahmen. Zur besseren
Nachvollziehbarkeit ist es zweckmäßig, den in
Begutachtung versendeten Entwurf eingangs
wiederzugeben. Diese Dokumentation bildet die
Grundlage für den Motivenbericht der
Regierungsvorlage.

M o t i v e n b e r i c h t (bei Gesetzesentwürfen)

Zu Gesetzesentwürfen muss ein Motivenbericht erstellt
werden (Beispiel siehe Punkt 5.2).

Zweck des Motivenberichtes

Der Motivenbericht soll die Überlegungen, die zu dem
Entwurf geführt haben, dokumentieren und die erwar-
teten Auswirkungen darstellen.

Gliederung des Motivenberichtes

„Synopse“

Zweck des
Motivenberichtes

Gliederung in
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4.4.2.1

Der Motivenbericht enthält einen allgemeinen und einen
besonderen Teil.

Allgemeiner Teil

Der allgemeine Teil muss enthalten:
 Beschreibung des Ist-Zustandes, dessen Änderung

bewirkt werden soll (des sozial unerwünschten Zustan-
des);

 Beschreibung des Soll-Zustandes, der angestrebt wird
(der Auswirkungen, die wahrscheinlich eintreten
werden, wenn der Entwurf Gesetz wird);

 Darstellung der Kompetenzlage (Abgrenzung zur Bun-
deskompetenz);

 Verhältnis zu anderen landesrechtlichen Vorschriften;
 Auswirkungen auf die Erreichung der Ziele des

Klimabündnisses oder des Klimaprogrammes 2030;
 Probleme bei der Vollziehung

- innerhalb der Verwaltung
- in der Bevölkerung

 Wenn die Landesregierung als Behörde vorgesehen
wird: Begründung, weshalb die Aufgaben nicht von der
Bezirksverwaltungsbehörde wahrgenommen werden
können (Priorität der Dezentralisierung);

 Beschreibung der finanziellen Auswirkungen
- die Kostendarstellung nach Art. 1 Abs. 3 der Ver-

einbarung, LGBl. 0814 (siehe hiezu Punkt 4.2.1).
- Aufwand für die Normadressatin bzw. den Norm-

adressaten;

allgemeinen und
besonderen Teil

allgemeiner
Teil des
Motivenberichtes

 Aufzählung der Bestimmungen, die der Zustimmung
der Bundesregierung bedürfen ( Art. 94 Abs. 2, Art.
97 Abs. 2, Art 113 Abs. 4, , und Art. 131 Abs. 5 B-
VG); wenn kein Zustimmungserfordernis gegeben ist,
so ist dies anzugeben;

 Hinweis auf das Einspruchsrecht der Bundesregierung
(§ 9 und § 14 F-VG 1948); wenn kein Einspruchsrecht
gegeben ist, so ist dies anzugeben;

 Hinweis auf den Entfall des Einspruchsverfahrens
gemäß Art. 27 Abs. 2 NÖ LV 1979

Der Landtag von NÖ hat die NÖ Landesregierung aufge-
fordert, zukünftig bei allen Regierungsvorlagen anzu-
geben, ob und inwieweit die vorgesehenen Maßnahmen
Auswirkungen auf die Erreichung der im Klimabündnis
vorgesehenen Ziele haben.

Zur Information ist eine Ausfertigung des Manifests euro-
päischer Städte zum Bündnis mit den Indianervölkern
Amazoniens angeschlossen (Beilage 7).

Klimabündnis

Entsprechend der Resolution des Landtages ist bei Ge-
setzesentwürfen und bei Verordnungsentwürfen darzu-
stellen, ob die vorgesehenen Regelungen Auswirkungen
auf die Erreichung der im Klimabündnis vorgesehenen
Ziele haben.
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Sollen die Regelungen positive Auswirkungen auf die ge-
nannten Ziele beabsichtigen, so sind diese ausdrücklich
zu nennen und mengenmäßig zu schätzen. Sind die
Effekte negativer Natur, so ist zu begründen, weshalb
diese Effekte nicht vermieden werden können und eine
mengenmäßige Schätzung vorzunehmen. Haben die vor-
gesehenen Regelungen keine Auswirkungen auf die
Ziele des Klimabündnisses, so ist dies schlicht festzu-
halten.

Bei Gesetzesentwürfen ist diese Darstellung in den allge-
meinen Teil des Motivenberichtes nach dem Punkt „Ver-
hältnis zu anderen landesrechtlichen Vorschriften“ aufzu-
nehmen.

Bei Verordnungsentwürfen, deren Erläuterungen in einen
allgemeinen und einen besonderen Teil gegliedert sind,
sind die Auswirkungen auf die Ziele des Klimabünd-
nisses ebenfalls in den allgemeinen Teil der Erläute-
rungen
aufzunehmen, sonst sind konkrete Auswirkungen bei der
jeweiligen Bestimmung anzuführen.

Da die Landesregierung in der genannten Resolution
ebenfalls aufgefordert wird, die Auswirkungen von
Rechtsvorschriften auf die Ziele des Klimabündnisses im
Umweltbericht darzustellen, ist eine Ausfertigung der Re-
gierungsvorlage und des Sitzungsbeschlusses bzw. der
endgültigen Fassung von Verordnungen dann der Abtei-
lung Umwelt- und Energiewirtschaft zu übermitteln, wenn
inhaltliche Aussagen über die Auswirkungen von
Regelungen auf die Ziele des Klimabündnisses enthalten
sind.

Darüber hinaus hat sich das Land Niederösterreich im
Klimaprogramm 2030 verpflichtet, alle Gesetze,
Verordnungen, Art. 15a-Vereinbarungen und
Förderungsrichtlinien auf Klimarelevanz unter
Bedachtnahme der Minimierung des bürokratischen
Aufwandes zu prüfen. Zur Darstellung, ob die
vorgesehenen Regelungen Auswirkungen auf die
Erreichung der im Klimaprogramm 2030 vorgesehenen
Ziele haben, gilt das zum Klimabündnis Gesagte.

Die Darstellung der Auswirkungen auf die Erreichung der
Ziele des Klimabündnisses und des Klimaprogrammes
2030 kann im Motivenbericht und in den Erläuterungen
gemeinsam erfolgen.

Klimaprogramm 2030

4.4.2.2 Besonderer Teil

Im besonderen Teil des Motivenberichtes werden die besonderer Teil des
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einzelnen Bestimmungen näher erläutert. Der besondere
Teil muss daher gegliedert werden.

Beispiele: Zu § 7:
Diese Bestimmung soll ...

Dabei ist es aber nicht zielführend, den Gesetzestext mit
anderen Worten zu wiederholen oder eine Inhaltsangabe
zu liefern.

Wesentlich sind vielmehr
 Überlegungen, die zur Bestimmung geführt haben.
 Darstellung der Anstöße, die zur Bestimmung geführt

haben (z. B. Interessenvertretungen, Resolution des
Landtages, Anregung der Volksanwaltschaft oder der
Umweltanwaltschaft; Umsetzung oder Durchführung
von Unionsrecht);
Aus der Darstellung sollte eindeutig und klar
hervorgehen, welche nationale Regelung welche
unionsrechtliche Regelung umsetzt oder durchführt
(Beachten Sie dazu die Ausführungen in der Vorschrift
„Umsetzung von EU-Richtlinien“, LAD1-VD-
109221/568-2020).

 Argumente, die für und gegen die Bestimmung vor-
gebracht wurden (z. B. im Begutachtungsverfahren),
Alternativen, die untersucht wurden und Begründung,
weshalb der im Entwurf vorgesehenen Regelung der
Vorzug gegeben wurde (Begründung, weshalb die An-
regungen im Begutachtungsverfahren nicht verwertet
wurden).

 Hinweise auf ähnliche Regelungen (z. B. in anderen
Ländern), Abgrenzung zu anderen Regelungen (z. B.
zu Bundesvorschriften).

 Hinweise auf Judikatur und Literatur (Zitate).
 Begründungen für Differenzierungen (z. B. Warum soll

die Regelung nur für einen bestimmten Betroffenen-
kreis gelten, warum gerade diese Ausnahmen?).

 Ergebnisse von empirischen Untersuchungen oder
technischen Berechnungen, wobei diese für die
Allgemeinheit verständlich aufbereitet werden müssen.
(Diese können dem Motivenbericht auch beigelegt
werden.)

Nach Art. 35 Abs. 10 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) kann in der Regel eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durch die Verantwortliche bzw. den
Verantwortlichen entfallen, wenn

 die Datenverarbeitung auf einer Rechtsgrundlage
im Unionsrecht oder im nationalen Recht (Art. 6
Abs. 1 lit. c oder e DSGVO) beruht und

 diese Rechtsvorschrift(en) den konkreten
Verarbeitungsvorgang oder die konkreten
Verarbeitungsvorgänge regeln und

 bereits im Rahmen der allgemeinen
Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem
Erlass dieser Rechtsvorschrift eine Datenschutz-

Motivenberichtes

keine
Inhaltsangabe

Datenschutz-
Folgenabschätzung
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4.5

Folgenabschätzung erfolgte.

Sieht eine neue Rechtsvorschrift die Regelung eines
Verarbeitungsvorgangs oder mehrerer
Verarbeitungsvorgänge vor, kann daher bereits im
Motivenbericht eine Datenschutz-Folgenabschätzung
durchgeführt werden.

Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist in den
besonderen Teil des Motivenberichts aufzunehmen.

Bei Fragen zum Abfassen einer Datenschutz-
Folgenabschätzung und zur Gestaltung von
datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Landesrecht,
kontaktieren Sie unter Darlegung Ihrer Rechtsansicht
den Datenschutzkoordinator.
Beachten Sie dazu die Ausführungen in der Vorschrift
„Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutz“.

Das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
hat bei Regierungsvorlagen und Entwürfen von
Verordnungen der Landesregierung, die einen
landesgesetzlich zu regelnden Beruf zum Gegenstand
haben, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne der
Verhältnismäßigkeitsrichtlinie (Richtlinie [EU] 2018/958
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28.
Juni 2018 über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor
Erlass neuer Berufsreglementierungen, ABl. Nr. L 173
vom 9. Juli 2018, S. 25) nach Maßgabe der
Bestimmungen der §§ 18d ff des Gesetzes über den
Einheitlichen Ansprechpartner im Land Niederösterreich,
LGBl. 0025, durchzuführen.

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist in den besonderen
Teil des Motivenberichts aufzunehmen.

Am Ende des Motivenberichtes ist der Antrag der Lan-
desregierung an den Landtag aufzunehmen (vgl hiezu
Muster zu Punkt 5.2).

E r l ä u t e r u n g e n (bei Verordnungsentwürfen)

Auch Verordnungsentwürfen müssen Erläuterungen an-
geschlossen werden.

Für die Erläuterungen gelten die Ausführungen in Punkt
4.4 (Motivenbericht) sinngemäß. Die Gliederung in einen
allgemeinen und einen besonderen Teil kann entfallen.
Eine Synopse ist nicht erforderlich.

Verhältnismäßigkeits-
prüfung

Gesetzesantrag
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4.6

4.6.1

N o t i f i z i e r u n g  t e c h n i s c h e r  V o r -
s c h r i f t e n  ( I n f o r m a t i o n s v e r f a h r e n
a u f g r u n d  d e r  R i c h t l i n i e  ( E U )
2 0 1 5 / 1 5 3 5 ,  v o r m a l s  R i c h t l i n i e
9 8 / 3 4 / E G )

Pflicht zur Mitteilung technischer Vorschriften

Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften
für die Dienste der Informationsgesellschaft (EU)
2015/1535 ist Österreich verpflichtet, Entwürfe von
technischen Vorschriften der Europäischen Kommission
mitzuteilen. Die Pflicht zur Mitteilung von technischen
Vorschriften vor deren Erlassung trifft sowohl den Bund
als auch die Länder.

Aufgrund der Bestimmungen der Artikel 25a und 45a der
NÖ LV 1979, LGBl. 0001, ist die Mitteilung von
Gesetzes- und Verordnungsentwürfen und sonstigen
Rechtstexten entsprechend Art. 5 der Richtlinie
vorzunehmen. Für Verordnungsentwürfe in mittelbarer
Bundesverwaltung gilt das Notifikationsgesetz 1999,
BGBl. I Nr. 183/1999 (§ 1 Abs. 1 Z 11). Intern ist jene
Abteilung des Amtes der Landesregierung, die den
Entwurf zur Begutachtung aussendet, auch für die
Durchführung des Informationsverfahrens zuständig.

Welche Entwürfe gemäß Art. 5 der Richtlinie mitgeteilt
werden müssen, ergibt sich aus den Begriffsbestim-
mungen des Art. 1 Abs. 1 lit. g der Richtlinie.
Grundsätzlich sind von der Richtlinie Vorschriften über
 gewerblich hergestellte oder landwirtschaftliche Er-

zeugnisse oder
 Dienstleistungen der Informationsgesellschaft erfasst,
deren Beachtung rechtlich oder de facto für das In-
verkehrbringen, die Erbringung des Dienstes, die Nie-
derlassung einer Erbringerin oder eines Erbringers von
Diensten oder die Verwendung in einem Mitgliedstaat
oder in einem großen Teil des Staates verbindlich ist,
sowie Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten, mit denen die Herstellung, Einfuhr, Inverkehr-
bringen oder Verwendung eines Erzeugnisses oder
Erbringung oder Nutzung eines Dienstes oder die
Niederlassung als Erbringerin oder Erbringer von
Diensten verboten werden. Die Richtlinie bezieht sich
sowohl auf neue technische Rechtsvorschriften als auch
auf „wesentliche Änderungen, die den Anwendungsbe-
reich ändern, den ursprünglichen Zeitpunkt für die An-
wendung vorverlegen, Spezifikationen oder Vorschriften
hinzufügen oder verschärfen“ (Art. 5 Abs. 1 3. Absatz der
Richtlinie).



63 Begutachtungsverfahren

4.6.2

4.6.3

Schließlich wird noch auf die Ausnahmen von der Notifi-
zierungspflicht gemäß Art. 7 der Richtlinie (z. B. Anpas-
sung an Unionsrecht) hingewiesen.

Haben Sie Zweifel darüber, ob der Gesetz- oder Verord-
nungsentwurf oder der sonstige Rechtstext unter den Be-
griff des „Entwurfes einer technischen Vorschrift“ im
Sinne des Art. 1 Abs. 1 lit. g der Richtlinie fällt,
kontaktieren Sie unter Darlegung Ihrer Rechtsansicht die
LAD1-VD.

Vorbereitung der Mitteilung

Die Mitteilung gegenüber der Europäischen Kommission
wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort, Abteilung III/8, vorgenommen.

Zur Vorbereitung der Mitteilung übermitteln Sie der
LAD1-VD das von der Europäischen Kommission zur
Verfügung gestellte Formblatt samt Entwurf der
Rechtsvorschrift (Beilage 1; Beilage 2 enthält dazu eine
von der Europäischen Kommission erarbeitete
Ausfüllhilfe).

Von der LAD1-VD werden die Mitteilungen an das
Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort weitergeleitet.

Informationsverfahren und Stillhaltefristen

Die Kommission unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten
unverzüglich über den Entwurf; sie kann auch den Stän-
digen Ausschuss (gemäß Art. 2 der RL) einschalten. Die
Kommission und die Mitgliedstaaten können Stellung-
nahmen zum Entwurf abgeben. Diese Stellungnahmen
müssen wir „so weit wie möglich“ berücksichtigen (Art. 5
Abs. 2 der RL).

Die Stillhaltefrist (d. h. die Frist, innerhalb der wir die
Rechtsvorschriften nicht annehmen dürfen) beträgt
(gemäß Art. 6 der RL) ab Einlangen der Mitteilung bei
der Kommission

1. „im Normalfall“ .......................................... 3 Monate

2.  wenn die Kommission oder ein Mitgliedstaat eine
ausführliche Stellungnahme abgibt, derzufolge die
geplante Maßnahme Elemente enthält, die den freien

Warenverkehr oder den freien Verkehr von Dienst-
leistungen oder die Niederlassungsfreiheit der Be-
treiber im Rahmen des Binnenmarktes beeinträch-
tigen könnten:

bei freiwilligen Vereinbarungen im Sinne
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des Art. 1 Abs. 1 lit. f Z ii der RL .............. 4 Monate
bei Entwürfen betreffend Dienste ............. 4 Monate

bei anderen Entwürfen einer
technischen Vorschrift .............................. 6 Monate

3. wenn die Kommission die Absicht bekannt gibt, eine
RL, V oder einen B für den gleichen Gegenstand
vorzuschlagen oder wenn ein Vorschlag vorgelegt
worden ist .................................................. 12 Monate

4. wenn innerhalb der Stillhaltefrist ein gemeinsamer
Standpunkt festgelegt wurde ....................  18 Monate

Ausnahmen von den Stillhaltefristen sind nur aus Grün-
den des Art. 6 Abs. 7 der RL zulässig.

Diese Stillhaltefristen müssen Sie einkalkulieren, wenn
Sie den Zeitpunkt der Mitteilung festlegen.
Der günstigste Zeitpunkt für eine Mitteilung ist dann
gegeben, wenn mit keiner wesentlichen Änderung des
Textentwurfes mehr zu rechnen ist, da bei nachträglichen
Änderungen des (mitgeteilten) Entwurfes eine weitere
Mitteilung erforderlich ist (Art. 5 Abs. 1 3. Absatz der RL).

Wann im konkreten Fall die Stillhaltefrist endet, verlaut-
bart die Kommission im Informationssystem über
nationale technische Vorschriften (TRIS) (siehe das
Beispiel in Beilage 3).

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Mitgliedstaat,
der die Mitteilung verfasst hat, verpflichtet ist, eine von
der Kommission oder von einem anderen Mitgliedstaat
abgegebene ausführliche Stellungnahme in schriftlicher
Form zu beantworten.

Der betroffene Mitgliedstaat muss der Kommission die
Maßnahmen mitteilen, die er aufgrund einer ausführ-
lichen Stellungnahme zu ergreifen beabsichtigt, wie bei-
spielsweise:
a) ob und in welchem Umfang der Wortlaut geändert

wird
b) wörtliche Wiedergabe des geänderten Artikels und

Absatzes
c) falls der Wortlaut nicht geändert werden soll, ist anzu-

geben, warum die von der Kommission oder von
einem anderen Mitgliedstaat vorgebrachten
ausführlichen Stellungnahmen sowie Äußerungen
nicht berücksichtigt wurden.

4.6.4 Was sind die Konsequenzen, wenn wir die Mitteilung
unterlassen?

Eine technische Vorschrift, die in den Geltungsbereich
der Vorschriften der RL (EU) 2015/1535 fällt und deren
Entwurf der Kommission nicht mitgeteilt worden ist, oder
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4.6.5

für die die Verpflichtung des status quo nicht eingehalten
worden ist (Stillhaltefrist), ist gegenüber Dritten kraft des
Rechtssystems des betreffenden Mitgliedstaates nicht

durchsetzbar (vgl. Mitteilung der Kommission vom
1. Oktober 1986, ABl. C 245 vom 1. Oktober 1986, S. 4).

Der EuGH hat mit Urteil vom 30. April 1996 in der
Rs. C-194/94, „CIA Security“, diese Rechtsansicht der
Kommission bestätigt und ausgesprochen:
„Die Artikel 8 und 9 der Richtlinie 83/189 in der Fassung
der Richtlinie 88/182 sind dahin auszulegen, dass sie
von Einzelnen vor dem nationalen Gericht herangezogen
werden können, das die Anwendung einer nationalen
technischen Vorschrift, die nicht gemäß Richtlinie mitge-
teilt wurde, ablehnen muss.“

Mit Urteil vom 16. Juni 1998 hat der EuGH in der
Rechtssache C-226/97 „Lemmens“ diese Rechtsansicht
wie folgt konkretisiert:
„Werden technische Vorschriften nicht mitgeteilt, stellt
dies zwar einen Verfahrensfehler bei ihrem Erlass dar,
sodass sie nicht anwendbar sind, soweit sie die
Verwendung oder den Vertrieb eines mit diesen
Vorschriften nicht konformen Produkts behindern; aber
diese Unterlassung hat nicht zur Folge, dass jede
Verwendung eines Produkts rechtswidrig ist, das mit den
nicht mitgeteilten Vorschriften konform ist.“

Diese Verpflichtung zur Nichtanwendung besteht nach
der Rechtsprechung des EuGH zur unmittelbaren An-
wendbarkeit von Richtlinien auch für Verwaltungsbehör-
den!

Weitere Verfahrensvorschriften

In den Motivenbericht an den NÖ Landtag ist ein Hinweis
aufzunehmen, ob notifiziert wurde und ob Reaktionen auf
die erfolgte Notifikation bereits vorliegen.

Stellungnahmen der Kommission oder anderer Mitglied-
staaten sind genauso zu behandeln, wie alle übrigen im
Begutachtungsverfahren eingelangten Stellungnahmen.

Im Text der Rechtsvorschrift ist gemäß Art. 9 der RL ein
Hinweis auf die RL aufzunehmen. Ein Muster für diesen
Hinweis enthält Beilage 6.

Gemäß Art. 5 Abs. 3 der RL müssen die Mitgliedstaaten
unverzüglich den endgültigen Wortlaut einer technischen
Vorschrift mitteilen. Diese Aufgabe übernimmt die LAD1-
VD (weil diese den Beschluss des Landtages bzw. der
Landesregierung oder den Akt des Landeshauptmannes
zur Verlautbarung erhält).
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4.6.6
Aktivitätenkatalog

Zusammenfassend ergibt sich also „folgender Katalog
von Aktivitäten im Normalfall“:

Was

1. Prüfung, ob Mitteilung erfor-
derlich

2. Entscheidung, wann
mitgeteilt werden soll

3. Mitteilung (ausgefülltes
Formblatt an BMDW +
Entwurf im pdf-Format und
Word-Format)

4. Verwertung der Stellung-
nahmen

5. Hinweis auf Mitteilung im
Text

6. Übermittlung des endgültigen
Textes an BMDW + Entwurf
im pdf-Format und Word-
Format

Wer

Fachabteilung
(mit LAD1-VD)

Fachabteilung

Fachabteilung im
Weg über LAD1-VD

Fachabteilung

Fachabteilung

LAD1-VD
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4.7

4.7.1

N o t i f i z i e r u n g  v o n  A n f o r d e r u n g e n
( I n f o r m a t i o n s v e r f a h r e n  a u f g r u n d  d e r
D i e n s t l e i s t u n g s r i c h t l i n i e
2 0 0 6 / 1 2 3 / E G )

Pflicht zur Mitteilung von Anforderungen

Aufgrund der Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt
2006/123/EG ist Österreich verpflichtet, der Euro-
päischen Kommission alle neuen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften mitzuteilen, die bestimmte „Anforderun-
gen“ vorsehen. Die Europäische Kommission setzt die
anderen Mitgliedstaaten von den übermittelten Anfor-
derungen in Kenntnis und prüft binnen drei Monaten
nach Erhalt der Mitteilung die Vereinbarkeit der Anforde-
rungen mit dem Unionsrecht; gegebenenfalls entscheidet
die Europäische Kommission, den betroffenen Mitglied-
staat aufzufordern, diese neuen Anforderungen nicht zu
erlassen oder aufzuheben. Die Pflicht zur Mitteilung von
Anforderungen trifft sowohl den Bund als auch die
Länder.

Intern ist jene Abteilung des Amtes der Landesregierung,
die den Entwurf zur Begutachtung aussendet, auch für
die Durchführung des Informationsverfahrens zuständig.

„Anforderungen“ sind in Rechtsvorschriften enthaltene
Auflagen, Verbote, Bedingungen oder Beschränkungen,
die in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten festgelegt sind oder sich etwa aus der
Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis ergeben
(Art. 4 Z 7 der Richtlinie 2006/123/EG). Welche Anfor-
derungen mitgeteilt werden müssen, ergibt sich aus
Art. 15 Abs. 7 und Art. 16 iVm. Art. 39 Abs. 5 der Richt-
linie 2006/123/EG. Es sind dies insbesondere Anfor-
derungen, welche die Niederlassungsfreiheit der Dienst-
leistungserbringerinnen bzw. Dienstleistungserbringer
betreffen (etwa mengenmäßige oder territoriale Be-
schränkungen, Verpflichtungen zu einer bestimmten
Rechtsform, Verbot mehrerer Niederlassungen, Mindest-
beschäftigungszahlen, Mindest- oder Höchstpreise), oder
Anforderungen, deren Anwendung die Ausübung des
freien Dienstleistungsverkehr betreffen könnte (etwa ein
Niederlassungsgebot).

Haben Sie Zweifel darüber, ob eine Vorschrift eine mit-
zuteilende Anforderung enthält, kontaktieren Sie unter
Darlegung Ihrer Rechtsansicht die LAD1-VD.
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4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

Vorbereitung der Mitteilung

Die Mitteilung gegenüber der Europäischen Kommission
wird vom Bundesministerium für Digitalisierung und
Wirtschaftsstandort freigeschalten. Zur Vorbereitung der
Mitteilung übermitteln Sie der LAD1-VD das von der
Europäischen Kommission zur Verfügung gestellte
Formblatt A für Mitteilungen nach Art. 15 Abs. 7 der
Richtlinie 2006/123/EG (Beilage 4) bzw. das Formblatt B
für Mitteilungen nach Art. 16 der Richtlinie 2006/123/EG
(Beilage 5).


Zeitpunkt der Mitteilung

Die Richtlinie enthält keine Regelungen über den Zeit-
punkt der Notifizierung. Diese hat daher spätestens im
Zeitpunkt der Kundmachung zu erfolgen.

Im Hinblick darauf, dass die Europäische Kommission
binnen drei Monaten nach Erhalt der Mitteilung die Ver-
einbarkeit aller neuen Anforderungen mit dem Unions-
recht prüfen kann, erscheint jedoch eine frühere Notifi-
kation sinnvoll.

Keine Stillhaltefristen

Nach Art. 15 Abs. 7 und Art. 39 Abs. 5 der Richtlinie
2006/123/EG hindert die Mitteilung die Mitgliedstaaten
nicht daran, die betreffenden Vorschriften zu erlassen.

Die Europäische Kommission kann nach Art. 15 Abs. 7
die Mitgliedstaaten allerdings auffordern, die neuen An-
forderungen nicht zu erlassen oder aufzuheben.

Aktivitätenkatalog

Zusammenfassend ergibt sich also „folgender Katalog
von Aktivitäten im Normalfall“:

Was

1. Prüfung, ob Mitteilung erfor-
derlich

2. Entscheidung, wann
mitgeteilt werden soll

3. Mitteilung

4. Verwertung der Stellung-
nahmen

Wer

Fachabteilung
(mit LAD1-VD)

Fachabteilung

Fachabteilung im
Weg über LAD1-VD

Fachabteilung
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4.8 Gemeinsame Notifizierung

Nach Art. 15 Abs. 7 der Richtlinie 2006/123/EG erfüllt die
Mitteilung eines Entwurfs für einen nationalen Rechtsakt
gemäß der Richtlinie 98/34/EG (nunmehr Richtlinie (EU)
2015/1535) gleichzeitig die in der Richtlinie 2006/123/EG
vorgesehene Verpflichtung zur Mitteilung.

Es besteht somit die Möglichkeit, die Verpflichtungen
nach Art. 15 Abs. 7 der Richtlinie 2006/123/EG und nach
der Richtlinie (EU) 2015/1535 mit nur einer Mitteilung zu
erfüllen. Dazu wären das von der Europäischen
Kommission entsprechend adaptierte Formblatt für
Mitteilungen nach der Richtlinie (EU) 2015/1535 (Beilage
1) zu verwenden und die in Punkt 4.6.6 genannten
Aktivitäten zu setzen.
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5

5.1

Regierungsvorlage

Der Antrag der Landesregierung an den Landtag, einen
Gesetzesbeschluss zu fassen (Regierungsvorlage) muss
von der Landesregierung kollegial beraten und beschlos-
sen werden. Es ist daher erforderlich, einen Beschluss
der Landesregierung über die Vorlage des Gesetzes-
entwurfes an den Landtag herbeizuführen.

Von der Landesregierung beschlossene Regierungs-
vorlagen müssen nach Art. 1 Abs. 2 der Vereinbarung,
LGBl. 0814, dem Bund (Bundeskanzleramt), dem Öster-
reichischen Gemeindebund und dem Österreichischem
Städtebund zur Stellungnahme übermittelt werden. Nach
Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 2 der Vereinbarung, LGBl. 0814,
darf die Frist, gerechnet ab Zustellung, eine Woche nicht
unterschreiten (Mindestfrist!). Beide Interessenvertretun-
gen der Gemeinden haben ihre Landesorganisationen in
NÖ ermächtigt, Regierungsvorlagen entgegenzunehmen
und Stellungnahme sowie das Verlangen auf Aufnahme
von Verhandlungen im Konsultationsgremium abzuge-
ben.


R e c h t z e i t i g e r  A n t r a g

Der Sitzungsakt muss spätestens zu Mittag (12:00 Uhr)
des vierten Arbeitstages vor dem Termin der
Regierungssitzung in der Abteilung
Landesamtsdirektion/Regierungsdienst eingebracht
werden. Vorher müssen alle anderen Einsichtsersuchen,
die im Sitzungsakt vorgesehen sind, bereits erledigt sein,
insbesondere auch das Einsichtsersuchen an die
Landesamtsdirektorin bzw. den Landesamtsdirektor nach
§ 4 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Amtes der NÖ
Landesregierung, LGBl. 0002/1. Auf die
Dienstanweisung Regierungsdienst wird verwiesen
(LAD1-RD-1/009-2018).



Konsultations-
mechanismus

zeitgerechte
Übersendung
an die LAD1
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5.2 F o r m  u n d  I n h a l t  d e s  S i t z u n g s a k t e s
f ü r  G e s e t z e s e n t w ü r f e

Der Sitzungsakt wird elektronisch erstellt und enthält:
 das Einsichtsersuchen an die Gruppenleitung;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Finanzen;
 das Einsichtsersuchen an die Landesamtsdirektorin
bzw. den Landesamtsdirektor;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Landesamts-

direktion/Regierungsdienst;
 den Antrag des/der zuständigen Regierungs-

mitgliedes/er an die Regierung, den Gesetzesentwurf
als Regierungsvorlage dem Landtag zu übermitteln,
samt Kurzbeschreibung des Beschlussinhaltes; auf die
Dienstanweisung Regierungsdienst wird verwiesen
(LAD1-RD-1/009-2018);

 den Motivenbericht, dem der Gesetzesentwurf und die
Zusammenstellung aller im Begutachtungsverfahren
eingelangten Stellungnahmen (Synopse; vgl. Punkt
4.3) angeschlossen sind;

 die Versendung nach Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 2 der Ver-
einbarung, LGBl. 0814, an
- das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
- die Landesorganisationen des Österreichischen Ge-

meindebundes und des Österreichischen Städte-
bundes mit einer Fristsetzung (für das Verlangen
nach Aufnahme von Verhandlungen im Konsulta-
tionsgremium).

Zur Vermeidung hoher Kopierkosten wäre mit der
Landtagsdirektion Rücksprache über die Anzahl der
Kopien zu halten. Weiters wären zur leichteren
Manipulation zusätzlich zu den Ausfertigungen in Papier
 der Gesetzesentwurf
 der Motivenbericht und
 die Synopse
in elektronischer Form der Landtagsdirektion per
LAKIS an Ldt.dir./Posteingang oder per E-Mail an
post.landtagsdirektion@noel.gv.at zu übermitteln.

Dabei sind die Textdokumente im Wordformat zur
Verfügung zu stellen. Sollte die Synopse nicht in Word
vorhanden sein, ist sie als Bilddokument als PDF zur
Verfügung zu stellen. Sie sind so zu benennen, dass der
Objektname eindeutig den Inhalt des Objekts wiedergibt:

Gesetzesentwurf: „Gesetzestitel-G“, Motivenbericht: „Ge-
setzestitel-MB“, Synopse: „Gesetzestitel-S“
z. B.: NÖ Krankenanstaltengesetz-G

NÖ Krankenanstaltengesetz-MB
NÖ Krankenanstaltengesetz-S

elektronische
Übermittlung
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In der Beilage 8 wird ein Muster eines elektronischen
Sitzungsaktes ohne Medienbruchzur Verfügung
gestellt. Eine Vorlage steht als Mustererledigung in den
zentralen Vorlagen der Abteilung Landesamtsdirektion
zur Verfügung.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Landesamtsdirektion/Recht

LAD1-VD-10071/058-2021 Bearbeiter 02742/9005
Dr. Heissenberger DW 12095

Betrifft:
Änderung des NÖ Auskunftsgesetzes; Motivenbericht

Hoher Landtag!

Zum Gesetzesentwurf wird berichtet:

Allgemeiner Teil:

................................................................................................................................................

Besonderer Teil:

................................................................................................................................................

Die NÖ Landesregierung beehrt sich daher, den Antrag zu stellen:

Der Hohe Landtag wolle die beiliegende Vorlage der NÖ Landesregierung über den Ent-

wurf einer Änderung des NÖ Auskunftsgesetzes der verfassungsmäßigen Behandlung

unterziehen und einen entsprechenden Gesetzesbeschluss fassen.

NÖ Landesregierung
M  i  k  l  –  L  e  i  t  n  e  r
Landeshauptfrau

Muster zu Punkt 5.2 (Motivenbericht)
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6

6.1

6.2

Behandlung von Gesetzesentwürfen im Landtag

Die zuständige Fachabteilung muss eine Vertreterin bzw.
einen Vertreter zu den Sitzungen der
Landtagsausschüsse (Unterausschüsse) entsenden,
wenn die Gruppen- oder Abteilungsleitung durch das
zuständige Mitglied der Landesregierung zur Vertretung
beauftragt wurde. Die zuständige Fachabteilung muss
auch Änderungen des Textes in den Entwurf einarbeiten
(vgl. Vorschrift „Teilnahme an Sitzungen des Landtages
und seiner Ausschüsse“ LAD1-SE-3040/073-2020).

Der Ausschussbericht wird von der Fachabteilung ver-
fasst. Die Sekretariate der Landtagsklubs stehen zur
Beratung zur Verfügung.

Der Ausschussbericht und der auf dieser Grundlage ge-
änderte Gesetzesentwurf sind ehestens der Landtagsdi-
rektion zu übermitteln.

Bezüglich der Anzahl der Exemplare und der Form der
Übersendung ist mit der Landtagsdirektion Kontakt auf-
zunehmen.

Teilnahme bei
Ausschüssen

Einarbeiten der
Textänderungen

Verfassen des
Ausschussberichtes

Anzahl des
Ausschuss-
berichtes und
Gesetzesent-
wurfes
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7

7.1

7.2

Sitzungsakt für die Verordnung der Landesregierung

Eine Verordnung der Landesregierung muss von dieser
kollegial beraten und beschlossen werden. Es ist daher
erforderlich, einen Beschluss der Landesregierung her-
beizuführen.

R e c h z e i t i g e r  A n t r a g

Es gilt Punkt 5.1.

F o r m  u n d  I n h a l t  d e s  S i t z u n g s a k t e s
f ü r  e i n e  V e r o r d n u n g  d e r  L a n d e s -
r e g i e r u n g

Der Sitzungsakt wird elektronisch hergestellt und enthält:

 das Einsichtsersuchen an die Gruppenleitung;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Finanzen;
 das Einsichtsersuchen an die Landesamtsdirektorin
bzw. den Landesamtsdirektor;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Landesamts-

direktion/Regierungsdienst;
 den Antrag des/der zuständigen Regierungs-

mitgliedes/er an die Regierung, die Verordnung zu
beschließen, samt Kurzbeschreibung des
Beschlussinhaltes; auf die Dienstanweisung
Regierungsdienst wird verwiesen (LAD1-RD-1/009-
2018);

 den Verordnungsentwurf;
 die Erläuterungen (vgl. Punkt 4.5).

In der Beilage 9 wird ein Muster eines elektronischen
Sitzungsaktes ohne Medienbruch zur Verfügung gestellt.
Eine Vorlage steht als Mustererledigung in der zentralen
Vorlage der Abteilung Landesamtsdirektion zur
Verfügung.
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8

8.1

8.2

Sitzungsakt für die Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG

Eine Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG darf nur mit
Genehmigung der Landesregierung abgeschlossen
werden. Vereinbarungen, die auch die Landesgesetz-
gebung binden sollen, dürfen nur mit Genehmigung des
Landtages abgeschlossen werden.
Es ist daher erforderlich, einen Beschluss der Landes-
regierung herbeizuführen.

R e c h z e i t i g e r  A n t r a g

Es gilt Punkt 5.1.

F o r m  u n d  I n h a l t  d e s  S i t z u n g s a k t e s
f ü r  e i n e  V e r e i n b a r u n g  g e m ä ß
A r t .  1 5 a  B - V G

Der Sitzungsakt wird elektronisch hergestellt und enthält:

 das Einsichtsersuchen an die Gruppenleitung;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Finanzen;
 das Einsichtsersuchen an die Landesamtsdirektorin
bzw. den Landesamtsdirektor;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Landesamts-

direktion/Regierungsdienst;
 den Antrag des/der zuständigen Regierungs-

mitgliedes/er an die Regierung, den Abschluss der
Vereinbarung zu genehmigen; sollte die Vereinbarung
auch die Landesgesetzgebung binden, zusätzlich den
Antrag, die Vereinbarung dem Landtag zur
Genehmigung zu übermitteln, samt Kurzbeschreibung
des Beschlussinhaltes; auf die Dienstanweisung
Regierungsdienst wird verwiesen (LAD1-RD-1/009-
2018);

 den Vereinbarungstext;
 den Motivenbericht (Muster vgl. Punkt 5.2); Das Muster

ist in folgenden Punkten zu ändern:
- Nach der Anrede „Hoher Landtag!“ ist der Satz

„Zur Vereinbarung wird berichtet:“ vorzusehen.
- Der Antrag an den Landtag hat zu lauten:

„Der Hohe Landtag wolle den Abschluss der
beiliegenden Vereinbarung ………..…. genehmigen.“

In der Beilage 10 wird ein Muster eines elektronischen
Sitzungsaktes ohne Medienbruch zur Verfügung gestellt.
Eine Vorlage steht als Mustererledigung in der zentralen
Vorlage der Abteilung Landesamtsdirektion zur
Verfügung.
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9 Musterakt für die Verordnung der Landeshauptfrau
bzw. des Landeshauptmannes

Eine Verordnung der Landeshauptfrau bzw. des
Landeshauptmannes muss vom/von den zuständigen
Regierungsmitglied/ern genehmigt werden.

F o r m  u n d  I n h a l t  d e s  A k t e s  f ü r  e i n e
V e r o r d n u n g  d e s  L a n d e s h a u p t m a n n e s

Der Akt wird elektronisch hergestellt und enthält:

 das Einsichtsersuchen an die Gruppenleitung;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Finanzen;
 das Einsichtsersuchen an die Abteilung Landesamts-

direktion/Verfassungsdienst;
 den Verordnungsentwurf;
 die Erläuterungen (vgl. Punkt 4.5).

In der Beilage 11 wird ein Muster eines elektronischen
Aktes ohne Medienbruch zur Verfügung gestellt. Eine
Vorlage steht als Mustererledigung in der zentralen
Vorlage der Abteilung Landesamtsdirektion zur
Verfügung.
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10

10.1

10.2

10.2.1

10.2.2

Verlautbarung im Landesgesetzblatt

S y s t e m w e c h s e l  d e s  N Ö  L a n d e s -
g e s e t z b l a t t e s  a b  1 . 1 . 2 0 1 5

Bis 31. Dezember 2014 wurden Rechtsvorschriften in
Niederösterreich in Lose-Blatt-Form verlautbart.

Seit 1. Jänner 2015 wird das NÖ Landesgesetzblatt
authentisch im Rechtsinformationssystem des Bundes
(RIS) publiziert. Daneben wird eine konsolidierte
Kunstfassung NÖ Landesrecht im RIS erstellt.

D e r  W e g  d e r  V e r l a u t b a r u n g  v o n
V e r o r d n u n g e n  u n d  K u n d m a c h u n g e n

Im Lauf des elektronischen Aktes ist das Ersuchen, die
Rechtsvorschrift im Landesgesetzblatt zu verlautbaren,
an die LAD1-VD zu richten.

Im elektronischen Akt muss ein Dokument (Word-
Format) in der Schriftstückliste vorhanden sein, das „Zur
Verlautbarung“ benannt ist und in das die Fachabteilung
das Datum des Beschlusses und die vollständige Fer-
tigungsklausel eingesetzt hat. Anlagen (z. B. Pläne)
müssen als pdf-Dokument mit maximal 7 MB übermittelt
werden (vgl. Punkt 3.9). Dieses Dokument wird von der
LAD1-VD als Vorlage für die Verlautbarung verwendet.
Damit die LAD1-VD auf dieses Dokument zugreifen
kann, sind der Dienststellengruppe „Abteilung
Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst“ in der
Ordnungsnummer Leserechte einzuräumen.

keine Lose-Blatt-Form

NÖ LGBl. im RIS

im elektronischen
Prozess

Dokument
„Zur Verlautbarung“
Datum
Fertigung

Beispiele: Kanzleiweisung
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10.2.3

In der Beilage 13 werden Mustertexte samt Prozess für
die Verlautbarung von Vereinbarungen des Landes mit
anderen Ländern und / oder dem Bund gemäß Art. 15a
B-VG zur Verfügung gestellt.

Rechtsvorschriften, die zu einem bestimmten Termin in
Kraft treten sollen, sind so zeitgerecht vorzubereiten und
dem zuständigen Organ vorzulegen, dass für die Verlaut-
barung im Landesgesetzblatt ab dem Eintreffen in der
LAD1-VD ein ausreichender Verarbeitungszeitraum
bleibt.

Diese Frist kann die LAD1-VD verkürzen, wenn die
Fachabteilung vorab ein Dokument (Wordformat,
Dateityp .docx) „Zur Vorbereitung der Verlautbarung“ per
E-Mail schickt.
Die Vorab-Übermittlung entbindet die Fachabteilung
nicht, nach Beschlussfassung bzw. Unterfertigung das zu
verlautbarende Dokument auf offiziellem Wege zu
übermitteln (vgl. Punkt 10.2.2).

zeitgerechte
Vorlage

Die Vorschrift „NÖ Legistische Richtlinien 2015“ vom 21. April 2016, LAD1-VD-10030/197-

2016, wird aufgehoben.

Mag. T r o c k

Landesamtsdirektor



Beilage 1
v. 1.3

Europäische
Kommission

Richtlinie (EU) 2015/1535

Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - 
Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - 
Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - 
Нотификация - Notifikacija

Land Sprache
A - Austria DE - Deutsch

3A. Zuständiger Dienst

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 
Abteilung III/8 
A-1010 Wien, Stubenring 1 
Telefon +43-1/71100 
Telefax +43-1/71100 
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at 

3B. Urheberdienst

5. Titel

 



6. Betroffene Produkte und/oder Dienste

B00 - BAUWESEN

 

7. Notifizierung  unter einem anderen Gemeinschaftsrechtsakt

Verordnung (EG) Nr. 315/93 über Kontaminanten in Lebensmitteln

Verordnungen (EG) Nr. 852/853/854/2004 über Lebensmittelhygiene

Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel

Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 über den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen sowie bestimmten 
anderen Stoffen zu Lebensmitteln

Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle

Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel

Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt

Nur Dienste der Informationsgesellschaft

Mengenmäßige oder territoriale Beschränkungen Verpflichtung, eine bestimmte Rechtsform zu wählen

oder Bestimmungen angeben

Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligung an 
einer Gesellschaft

Anforderungen, die den Zugang bestimmten 
Dienstleistungserbringern vorbehalten

Das Verbot, in ein und demselben Hoheitsgebiet 
mehrere Niederlassungen zu unterhalten

Anforderungen, die eine Mindestbeschäftigtenzahl 
verlangen

Festgesetzte Tarife, die der Dienstleister einhalten 
muss

Verpflichtung, bestimmte andere Dienstleistungen zu 
erbringen



Sonstiges / Weitere Informationen

 

8. Wesentlicher Inhalt

 

9.

 

Kurze Begründung



10. Bezugsdokumente - Ausgangstexte

Kein Grundlagentext vorhanden

Einschränkung des Inverkehrbringens eines chemischen Stoffes, einer Zubereitung oder eines 
Erzeugnisses

Bezug zu den Grundlagentexten

 

Grundlagentexte wurden im Rahmen einer 
früheren Notifizierung übermittelt

Bezug zu früherer (früheren) Notifizierung(en)

/ /

/ /

11.

12.

Einleitung des Dringlichkeitsverfahrens

Ja

Gründe für Dringlichkeitsverfahren

 

13. Vertraulichkeit

Ja

 



14. Steuerliche Maßnahmen

15.

16.

Folgenabschätzungen

Ja

Ja (in einer separaten Datei)

oder angeben

TBT- und SPS-Übereinkommen

TBT-Übereinkommen

Nein - Der Entwurf ist weder eine technische Vorschrift noch eine Konformitätsbewertung

Nein - Der Entwurf erfüllt eine internationale Norm

SPS-Übereinkommen

Ja

Ja

Nein - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel.

Nein - Der Entwurf hat keine wesentlichen Auswirkungen auf den internationalen Handel.

Nein - Der Entwurf ist keine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme

Nein - Der Inhalt entspricht dem einer internationalen Norm, Richtlinie oder Empfehlung



Beilage 2

Europäische Kommission, B-1049 Brüssel – Belgien. Telefon: (32-2) 299 11 11.

EUROPÄISCHE KOMMISSION
GENERALDIREKTION UNTERNEHMEN UND INDUSTRIE

Regulierungspolitik
Notifizierung technischer Vorschriften

Anleitung zum Ausfüllen
des elektronischen 16-Punkte-

Formulars im PDF-Format
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Einführung

Die Notifizierungsmitteilung liegt nun nicht mehr als Word-Dokument, sondern als elektronisches
PDF-Formular vor. Der Hauptvorteil dieser Neuerung ist, dass das Dokument dadurch
automatisch verarbeitet werden kann (geringere Fehlerquote und schnellere Handhabung) und
einige Punkte nun „normalisiert“ werden konnten (zum Beispiel Punkt 7). Trotz des PDF-Formats
kann das Dokument mehrfach gespeichert werden und die zuletzt jeweils eingegebenen Daten
sichern, so dass Sie es ohne Probleme direkt in Ihren internen Workflow einbinden können.

1. Konfiguration

Zur Verwendung des PDF-Formulars benötigen Sie den kostenfreien Adobe Reader (Version
7.0.5 oder höher). Die derzeit aktuelle Version ist die Version 9.2.

Acrobat Reader herunterladen:
http://get.adobe.com/reader/

2. Beschreibung des Formulars

Land *Pflichtfeld*

Mitgliedstaat, der die Mitteilung verfasst hat. Nach der Auswahl des Landes wird automatisch eine
Sprache vorgeschlagen, die Sie jedoch frei ändern können.

Sprache *Pflichtfeld*

Sprache, in der die Mitteilung verfasst ist. Die Beschriftungen werden automatisch in der
ausgewählten Sprache angezeigt. Bitte beachten Sie, dass bei der elektronischen Verarbeitung
der Mitteilung eine Sprachprüfung durchgeführt wird.

3A. Zuständige Abteilung *Pflichtfeld*

Name und Anschrift (einschließlich Telefon, Fax und E-Mail) der Abteilung, die für die
Informationsverbreitung zuständig ist (zentrale Stelle).

3B. Zuständige Abteilung *Pflichtfeld*

Für die Erstellung des Entwurfs zuständige Abteilung.

5. Titel *Pflichtfeld*
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Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss den vollständigen offiziellen Titel des
Entwurfs angeben.

6. Betroffene Produkte und/oder Dienstleistungen *Pflichtfeld*

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss die von dem Entwurf der technischen
Vorschrift betroffenen Produkte und/oder Dienstleistungen eindeutig angeben. Außerdem muss
die passende Kategorie ausgewählt werden.

7. Notifizierung nach einem anderen Gemeinschaftsrechtsakt

Wird der Entwurf eines Mitgliedstaates, der eine Notifizierung nach dem 98/34-Verfahren
vornimmt, außerdem noch nach einem anderen Gemeinschaftsrechtsakt notifiziert, muss der
Mitgliedstaat die anwendbaren EU-Rechtsvorschriften auswählen. Sind die anwendbaren EU-
Rechtsvorschriften nicht in der Liste enthalten, muss der Mitgliedstaat sie unter
Sonstige/zusätzliche Informationen aufführen.

Wird der Entwurf eines Mitgliedstaates, der eine Notifizierung nach dem 98/34-Verfahren
vornimmt, außerdem noch nach der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt notifiziert, muss der Mitgliedstaat das entsprechende Kästchen ankreuzen. Wenn
sich der Entwurf nur auf Dienste der Informationsgesellschaft bezieht, ist dies anzugeben. Wenn
sich der Entwurf auf Dienstleistungen im Allgemeinen (gemäß Richtlinie 2006/123/EG) und auf
Dienste und/oder Produkte der Informationsgesellschaft gemäß dem 98/34-Verfahren bezieht,
muss der Mitgliedstaat zum einen die Bestimmungen des notifizierten Entwurfs angeben, die
Vorschriften gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG enthalten, und zum anderen
die in dem notifizierten Entwurf enthaltenen Vorschriften aus der Liste auswählen. Die Gründe für
die Notifizierung gemäß Richtlinie 2006/123/EG können unter Punkt 9 genannt werden
(insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit, Nichtdiskriminierung und Verhältnismäßigkeit).

8. Inhaltszusammenfassung *Pflichtfeld*

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss den Inhalt seines Entwurfs einer
technischen Vorschrift in maximal 20 Zeilen zusammenfassen.

Es ist wichtig, dass der Mitgliedstaat einige Schlüsselwörter zum Inhalt des Entwurfs der
technischen Vorschrift angibt, um die computergestützte Datenverarbeitung zu erleichtern.

9. Kurze Begründung *Pflichtfeld*

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss die Gründe für die Erstellung des
Entwurfs in maximal 10 Zeilen zusammenfassen. Die Mitgliedstaaten werden gebeten, keine
Informationen zu wiederholen, die bereits unter anderen Punkten der Notifizierungsmitteilung
genannt werden.

10. Bezugsdokumente, Grundlagentexte *Pflichtfeld*

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss folgende Angaben machen:

a) Wenn kein Grundlagentext vorhanden ist, muss dies angegeben werden.

b) Zielt der Entwurf insbesondere darauf ab, das Inverkehrbringen oder die Verwendung eines
chemischen Stoffes, einer Zubereitung oder eines Erzeugnisses aus Gründen des
Gesundheits-, Verbraucher- oder Umweltschutzes einzuschränken, so muss der Mitgliedstaat
gemäß Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Richtlinie 98/34/EG, sofern verfügbar, ebenfalls
eine Zusammenfassung aller zweckdienlichen Angaben über die betroffenen Stoffe,
Zubereitungen oder Erzeugnisse sowie über bekannte und erhältliche Substitutionsprodukte
oder die Fundstellen dieser Angaben sowie Angaben über die zu erwartenden Auswirkungen
der Maßnahme auf Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutz übermitteln. Dies
geschieht, sofern zweckmäßig, mit einer Risikoanalyse, die im Fall eines bereits existierenden
Stoffes nach den allgemeinen Grundsätzen für die Beurteilung der Gefahren chemischer
Erzeugnisse im Sinne des Artikels 10 Absatz 4 der Verordnung (EWG) 793/93 oder im Fall
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eines neuen Stoffes nach den Grundsätzen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Richtlinie
67/548/EWG (in der durch die Richtlinie 92/32/EWG geänderten Fassung) durchgeführt wird.

c) Der Mitgliedstaat muss Verweise auf die Grundlagentexte angeben, die für das Verständnis
und die Bewertung des Entwurfs erforderlich sind. Die zugehörigen Grundlagentexte, auf die
verwiesen wird, müssen der Kommission zusammen mit dem Entwurf übermittelt werden.

d) Wenn die Grundlagentexte im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt wurden, muss
der Mitgliedstaat deren Nummer angeben.

11. Inanspruchnahme des Dringlichkeitsverfahrens
Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss angeben, ob er das
Dringlichkeitsverfahren in Anspruch nehmen möchte (andernfalls freilassen).

12. Gründe für die Dringlichkeit
Beantwortet der Mitgliedstaat die vorhergehende Frage mit JA, so muss er eine genaue und
ausführliche Rechtfertigung der Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens auf die
fraglichen Maßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 7 der Richtlinie abgeben.

13. Vertraulichkeit

a) Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss angeben, ob die nach Artikel 8 der
Richtlinie 98/34/EG übermittelten Informationen im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie als
vertraulich gelten sollen (andernfalls freilassen).

b) Beantwortet der Mitgliedstaat die Frage mit JA, so muss er den entsprechenden Antrag
begründen.

14. Steuerliche Maßnahmen
Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss angeben, ob es sich bei dem Entwurf um
eine steuerliche Maßnahme handelt (andernfalls freilassen). Beantwortet der Mitgliedstaat die
Frage mit Ja, verschickt die Kommission eine 005-Mitteilung.

15. Folgenabschätzung

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss angeben, ob die Folgenabschätzung in
einer separaten Datei übermittelt wird (gleichzeitige Übermittlung der Folgenabschätzung und des
Entwurfs der technischen Vorschrift an die Kommission). Andernfalls muss er angeben, wo sich
diese Informationen innerhalb der übermittelten Dokumente befinden.

16. TBT- und SPS-Aspekte *Pflichtfeld*

TBT-Aspekt

Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss folgende Angaben machen:

a) Der Mitgliedstaat muss angeben, ob der Entwurf im Rahmen des Übereinkommens über
technische Handelshemmnisse (TBT) notifiziert wird.
b) Andernfalls muss der Mitgliedstaat die entsprechenden Gründe angeben:

i) Der Entwurf ist weder eine technische Vorschrift noch ein
Konformitätsbewertungsverfahren im Sinne von Anhang 1 des TBT-Übereinkommens.

ii) Der Entwurf erfüllt eine internationale Norm.

iii) Der Entwurf hat keine erheblichen Auswirkungen auf den internationalen Handel.

SPS-Aspekt
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Der Mitgliedstaat, der die Notifizierung vornimmt, muss folgende Angaben machen:

a) Der Mitgliedstaat muss angeben, ob der Entwurf im Rahmen des SPS-Übereinkommens der
WTO (Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und
pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen) notifiziert wird.
b) Andernfalls muss der Mitgliedstaat die entsprechenden Gründe angeben:

i) Der Entwurf ist keine gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahme
im Sinne von Anhang A des SPS-Übereinkommens.

ii) Der Inhalt des Entwurfs stimmt im Wesentlichen mit dem Inhalt einer Norm, einer
Richtlinie oder einer internationalen Empfehlung überein.

iii) Der Entwurf hat keine erheblichen Auswirkungen auf den internationalen Handel.

3. Validierung des Formulars

Bei der Validierung wird das Formular auf die verwendete Sprache und die Pflichtfelder überprüft.
Die fehlenden Angaben werden anschließend auf dem Bildschirm angezeigt.

4. Formularversion
Die aktuelle Formularversion ist die Version 1.0. Bei geringfügigen Änderungen (zum Beispiel
Übersetzungen) wird die Dezimalstelle erhöht (zum Beispiel auf 1.1). In diesem Fall ist es nicht
erforderlich, die neue Formularversion herunterzuladen. Bei wichtigen Änderungen wie
Ändern/Hinzufügen eines Punktes wird die Version erhöht (zum Beispiel auf 2.0). In diesem Fall
müssen Sie die aktualisierte Formularversion herunterladen, um neue Notifizierungen vornehmen
zu können. Bei allen geringfügigen und wichtigen Änderungen werden die Mitgliedstaaten
informiert und das aktualisierte Formular auf TRIS 2.0 zum Download zur Verfügung gestellt.



Country Notification Number Title Reception date End of standstill

Österreich 2019/452/A NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2019 2019-09-18 2019-09-19

Österreich 2019/504/A 1. Änderung der NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2019 2019-10-10 2019-10-11

TRIS Search Results - Generated on 2019-12-19 at 16:33:17 Central European Time (Europe/Luxembourg)

Search results for notifications for year 2019 from country A and with text 'Wohnungsförderungsrichtlinien'

1 of 1
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Beilage 4

FORMBLATT A

FORMBLATT FÜR DIE MITTEILUNG NEUER ANFORDERUNGEN, DIE AUF
NIEDERGELASSENE DIENSTLEISTER ANWENDUNG FINDEN UND UNTER ARTIKEL 15

ABSATZ  2 DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE FALLEN

Dieses Formblatt sollte für die Mitteilung von neuen Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften, die unter eine der in Artikel 15 Absatz 2 der
Dienstleistungsrichtlinie aufgeführten acht Kategorien fallen und welche die
Mitgliedstaaten auf in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassene Erbringer
grenzüberschreitender Dienstleistungen anzuwenden beabsichtigen, verwendet werden.

Dadurch wird der Mitteilungspflicht nach Artikel 15 Absatz 7 der
Dienstleistungsrichtlinie genügt.

1. Mitgliedstaat

2. Titel und Fundstelle des Rechtsakts, der die mitgeteilte Anforderung enthält
(bitte Kopie des Rechtsakts, der die mitgeteilte Anforderung enthält, beifügen)

3. Die Anforderung wird vorgeschrieben (Zutreffendes bitte ankreuzen):

□ vom Staat auf nationaler Ebene

□ von einem Land, namentlich von _______________

□ auf lokaler Ebene, namentlich von _____________

□ von folgender nichtstaatlicher Stelle (beispielsweise einem
Berufsverband) ______________________________________________

4. Datum (oder voraussichtliches Datum) des Inkrafttretens

5. Bestimmung/Artikel/Paragraf des Rechtsakts, in der/dem die mitgeteilte
Anforderung aufgeführt ist
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6. Dienstleistungstätigkeit(en), für welche die mitgeteilte Anforderung gilt (oder
gegebenenfalls Angabe, dass es sich bei der mitgeteilten Anforderung um eine
„horizontale“ Anforderung handelt, die in allgemeiner Weise für eine Reihe von
Dienstleistungstätigkeiten gilt)

7. Bei der mitgeteilten Anforderung handelt es sich um (Zutreffendes bitte
ankreuzen):

□ eine mengenmäßige und territoriale Beschränkung, insbesondere in Form
von Beschränkungen aufgrund der Bevölkerungszahl oder bestimmter
Mindestentfernungen zwischen Dienstleistungserbringern

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, eine bestimmte
Rechtsform zu wählen

□ eine Anforderung im Hinblick auf die Beteiligungen am
Gesellschaftsvermögen

□ eine Anforderung, die die Aufnahme der betreffenden
Dienstleistungstätigkeit aufgrund ihrer Besonderheiten bestimmten
Dienstleistungserbringern vorbehält, mit Ausnahme von Anforderungen,
die Bereiche betreffen, die von der Richtlinie 2005/36/EG erfasst werden
oder solchen, die in anderen Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen sind

□ das Verbot, im Hoheitsgebiet unseres Mitgliedstaats mehrere
Niederlassungen zu unterhalten

□ eine Anforderung, die eine Mindestbeschäftigtenzahl vorschreibt

□ eine Anforderung zur Festlegung von Mindest- und/oder Höchstpreisen,
die der Dienstleistungserbringer zu beachten hat

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, zusammen mit seiner
Dienstleistung bestimmte andere Dienstleistungen zu erbringen

8. Kurze Beschreibung der mitgeteilten Anforderungen

9. Ist die mitgeteilte Anforderung erforderlich für die Erfüllung einer besonderen
Aufgabe, die einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
anvertraut ist (gemäß Artikel 15 Absatz 4)?
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□ Ja (weiter zu Fragen 9a und 9b, um die Mitteilung abzuschließen - in diesem
Fall müssen die Fragen 10 und 11 nicht beantwortet werden)

□ Nein (weiter zu Fragen 10 und 11, um die Mitteilung abzuschließen)

9a. Um welche Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
handelt es sich?

9b. Welche Aufgabe ist der Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse anvertraut und warum ist diese Anforderung
für die Erfüllung dieser besonderen Aufgabe erforderlich?

10. Welcher zwingende Grund des Allgemeininteresses rechtfertigt Ihres Erachtens
die mitgeteilte Anforderung?1

11. Ausführliche Begründung: aus welchem Grund erachten Sie die mitgeteilte
Anforderung als nicht diskriminierend bzw. als zur Erreichung des angestrebten
Ziels geeignet und warum kann dieses Ziel nicht durch eine weniger
einschränkende Maßnahme erreicht werden?

1 Gemäß Artikel 4 Absatz 8 der Dienstleistungsrichtlinie sind „zwingende Gründe des Allgemeininteresses“
Gründe, die der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung als solche anerkannt hat, und schließen folgende
Gründe ein: öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit, Sicherheit der Bevölkerung, öffentliche Gesundheit,
Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts der Systeme der sozialen Sicherung, Schutz der Verbraucher, der
Dienstleistungsempfänger und der Arbeitnehmer; Lauterkeit des Handelsverkehrs, Betrugsbekämpfung, Schutz
der Umwelt und der städtischen Umwelt, Tierschutz; geistiges Eigentum, Erhaltung des nationalen historischen
und künstlerischen Erbes, Ziele der Sozialpolitik und Ziele der Kulturpolitik. Diese Liste ist nicht erschöpfend
und auch andere Ziele des Allgemeininteresses, die die Mitgliedstaaten mit der Annahme einer speziellen
Maßnahme verfolgen, können zwingende Gründe des Allgemeininteresses im Sinne der Dienstleistungsrichtlinie
sein. Zu beachten ist jedoch, dass nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wirtschaftliche
Gründe, beispielsweise der Schutz von Wettbewerbern, keine zwingenden Gründe darstellen können, die
Einschränkungen der Grundfreiheiten des Binnenmarktes rechtfertigen.
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FORMBLATT B

FORMBLATT FÜR DIE MITTEILUNG NEUER ANFORDERUNGEN GEMÄß ARTIKEL 16 DER
DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE, WELCHE DIE MITGLIEDSTAATEN AUF ERBRINGER
GRENZÜBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGEN, DIE IN ANDEREN MITGLIEDSTAATEN
NIEDERGELASSEN SIND, ANZUWENDEN BEABSICHTIGEN.

Dieses Formblatt sollte für die Mitteilung von neuen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, die in den Anwendungsbereich von Artikel 16 der
Dienstleistungsrichtlinie fallende Anforderungen enthalten und welche die
Mitgliedstaaten auf Erbringer grenzüberschreitender Dienstleistungen anzuwenden
beabsichtigen, verwendet werden. Dadurch wird den Mitteilungspflichten nach Artikel 39
Absatz 5 genügt.

Falls die mitgeteilten Anforderungen nicht nur für Erbringer grenzüberschreitender
Dienstleistungen, sondern auch für niedergelassene Dienstleistungserbringer gelten, und
unter eine der acht in Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie aufgeführten Kategorien fallen,
sollten die Mitgliedstaaten dies unter Nummer 11 dieses Formblatts angeben. Dadurch
wird, in diesem besonderen Fall, der Mitteilungspflicht sowohl nach Artikel 39 Absatz 5
als auch nach Artikel 15 Absatz 7 der Richtlinie genügt (somit muss in diesem Fall kein
gesondertes Formblatt A ausgefüllt werden).

1. Mitgliedstaat

2. Titel und Fundstelle des Rechtsakts, der die mitgeteilte Anforderung enthält
(bitte Kopie des Rechtsakts, der die mitgeteilte Anforderung enthält, beifügen)

3. Die Anforderung wird vorgeschrieben (Zutreffendes bitte ankreuzen):

□ vom Staat auf nationaler Ebene

□ von einem Land, namentlich von _______________

□ auf kommunaler Ebene, namentlich von _____________

□ von folgender nichtstaatlicher Stelle (beispielsweise einem
Berufsverband) ______________________________________________

4. Datum (oder voraussichtliches Datum) des Inkrafttretens
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5. Bestimmung/Artikel/Paragraf des Rechtsakts, in der/dem die mitgeteilte
Anforderung aufgeführt ist

6. Dienstleistungstätigkeit(en), für welche die mitgeteilte Anforderung gilt (oder
gegebenenfalls Angabe, dass es sich bei der mitgeteilten Anforderung um eine
„horizontale“ Anforderung handelt, die in allgemeiner Weise für eine Reihe von
Dienstleistungstätigkeiten gilt)

7. Bei der mitgeteilten Anforderung handelt es sich um (Zutreffendes bitte
ankreuzen):

Gemäß Artikel 39 Absatz 5 der Dienstleistungsrichtlinie übermitteln die Mitgliedstaaten
der Kommission alle unter Artikel 16 fallenden neuen Anforderungen, die für Erbringer
grenzüberschreitender Dienstleistungen gelten sollen, die in anderen Mitgliedstaaten
niedergelassen sind. Zur Erleichterung der Mitteilungen sind nachstehend Beispiele für
Anforderungen, einschließlich der in Artikel 15 Absatz 2 genannten, aufgeführt. Auch die
in Artikel 16 Absatz 2 genannten Anforderungen werden entsprechend aufgelistet,
obgleich ihre Anwendung auf grenzüberschreitend erbrachte Dienstleistungen
grundsätzlich durch Artikel 16 untersagt und nur in Ausnahmefällen zulässig ist.

Die Mitteilungspflicht nach Artikel 39 Absatz 5 ist nicht auf die Anforderungen in der
nachstehenden, nicht erschöpfenden Liste beschränkt. Mitgliedstaaten, die
Anforderungen, welche unter Artikel 16 der Richtlinie fallen aber nicht beispielhaft in
diesem Formblatt aufgeführt sind, erlassen oder erlassen wollen, sollten „sonstige den
Erbringern grenzüberschreitender Dienstleistungen auferlegte Verpflichtung“ ankreuzen.

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, gegenüber einer
zuständigen Behörde in unserem Hoheitsgebiet eine Erklärung abzugeben
oder gegenüber einer Behörde etwas anzuzeigen

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, in unserem Hoheitsgebiet
über eine Anschrift zu verfügen oder einen Vertreter zu benennen

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, eine Versicherung
abzuschließen oder über eine gleichwertige oder vergleichbare Sicherheit
zu verfügen

* * * *
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□ eine mengenmäßige oder territoriale Beschränkung, insbesondere in Form
von Beschränkungen aufgrund der Bevölkerungszahl oder bestimmter
Mindestentfernungen zwischen Dienstleistungserbringern

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, eine bestimmte
Rechtsform zu wählen

□ eine Anforderung im Hinblick auf die Beteiligungen am
Gesellschaftsvermögen

□ eine Anforderung, die die Aufnahme der betreffenden
Dienstleistungstätigkeit aufgrund ihrer Besonderheiten bestimmten
Dienstleistungserbringern vorbehält, mit Ausnahme von Anforderungen,
die Bereiche betreffen, die von der Richtlinie 2005/36/EG erfasst werden
oder solchen, die in anderen Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen sind

□ das Verbot, im Hoheitsgebiet unseres Mitgliedstaats mehrere
Niederlassungen zu unterhalten

□ eine Anforderung, die eine Mindestbeschäftigtenzahl vorschreibt

□ eine Anforderung zur Festlegung von Mindest- und/oder Höchstpreisen,
die der Dienstleistungserbringer zu beachten hat

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, zusammen mit seiner
Dienstleistung bestimmte andere Dienstleistungen zu erbringen

* * * *

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, im Hoheitsgebiet unseres
Mitgliedstaats eine Niederlassung zu unterhalten

□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, bei einer zuständigen
Behörde eine Genehmigung zu beantragen, einschließlich der
Verpflichtung zur Eintragung in ein Register oder zur Mitgliedschaft in
einem Berufsverband oder einer Berufsvereinigung in unserem
Hoheitsgebiet, außer in den in der Dienstleistungsrichtlinie oder anderen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Fällen

□ das Verbot für einen Dienstleistungserbringer, in unserem Hoheitsgebiet
eine bestimmte Form oder Art von Infrastruktur zu errichten,
einschließlich Geschäftsräumen oder einer Kanzlei, die der
Dienstleistungserbringer zur Erbringung der betreffenden Leistungen
benötigt

□ die Anwendung bestimmter vertraglicher Vereinbarungen zur Regelung
der Beziehungen zwischen dem Dienstleistungserbringer und dem
Dienstleistungsempfänger, die eine selbständige Tätigkeit des
Dienstleistungserbringers verhindert oder einschränkt
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□ die Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, sich von unseren
zuständigen Behörden einen besonderen Ausweis für die Ausübung einer
Dienstleistungstätigkeit ausstellen zu lassen

□ Anforderungen betreffend die Verwendung von
Ausrüstungsgegenständen und Materialien, die integraler Bestandteil der
Dienstleistung sind, es sei denn, diese Anforderungen sind für den Schutz
der Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz notwendig

□ eine den Dienstleistungsempfängern gemäß Artikel 19 der
Dienstleistungsrichtlinie vorgeschriebene Anforderung

* * * *

□ sonstige den Erbringern grenzüberschreitender Dienstleistungen
auferlegte Verpflichtung

8. Kurze Beschreibung der mitgeteilten Anforderungen

9. Die Anwendung der mitgeteilten Anforderungen auf Erbringer
grenzüberschreitender Dienstleistungen wird als gerechtfertigt erachtet aus
Gründen:

□ der öffentlichen Ordnung

□ der öffentlichen Sicherheit

□ der öffentlichen Gesundheit

□ des Umweltschutzes
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10. Ausführliche Begründung: aus welchem Grund erachten Sie die Anwendung der
Anforderung auf Erbringer grenzüberschreitender Dienstleistungen als nicht
diskriminierend und als zur Erreichung des angestrebten Ziels geeignet und
warum kann dieses Ziel nicht durch eine weniger einschränkende Maßnahme
erreicht werden?

11. Handelt es sich um eine Anforderung gemäß Artikel 15 Absatz 2 der
Dienstleistungsrichtlinie, die sowohl auf Erbringer grenzüberschreitender
Dienstleistungen als auch auf in Ihrem Mitgliedstaat niedergelassene
Dienstleistungserbringer anwendbar ist, und wird sie für die Zwecke sowohl von
Artikel 39 Absatz 5 als auch von Artikel 15 Absatz 7 mitgeteilt?

□ Ja

□ Nein



Beilage 6

Umsetzungsbestimmung
und

Hinweis auf Informationsverfahren:

§ xy
Umgesetzte EU-Richtlinien und Informationsverfahren

(1) Durch dieses Gesetz/diese Verordnung wird/werden folgende Richtlinie/n der Europäischen
Union umgesetzt1:

1. Richtlinie xxxx/xxxx/xx des Rates vom .... über ...., ABl. Nr. L .... vom ...., S. ....
2. ......

(2) Dieses Gesetz/Diese Verordnung wurde als technische Vorschrift nach der Richtlinie (EU)
2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für
die Dienste der Informationsgesellschaft, ABl. Nr. L 241 vom 17. September 2015, S. 1, der
Kommission mitgeteilt:

1. Mitteilung xxxx/xxxx/A (Ablauf der Stillhaltefrist: ................) 2

2. ......

§ xy
Übergangs- und Schlussbestimmungen

1 Die Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Union in Gesetzen oder Verordnungen soll in der jeweiligen
Rechtsvorschrift als eigener Paragraf vor den Übergangs- und Schlussbestimmungen ersichtlich gemacht werden. Darin
sind die Richtlinien mit dem Titel (Nummer, Bezeichnung der erlassenden Stelle, des Datums und des Inhaltes sowie der
Fundstelle) mit fortlaufenden Ziffern anzuführen.

2 Der Ablauf der Stillhaltefrist wird von der Europäischen Kommission im Wege des Bundesministeriums für
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort mitgeteilt und auch im Informationssystem über nationale technische Vorschriften
(TRIS) veröffentlicht.



Beilage 7

MANIFEST EUROPÄISCHER STÄDTE
ZUM BÜNDNIS MIT DEN

INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS

Globale Klimaveränderungen drohen. Die Weltkonferenz von Toronto hat drastische
Senkungen der CO2-Emissionen – insbesondere für die Industrieländer des Nordens – für
notwendig erachtet.

75 % der Emissionen aus Verbrennung fossiler Brennstoffe werden in den Ländern der
nördlichen Hemisphäre produziert. Daraus ziehen wir die Folgerung, dass wir gefordert
sind.

Das Bündnis europäischer Städte

Wir europäischen Städte bemühen uns, durch Senkung des Energieverbrauches und die
Verringerung des motorisierten Verkehrs dazu beizutragen, dass die Belastung der
Atmosphäre abnimmt und dadurch die Lebensbedingungen für zukünftige Generationen
erhalten bleiben.

Keine unnötigen CO2-Emissionen

Unser Ziel ist es, die Emissionen von CO2 bis zum Jahre 2010 zu halbieren und später
schrittweise zu senken. Wir werden auch alles unternehmen, um jede Produktion und jeden
Gebrauch von FCKW-Treibgasen sofort zu stoppen.

All jene, die in ähnlicher Weise zum Schutz des Weltklimas beitragen, sehen wir als unsere
Verbündeten.

Wir unterstützen das Bündnis der Indianervölker Amazoniens

Wir europäischen Städte unterstützen die Interessen der amazonensischen Indianervölker
an der Erhaltung des tropischen Regenwaldes, ihrer Lebensgrundlage, durch die Titulierung
und die nachhaltige Nutzung der indianischen Territorien. Durch die Verteidigung der
Wälder und Flüsse tragen sie dazu bei, dass unsere Erdatmosphäre für die zukünftigen
Generationen als grundlegende Bedingung für ein menschliches Leben erhalten bleibt. Holz
aus tropischen Regenwäldern darf deshalb weder importiert noch verwendet werden;
zudem müssen andere Formen der Waldzerstörung, wie die unbegrenzte Förderung der
Viehwirtschaft, Kolonialisierungsvorhaben, der Einsatz von Pestiziden, Monokulturen,
Wasserkraftwerke, umweltschädliche Minenausbeute und Erdölförderung in Frage gestellt
werden. Die Wälder binden das CO2, dessen Emission in die Atmosphäre auch wir – auf
unsere Weise – zu beschränken suchen.

Im Bemühen um die Erhaltung der Lebensbedingungen auf dieser Erde sehen wir uns als
ihre Partner im Bündnis für den Erhalt der Regenwälder und des Klimas, dem – wie wir
hoffen – sich immer mehr europäische Städte anschließen werden!



BÜNDNIS DER EUROPÄISCHEN STÄDTE
UND DER INDIANERVÖLKER AMAZONIENS

FÜR DEN SCHUTZ DES REGENWALDES,
DES KLIMAS UND

DES LEBENS DER MENSCHHEIT

Die unterzeichnenden Vertreter der europäischen Städte und der Völker

Amazoniens erklären ihren Beitritt zum Bündnis für den Schutz des

Regenwaldes, des Klimas und des Lebens der Menschheit.

Sie werden die im „Manifest europäischer Städte zum Bündnis mit den

Indianervölkern Amazoniens“ genannten Ziele verwirklichen.

Für die Stadt

Für die Indianervölker Amazoniens



AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Land- und Forstwirtschaft - Abteilung Agrarrecht

Kennzeichen
 

 

Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum
      22.01.2021

Betreff
 

SITZUNG

SV
 

Sachverhaltsdokumente
Name Betreff
 

Zuschriften
Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  
Schreiben an Landtag  
Schreiben Konsultationsmechanismus nach
Beschluss LReg

 

 
1. Abzeichnen
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Unterschrift/Abzeichnung des Dienststellenleiters
 
 
 
2. Erledigungsschritt
Leitung / LF (Gruppe Land- und Forstwirtschaft)
 
Herrn Gruppenleiter mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme.
 
 
 
3. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung durch Gruppenleiter dem Bearbeiter/der Bearbeiterin
vorlegen!
 
Bei keiner Einsichtsbemerkung: Weiterleiten
 
 
4. Abzeichnen
Kanzlei / B. Pernkopf (Büro LH-Stv. Pernkopf)
 
 
5. Unterschreiben 1
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Pernkopf, Stephan, Mag. Dr.
 
 
6. Erledigungsschritt
Post / F1 (Abteilung Finanzen)
 
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB)
 
 
 
7. Erledigung weiterleiten
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Antrag (Sitzungsbogen )
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
 
 
 
8. Erledigungsschritt
Post / LAD1 (Abteilung Landesamtsdirektion)
 
Herrn Landesamtsdirektor
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB)
 
 
 
9. Erledigung abfertigen
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
Sitzungsbogen vorbereiten.
Der Sitzungsbogen ist in 1-facher Ausfertigung herzustellen (RV und Motivenbericht und
Synopse je 14-fach anzuschließen; ab 10 Seiten aller Beilagen, sonst keine Kopien; im
Zweifel nach Rücksprache mit LAD1-RD !).
 
 
 
10. Erledigungsschritt
Sekretariat / LAD1-RD (Abteilung Landesamtsdirektion / Regierungsdienst)
 
zur Vorbereitung für die nächste Regierungssitzung.
 
 
11. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Einlangen des Sitzungsbogens (und Beschlußausfertigung von LAD1-RD) abwarten und
einscannen.
 
 
 
12. Erledigungsschritt
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
  2



mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme der Beschlussausfertigung von LAD1-RD und
Freigabe der nachfolgenden Erledigungen.
 
 
 
13. Erledigung abfertigen
Kanzlei / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Schreiben an Landtag
Schreiben Konsultationsmechanismus nach Beschluss LReg
nach Beschluss der Landesregierung: das Beschlussdatum in Reinschrift(en)
Motivenbericht einsetzen.
 
Fertigung in Zuschriften wie folgt anpassen:
 
NÖ Landesregierung
Dr. P e r n k o p f
LH-Stellvertreter
 
Reinschrift(en) erzeugen.
 
1.
Reinschriften Konsultationsmechanismus per Mail abfertigen und im Mail folgenden
Text einfügen:
 
Wir ersuchen Sie, den Eingang der Nachricht zu bestätigen (einfaches Rückmail z.B. mit
dem Vermerk "Mail erhalten").
 
Einlangende Rückmails evident halten.
 
2.
Je 1 Ausfertigung des Gesetzesentwurfes, Motivenberichtes und der Synopse im Format
Word elektronisch an die Landtagsdirektion übermitteln.
An Reinschrift "Landtag" je 30 Ausfertigungen des Gesetzesentwurfes und
Motivenberichtes und 1 Ausfertigung der Synopse (Dateien aus der Antwortmail der
Landtagsdirektion ausdrucken) in Papierform anschließen und in Papier abfertigen.
 
E
 
 
 

NÖ Landesregierung
 
 
(Dr. Stephan Pernkopf)
LH-Stellvertreter
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Antrag (Sitzungsbogen)
Metadaten

 
 
Name Antrag (Sitzungsbogen)

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 12.01.2021 17:20:55

Gleichrangige Angabe Nein

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
NÖ Landesregierung Ausdruck
   
   

Schriftstücke

Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar

 

4



Sitzungsbogen Nr. 

 

zur Sitzung der NÖ Landesregierung am 

Abteilung Agrarrecht   Vorstand:  LH-Stv. Dr. Pernkopf 

 

 

 

 

 

Betrifft 

 

 

 

 

Antrag 

Die NÖ Landesregierung wolle beschließen: 

 

Der Entwurf eines       wird als Regierungsvorlage dem Landtag übermittelt.  

 

 

Kurzbeschreibung 

Der Beschluss hat eine Regierungsvorlage betreffend den Entwurf eines       zum 

Gegenstand. Die Regierungsvorlage wird auf der Homepage des NÖ Landtages 

veröffentlicht.  
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Schreiben an Landtag
Metadaten

 
 
Name Schreiben an Landtag

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 18.01.2021 11:04:57

Gleichrangige Angabe Ja

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
An den Ausdruck
Präsidenten des Landtages von Niederösterreich  
   
   
Landtagsdirektion Prozess
   
   

Schriftstücke

Name Betreff
Schreiben an Landtag  

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar
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AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 
Gruppe Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung Agrarrecht 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 
    

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109  

 

 
«Postalische_Adresse» 

 

 Beilagen E-Mail: post.lf1@noel.gv.at 
Fax: 02742/9005-13050    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

 

  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

     
 
Betrifft 

 
 
Die NÖ Landesregierung beehrt sich, ihren Vorschlag einer Änderung des/der       mit 

dem Ersuchen um weitere verfassungsmäßige Behandlung zu übermitteln. Eine Synopse 

aller im Begutachtungsverfahren abgegebenen Stellungnahmen ist angeschlossen.  

 

Unter einem wird eine Ausfertigung in elektronischer Form übermittelt. 

«Abschriftsklausel»«Abschrift»«TL»«Weitere_Abschriften» 
NÖ Landesregierung 

  

  

(Dr. Stephan Pernkopf) 

LH-Stellvertreter 
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Schreiben Konsultationsmechanismus nach Beschluss LReg
Metadaten

 
 
Name Schreiben Konsultationsmechanismus nach Beschluss LReg

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 22.01.2021 13:36:16

Gleichrangige Angabe Ja

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst E-Mail: TO: verfassungsdienst@bka.gv.at
Ballhausplatz 2  
1010 Wien  
   
Österreichischen Gemeindebund E-Mail: TO: post@noegemeindebund.at
vertreten durch den NÖ Gemeindebund  
Ferstlergasse 4  
3109 St. Pölten  
   
Österreichischer Gemeindebund E-Mail: TO: office@gvvnoe.at
vertreten durch den Verband sozialdemokratischer  
GemeindevertreterInnen in NÖ  
Europaplatz 5  
3100 St. Pölten  
   
Österreichischen Städtebund - Landesgruppe NÖ E-Mail: TO: staedtebund@st-poelten.gv.at
Rathaus  
3100 St. Pölten  
   

Schriftstücke

Name Betreff
Schreiben Konsultationsmechanismus nach
Beschluss LReg

 

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar

 

8



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 
Gruppe Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung Agrarrecht 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 

    

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109  

 

 
«Postalische_Adresse» 

 

 Beilagen E-Mail: post.lf1@noel.gv.at 
Fax: 02742/9005-13050    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

   

  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

     
 
Betrifft 

 
 
Gemäß Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und 

den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt 

der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, wird die Regierungsvorlage einer Änderung 

des/der       (Gesetzesvorschlag der NÖ Landesregierung) zur Stellungnahme innerhalb 

einer Frist von 

 

einer Woche 

 

ab Zustellung übermittelt. 

 

Innerhalb dieser Frist kann gemäß Art. 2 dieser Vereinbarung bei der Abteilung Agrarrecht 

des Amtes der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, das Verlangen 

gestellt werden, dass in einem Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch 

dieses Vorhaben im Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusätzlich verursachten 

finanziellen Ausgaben, einschließlich zusätzlicher Personalkosten, aufgenommen werden. 

 

«Abschriftsklausel»«Abschrift»«TL»«Weitere_Abschriften» 
NÖ Landesregierung 
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- 2 - 

  

(Dr. Stephan Pernkopf) 

LH-Stellvertreter 
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AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Land- und Forstwirtschaft - Abteilung Agrarrecht

Kennzeichen
 

 

Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum
      13.01.2021

Betreff
 

SITZUNG

SV
 

Sachverhaltsdokumente
Name Betreff
 

Zuschriften
Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  
 
1. Abzeichnen
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Abzeichnung der Dienststellenleitung
 
 
 
2. Erledigungsschritt
Leitung / LF (Gruppe Land- und Forstwirtschaft)
 
Herrn Gruppenleiter mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme.
 
 
 
3. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung durch Gruppenleiter dem Bearbeiter/der Bearbeiterin
vorlegen!
 
Bei keiner Einsichtsbemerkung: Weiterleiten
 
 
4. Abzeichnen
Kanzlei / B. Pernkopf (Büro LH-Stv. Pernkopf)
 
 
5. Unterschreiben
Pernkopf, Stephan, Mag. Dr.
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6. Erledigungsschritt
Post / F1 (Abteilung Finanzen)
 
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB)
 
 
 
7. Erledigung weiterleiten
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Antrag (Sitzungsbogen)
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
 
 
 
8. Erledigungsschritt
Post / LAD1 (Abteilung Landesamtsdirektion)
 
Herrn Landesamtsdirektor
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB)
 
 
 
9. Erledigung abfertigen
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
Sitzungsbogen vorbereiten.
Der Sitzungsbogen ist in 1-facher Ausfertigung herzustellen (RV und Erläuterungen je
14-fach, ab 10 Seiten beider Beilagen, sonst keine Kopien; im Zweifel nach Rücksprache
mit LAD1-RD !).
 
 
 
10. Erledigungsschritt
Sekretariat / LAD1-RD (Abteilung Landesamtsdirektion / Regierungsdienst)
 
zur Vorbereitung für die nächste Regierungssitzung.
 
 
11. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Einlangen des Sitzungsbogens (und Beschlußausfertigung von LAD1-RD) abwarten und
einscannen.
 
 
 
12. Erledigungsschritt
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme der Beschlussausfertigung von LAD1-RD und
Freigabe der nachfolgenden Erledigungen.
 



 
 
13. Erledigung abfertigen
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
nach Beschluss der Landesregierung in ON ein Dokument (Word-Format) des
Verordnungstextes
mit dem Namen "Zur Verlautbarung" erzeugen und in diesem
Beschlussdatum einsetzen, Fertigungsklausel anbringen.
 
ON-Weiterleiten
 
 
14. Erledigungsschritt
Zuständiger Bearbeiter
 
Word-Dokument "Zur Verlautbarung" mit in Regierung beschlossenem Dokument
vergleichen.
Weiterleiten an VD
 
 
15. Erledigungsschritt
Post / LAD1-VD (Abteilung Landesamtsdirektion / Verfassungsdienst)
 
Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst
 
zur Verlautbarung im Landesgesetzblatt
 
Anschließend: ON weiterleiten
 
 
16. Zur Information
Zuständiger Bearbeiter
 
nach Kundmachung:
 
LGBl. in ON legen
 
E
 
 
 

NÖ Landesregierung
 
 
(Dr. Stephan Pernkopf)
LH-Stellvertreter

 



Antrag (Sitzungsbogen)
Metadaten

 
 
Name Antrag (Sitzungsbogen)

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 10.12.2020 14:17:15

Gleichrangige Angabe Nein

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
NÖ Landesregierung Ausdruck
   
   

Schriftstücke

Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar

 



Sitzungsbogen Nr. 

 

zur Sitzung der NÖ Landesregierung am 

Abteilung Agrarrecht   Vorstand:  LH-Stv. Dr. Pernkopf 

 

 

 

 

 

Betrifft 

 

 

 

 

Antrag 

Die NÖ Landesregierung wolle die Änderung der       beschließen.  

 

Verordnung: liegt bei 

Erläuterungen: liegen bei 

 

Kurzbeschreibung 

Der Beschluss beinhaltet eine Änderung der      . Die Novelle wird im Landesgesetzblatt 

für Niederösterreich kundgemacht.  

 



AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Land- und Forstwirtschaft - Abteilung Agrarrecht

Kennzeichen
 

 

Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum
      13.01.2021

Betreff
Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG betreffend [xxx]

SITZUNG

SV
 

Sachverhaltsdokumente
Name Betreff
 

Zuschriften
Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  
Zuschrift an Landtag  
 
1. Abzeichnen
Standardgenehmiger
 
Abzeichnen durch Dienststellenleitung
 
 
 
2. Erledigungsschritt
Leitung / LF (Gruppe Land- und Forstwirtschaft)
 
Herrn Gruppenleiter mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme.
 
 
3. Erledigungsschritt
Zuständige Kanzlei
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung durch Gruppenleiter dem Bearbeiter/der Bearbeiterin
vorlegen!
 
Bei keiner Einsichtsbemerkung: Weiterleiten
 
 
4. Abzeichnen
Kanzlei / B. Pernkopf (Büro LH-Stv. Pernkopf)
 
 
5. Unterschreiben
Pernkopf, Stephan, Mag. Dr.
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6. Erledigungsschritt
Post / F1 (Abteilung Finanzen)
 
mit dem Ersuchen um Kenntisnahme (und eventuelle EB).
 
 
7. Erledigungsschritt
Zuständige Kanzlei
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
 
 
8. Erledigungsschritt
Post / LAD1 (Abteilung Landesamtsdirektion)
 
Herrn Landesamtsdirektor
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB).
 
 
9. Erledigung abfertigen
Zuständige Kanzlei
 
Antrag (Sitzungsbogen)
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
Sitzungsbogen vorbereiten.
Der Sitzungsbogen ist 1-fach, der Vereinbarungsentwurf und der Motivenbericht sind
14-fach herzustellen und der LAD1-RD zu übermitteln, wenn diese insgesamt mehr als
10 Seiten umfassen; andernfalls sind keine Kopien herzustellen;
im Zweifel nach Rücksprache mit LAD1-RD !).
 
 
10. Erledigungsschritt
Sekretariat / LAD1-RD (Abteilung Landesamtsdirektion / Regierungsdienst)
 
zur Vorbereitung für die nächste Regierungssitzung/die Regierungssitzung am [xxx].
 
[wahlweise eine konkrete Regierungssitzung angeben oder nicht]
 
 
 
11. Erledigungsschritt
Zuständige Kanzlei
 
Einlangen des Sitzungsbogens (und Beschlußausfertigung von LAD1-RD) abwarten und
einscannen.
 
 
 
12. Erledigungsschritt
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme der Beschlussausfertigung von LAD1-RD und
Freigabe der nachfolgenden Erledigungen.
 



[Akt dem Dienststellenleiter vorlegen.]
 
 
13. Erledigung abfertigen
Zuständige Kanzlei
 
Zuschrift an Landtag
Nach Beschluss der Landesregierung: Reinschrift erzeugen.
Das Beschlussdatum in Reinschrift und Motivenbericht einsetzen.
an Reinschrift je 30 Ausfertigungen der Vereinbarung und des Motivenberichtes in
Papierform anschließen und an Landtag in Papier abfertigen.
Vereinbarung und Motivenbericht an Landtag elektronisch übermitteln.
E
 
 
 

NÖ Landesregierung
 
 
(Dr. Stephan Pernkopf)
LH-Stellvertreter

 



Antrag (Sitzungsbogen)
Metadaten

 
 
Name Antrag (Sitzungsbogen)

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 10.12.2020 14:17:15

Gleichrangige Angabe Nein

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
 

Schriftstücke

Name Betreff
Antrag (Sitzungsbogen)  

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar

 



Sitzungsbogen Nr. 

 

zur Sitzung der NÖ Landesregierung am 

Abteilung Agrarrecht   Vorstand:  LH-Stv. Dr. Pernkopf 

  

 

 

 

 

 

 

 

Betrifft 

 

 

 

Antrag 

Die NÖ Landesregierung wolle beschließen: 

 

1. Der Abschluss der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG betreffend       wird gemäß 

Artikel 44 Abs. 1 erster Satz der NÖ Landesverfassung 1979, LGBl. 0001, genehmigt. 

 

2. Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG betreffend       wird gemäß Artikel 44 Abs. 1 

zweiter Satz der NÖ Landesverfassung 1979, LGBl. 0001, dem Landtag zur 

Genehmigung übermittelt. 

 

 

Kurzbeschreibung 

Der Beschluss hat die Genehmigung des Abschlusses einer Vereinbarung gemäß Art. 15a 

B-VG betreffend       und deren Vorlage an den NÖ Landtag zur Genehmigung zum 

Gegenstand. Die Vereinbarung wird auf der Homepage des NÖ Landtages veröffentlicht.  



Zuschrift an Landtag
Metadaten

 
 
Name Zuschrift an Landtag

Betreff

 

Letzte Änderung am/um 10.12.2020 14:17:15

Gleichrangige Angabe Nein

Adressaten

Adressat/innen Information Versandinformation
An den Ausdruck
Präsidenten des NÖ Landtages  
   
   
Landtagsdirektion Prozess
   
   

Schriftstücke

Name Betreff
Zuschrift an Landtag  

Zu versendende Beilagen

Name Betreff
 

Reinschriften/Beilagen

Name Betreff
 

Rückscheine

Name Betreff
 

Unterschriften

Unterschriftenart Unterschrieben am/
um

Unterschrieben von Kommentar

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG 
Gruppe Land- und Forstwirtschaft 
Abteilung Agrarrecht 
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1 
    

 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 

 

 
«Postalische_Adresse» 

 

 Beilagen E-Mail: post.lf1@noel.gv.at 
Fax: 02742/9005-13050    Bürgerservice: 02742/9005-9005 
Internet: www.noe.gv.at      -      www.noe.gv.at/datenschutz 

   

 2 
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 (0 27 42) 9005 
   

- Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum 

     
 
Betrifft 

Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG betreffend [xxx] 
 
 
Die NÖ Landesregierung beehrt sich, die Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG 

betreffend       mit dem Ersuchen um Genehmigung zu übermitteln. 

 

Unter einem wird eine Ausfertigung in elektronischer Form übermittelt. 

«Abschriftsklausel»«Abschrift»«TL»«Weitere_Abschriften» 

NÖ Landesregierung 

  

  

(Dr. Stephan Pernkopf) 

LH-Stellvertreter 

 

 

 

 



AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Land- und Forstwirtschaft - Abteilung Agrarrecht

Kennzeichen
 

 

Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum
      18.01.2021

Betreff
Verordnung über

 

SV
 

Sachverhaltsdokumente
Name Betreff
 

Zuschriften
Name Betreff
 
 
1. Abzeichnen
Leitung / LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Unterschrift/Abzeichnung des Dienststellenleiters
 
 
 
2. Erledigungsschritt
Leitung / LF (Gruppe Land- und Forstwirtschaft)
 
Herrn Gruppenleiter mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme.
 
 
 
3. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung durch Gruppenleiter dem Bearbeiter/der Bearbeiterin
vorlegen!
 
Bei keiner Einsichtsbemerkung: Weiterleiten
 
 
4. Erledigungsschritt
Post / F1 (Abteilung Finanzen)
 
mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme (und eventuelle EB)
 
 
 
5. Erledigung weiterleiten

1
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LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
LAD1-VD Leserechte auf die ON einräumen.
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter vorlegen!
 
 
 
6. Erledigungsschritt
Post / LAD1 (Abteilung Landesamtsdirektion)
 
Abteilung Landesamtdirektion/Verfassungsdienst mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme
(und eventuelle EB)
 
 
 
7. Erledigungsschritt
LF1 (Abteilung Agrarrecht)
 
Im Falle einer Einsichtsbemerkung dem Bearbeiter/der Bearbeiterin vorlegen!
 
Bei keiner Einsichtsbemerkung: Weiterleiten
 
 
8. Abzeichnen
Kanzlei / B. Pernkopf (Büro LH-Stv. Pernkopf)
 
 
9. Unterschreiben
Pernkopf, Stephan, Mag. Dr.
 
 
10. Erledigungsschritt
Zuständiger Bearbeiter
 
Word-Dokument "Zur Verlautbarung" mit von LH-Stv. unterschriebenem Dokument
querlesen.
Weiterleiten an VD
 
 
11. Erledigungsschritt
Post / LAD1-VD (Abteilung Landesamtsdirektion / Verfassungsdienst)
 
Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst
 
zur Verlautbarung im Landesgesetzblatt
 
Anschließend: ON weiterleiten
 
 
12. Zur Information
Zuständige Kanzlei
 
nach Kundmachung: 2



 
LGBl. in ON legen
 
E
 
 
 

Für die Landeshauptfrau
 
 
(Dr. Stephan Pernkopf)
LH-Stellvertreter

 

3
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Textmuster zu Punkt 4.2
Versendung eines Gesetzesentwurfes

Gesetzesentwurf und Erläuterungen an 1. bis 3. anschließen, per E-Mail (Versandart: E-
Mail: TO) an 1. bis 3. übermitteln und im E-Mail-Text ausdrücklich um Bestätigung des
Empfangs des E-Mail ersuchen
Einlangende Rückmails sind evident zu halten.

An
1. das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst

Ballhausplatz 2, 1010 Wien
(verfassungsdienst@bka.gv.at)

2.1. den Österreichischen Gemeindebund, vertreten durch den
Niederösterreichischen Gemeindebund
Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten
(post@noegemeindebund.at)

2.2. den Österreichischen Gemeindebund, vertreten durch den
Verband sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich
Europaplatz 5, 3100 St. Pölten, 1. Stock
(office@gvvnoe.at)

3. den Österreichischen Städtebund – Landesgruppe NÖ
Rathaus, 3100 St. Pölten
(staedtebund@st-poelten.gv.at)

Gemäß Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und

den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt

der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, wird der Entwurf eines ………. zur Stellungnahme

innerhalb einer Frist von

vier Wochen

ab Zustellung übermittelt. Langt innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme ein, nehmen

wir an, dass Sie gegen den Entwurf keine Bedenken haben.

Innerhalb dieser Frist kann gemäß Art. 2 dieser Vereinbarung bei der Abteilung ……….

des Amtes der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, das Verlangen

gestellt werden, dass in einem Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch

dieses Vorhaben im Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusätzlich verursachten

finanziellen Ausgaben, einschließlich zusätzlicher Personalkosten, aufgenommen werden.
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Textmuster zu Punkt 4.2
Versendung eines beschlussreifen Verordnungsentwurfes

Verordnungsentwurf und Erläuterungen an 1. bis 3. anschließen, per E-Mail (Versandart:
E-Mail: TO) an 1. bis 3. übermitteln und im E-Mail-Text ausdrücklich um Bestätigung des
Empfangs des E-Mail ersuchen
Einlangende Rückmails sind evident zu halten.

An
1. das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst

Ballhausplatz 2, 1010 Wien
(verfassungsdienst@bka.gv.at)

2.1. den Österreichischen Gemeindebund, vertreten durch den
Niederösterreichischen Gemeindebund
Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten
(post@noegemeindebund.at)

2.2. den Österreichischen Gemeindebund, vertreten durch den
Verband sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich
Europaplatz 5, 3100 St. Pölten, 1. Stock
(office@gvvnoe.at)

3. den Österreichischen Städtebund – Landesgruppe NÖ
Rathaus, 3100 St. Pölten
(staedtebund@st-poelten.gv.at)

Gemäß Art. 1 Abs. 2 und 4 Z 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und

den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt

der Gebietskörperschaften, LGBl. 0814, wird der beschlussreife Entwurf einer ………. zur

Stellungnahme innerhalb einer Frist von

vier Wochen

ab Zustellung übermittelt. Langt innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme ein, nehmen

wir an, dass Sie gegen den Entwurf keine Bedenken haben.

Innerhalb dieser Frist kann gemäß Art. 2 dieser Vereinbarung bei der Abteilung ……….

des Amtes der NÖ Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, das Verlangen

gestellt werden, dass in einem Konsultationsgremium Verhandlungen über die durch

dieses Vorhaben im Fall seiner Verwirklichung dem Antragsteller zusätzlich verursachten

finanziellen Ausgaben, einschließlich zusätzlicher Personalkosten, aufgenommen werden.
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Mustertexte samt Prozesse für die Erledigung an die LAD1-VD zur
Verlautbarung einer Vereinbarung nach Art. 15a B-VG

A. Vereinbarung mit der Genehmigung des Landtages
(als Beispiel siehe LGBl. Nr. 114/2019)

Betrifft
Vereinbarung …………………… (Titel einfügen); Kundmachung

1. Erledigung erzeugen und der Landeshauptfrau bzw. dem Landeshauptmann zur
Unterschrift zuleiten:

1.1. Sachverhalt (SV) der Erledigung:

Folgende Punkte sind im SV anzugeben:
- der Hinweis auf die Mitteilung des Depositars über das Inkrafttreten der

Vereinbarung und
- der Hinweis auf allfällige Kundmachung der Vereinbarung im BGBl.

Der letzte Satz des SV lautet:
Vereinbarungen des Landes mit dem Bund oder mit den Ländern „sind vom
Landeshauptmann im Landesgesetzblatt unter Berufung auf den
Genehmigungsbeschluß des Landtages kundzumachen“
(Art. 44 Abs. 1 NÖ Landesverfassung 1979).

1.2. Kundmachungstext (Teil der Erledigung; Kopie der beglaubigten Abschrift der
Vereinbarung anschließen):

„Die Landeshauptfrau von Niederösterreich verlautbart gemäß Art. 44 Abs. 1 der
NÖ Landesverfassung 1979, LGBl. 0001 in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX:

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG [offiziellen Titel angeben]

Der Landtag von Niederösterreich hat die Vereinbarung am XX. XXXX XXXX
genehmigt; sie ist gemäß ihrem Art. XX Abs. X am XX. XXXX XXXX in Kraft
getreten.“
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2. nach Fertigung durch die Landeshauptfrau bzw. den Landeshauptmann

In ON Dokument (Word-Format) des Kundmachungstextes und des Textes der
Vereinbarung mit dem Namen „Zur Verlautbarung“ erzeugen, Fertigungsklausel
(Landeshauptfrau bzw. Landeshauptmann) anbringen

3. Post / LAD1-VD (Abteilung Landesamtsdirektion / Verfassungsdienst)
Zur Kundmachung im Landesgesetzblatt

4. ON einlegen

B. Vereinbarungen ohne Genehmigung des Landtages
(als Beispiel siehe LGBl. Nr. 67/2018)

Betrifft
Vereinbarung …………………… (Titel einfügen); Kundmachung

1. Erledigung erzeugen und dem zuständigen Regierungsmitglied zur Unterschrift
zuleiten:

1.1. Sachverhalt (SV) der Erledigung:

Folgende Punkte sind im SV anzugeben:
- der Hinweis auf die Mitteilung des Depositars über das Inkrafttreten der

Vereinbarung und
- der Hinweis auf allfällige Kundmachung der Vereinbarung im BGBl.

Der letzte Satz des SV lautet:
Die Vereinbarung XXXXXXXX ist gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des NÖ
Verlautbarungsgesetzes 2015 von der Landesregierung im Landesgesetzblatt
kundzumachen.

1.2. Kundmachungstext (Teil der Erledigung; Kopie der beglaubigten Abschrift der
Vereinbarung anschließen):

„Die NÖ Landesregierung verlautbart gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 des NÖ Verlautbarungs-
gesetzes 2015, LGBl. 0700 in der Fassung LGBl. Nr. XX/XXXX:

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG [offiziellen Titel angeben]
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Die Vereinbarung ist gemäß ihrem Art. XX Abs. X am XX. XXXX XXXX in Kraft
getreten.“

2. nach Fertigung durch das zuständige Regierungsmitglied

In ON Dokument (Word-Format) des Kundmachungstextes und des Textes der
Vereinbarung mit dem Namen „Zur Verlautbarung“ erzeugen, Fertigungsklausel
(NÖ Landesregierung) anbringen

3. Post / LAD1-VD (Abteilung Landesamtsdirektion / Verfassungsdienst)
Zur Kundmachung im Landesgesetzblatt

4. ON einlegen
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			 Nur Dienste der Informationsgesellschaft
			 Μόνον υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
			 Information society services only
			 únicamente servicios de la sociedad de la información
			 üksnes infoühiskonna teenused
			 vain tietoyhteiskunnan palvelut
			 Services de la société de l’information uniquement
			 samo usluge informacijskog društva
			 csak az információs társadalom szolgáltatásai 
			 soltanto servizi della società dell'informazione  
			 nuostatos dėl informacinės visuomenės paslaugų
			 tikai informācijas sabiedrības pakalpojumi 
			 servizzi ta' soċjetà tal-informazzjoni biss
			 Alleen diensten van de informatiemaatschappij 
			 wyłącznie usługi społeczeństwa informacyjnego
			 Apenas serviços da sociedade da informação
			 doar serviciile societăţii informaţionale
			 iba služby informačnej spoločnosti
			 zgolj storitve informacijske družbe
			 endast informationssamhällets tjänster
		
		 
			 или посочете разпоредби
			 nebo specifikujte ustanovení
			 eller angiv bestemmelser
			 oder Bestimmungen angeben
			 ή διευκρίνιση των διατάξεων
			 or specify provisions
			 o especificar las disposiciones
			 või täpsusta sätteid
			 tai erittele määräykset
			 ou préciser les dispositions
			 ili navesti odredbe
			 vagy határozza meg a rendelkezéseket
			 oppure specificare le disposizioni
			 arba nurodyti nuostatas
			 vai precizēt noteikumus
			 jew speċifika d-dispożizzjonijiet
			 of de bepalingen vermelden
			 lub należy określić przepisy
			 ou especificar as disposições
			 sau specificaţi dispoziţiile
			 alebo uveďte ustanovenia
			 ali navedite določbe
			 eller specificera föreskrifter
		
		 
			 количествени или териториални ограничения
			 množstevní nebo místní omezení
			 kvantitative eller territoriale begrænsninger
			 Mengenmäßige oder territoriale Beschränkungen
			 ποσοτικοί ή εδαφικοί περιορισμοί
			 quantitative or territorial restrictions
			 restricciones territoriales o cuantitativas
			 kvantitatiivsed või territoriaalsed piirangud
			 määrälliset tai alueelliset rajat
			 restrictions quantitatives ou territoriales
			 količinska ili teritorijalna ograničenja
			 mennyiségi vagy területi korlátozások
			 limitazioni quantitative o territoriali
			 kiekybiniai ar teritoriniai apribojimai
			 kvantitatīvi vai teritoriāli ierobežojumi
			 restrizzjonijiet kwantitattivi jew territorjali
			 kwantitatieve of territoriale beperkingen
			 ograniczenia ilościowe lub terytorialne
			 restrições quantitativas ou territoriais
			 restricţii cantitative sau teritoriale
			 kvantitatívne alebo územné obmedzenia
			 količinske ali ozemeljske omejitve
			 kvantitativa eller territoriella begränsningar
		
		 
			 задължение за приемане на специфична правна форма
			 závazek přijmout určitou právní formu
			 krav om en bestemt retlig form
			 Verpflichtung, eine bestimmte Rechtsform zu wählen
			 υποχρέωση ένδυσης συγκεκριμένης νομικής μορφής
			 obligation to take a specific legal form
			 obligación de adoptar una forma jurídica específica
			 kohustus võtta kindel õiguslik vorm 
			 palveluntarjoajalle asetetut vaatimukset tietyn oikeudellisen muodon valitsemisesta
			 obligation d’une forme juridique particulière
			 obveza preuzimanja određenog pravnog oblika
			 meghatározott társasági formához kötött
			 obbligo di adottare una specifica forma legale
			 įsipareigojimas turėti tam tikrą teisinę formą
			 pienākums iegūt konkrētu tiesisko statusu
			 obbligu li għandu jieħu forma legali speċifika
			 verplichting een bepaalde rechtsvorm te kiezen
			 obowiązek przyjęcia określonej formy prawnej
			 obrigação de assumir uma forma jurídica específica 
			 obligaţia de a lua o formă juridică specifică
			 povinnosť použiť určitú právnu formu
			 obveza prevzema določene pravne oblike
			 skyldighet att anta en specifik rättslig form
		
		 
			 изисквания, свързани с притежанието на дялове в дружество
			 požadavky, které se týkají akciového podílu společnosti
			 krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital
			 Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligung an einer Gesellschaft
			 απαιτήσεις που αφορούν την κατοχή του κεφαλαίου μιας εταιρείας
			 requirements which relate to the shareholding of a company
			 requisitos relativos a la detención de acciones de una empresa
			 ettevõttes aktsiate omamisega seotud nõuded
			 osakepääoman omistamista koskevat vaatimukset
			 exigences relatives à la détention du capital d'une société
			 zahtjevi koji se odnose na dioničarstvo u društvu
			 a társaság tulajdonlására vonatkozó követelmények
			 requisiti relativi agli azionisti di una società
			 reikalavimai, susiję su įmonės akcijų valdymu
			 prasības attiecībā uz uzņēmuma kapitāla turēšanu
			 rekwiżiti relatati mal-parteċipazzjoni azzjonarja ta’ kumpanija
			 eisen aangaande het aandeelhouderschap van een onderneming
			 wymogi dotyczące własności udziałów lub akcji w spółce
			 exigências relativas à detenção do capital de uma sociedade
			 cerinţe care au legătură cu acţiunile unei societăţi
			 požiadavky týkajúce sa obchodného podielu spoločnosti
			 zahteve, povezane z lastništvom delnic podjetja
			 krav som hänför till ett företags aktieinnehav
		
		 
			 изисквания, които запазват достъпа за конкретни доставчици
			 požadavky, které si vyhrazují přístup k určitým poskytovatelům
			 krav vedrørende adgang, der er forbeholdt bestemte tjenesteydere
			 Anforderungen, die den Zugang bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten
			 απαιτήσεις οι οποίες επιφυλάσσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών
			 requirements which reserve access to particular providers
			 requisitos que restringen el acceso de determinados proveedores
			 nõuded, mis kindlustavad ligipääsu kindlatele osutajatele
			 vaatimukset, joiden mukaan määrätyn palvelutoiminnan aloittaminen sallitaan vain tietyille palveluntarjoajille
			 exigences qui réservent l’accès à des fournisseurs particuliers
			 zahtjevi kojima se ograničava pristup određenim pružateljima usluga
			 jogosultságot meghatározott szolgáltatók számára fenntartó követelmények
			 requisiti che riservano l'accesso a fornitori particolari
			 reikalavimai, suteikiantys teisę tik tam tikriems teikėjams
			 prasības, kas nodrošina piekļuvi konkrētiem pakalpojumu sniedzējiem 
			 rekwiżiti li jirriżervaw l-aċċess għal fornituri partikolari
			 eisen die de toegang voorbehouden aan bepaalde dienstverrichters
			 wymogi, które zastrzegają dostęp dla wybranych usługodawców
			 disposições que restringem o acesso a determinados provedores
			 cerinţe care rezervă accesul unor anumiţi furnizori
			 požiadavky, ktorými sa vyhradzuje prístup k určitým poskytovateľom
			 zahteve, ki pridržujejo dostop za določene ponudnike
			 krav som begränsar åtkomst för särskilda leverantörer
		
		 
			 забрана да има повече от едно учреждение на територията на една и съща държава
			 zákaz mít na území jednoho státu více než jeden podnik
			 forbud mod at have flere forretningssteder på samme stats område
			 Das Verbot, in ein und demselben Hoheitsgebiet mehrere Niederlassungen zu unterhalten
			 απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων από μίας εγκατάστασης στην επικράτεια του ίδιου κράτους
			 a ban on having more than one establishment in the territory of the same State
			 prohibición de disponer de más de un establecimiento en el territorio de un mismo Estado
			 rohkem kui ühe rajatise omamise keeld ühe ja sama riigi territooriumil
			 kielto olla sijoittautuneena useaan paikkaan saman jäsenvaltion alueella
			 une interdiction de disposer de plus d'un établissement sur le territoire d'un même État
			 zabrana više od jednog poslovnog nastana na teritoriju iste države 
			 ugyanazon állam területén egynél több telephellyel való rendelkezésre vonatkozó tilalom
			 interdizione al possesso di più di una sede nel territorio del medesimo Stato
			 draudimas turėti daugiau nei vieną įmonę tos pačios valstybės teritorijoje
			 aizliegums vienas valsts teritorijā dibināt vairākus uzņēmumus
			 projbizzjoni li wieħed ikollu aktar minn stabbiliment wieħed fit-territorju tal-Istess Stat
			 een verbod om op het grondgebied van dezelfde staat meer dan één vestiging te hebben
			 zakaz posiadania więcej niż jednego przedsiębiorstwa na terytorium tego samego państwa
			 proibição de dispor de mais do que um estabelecimento no território do mesmo Estado
			 o inderdicţie de a avea mai mult de o întreprindere pe teritoriul aceluiaşi stat
			 zákaz mať viac ako jeden podnik na území jedného štátu
			 prepoved imetja več kot enega obrata na ozemlju ene države
			 förbud mot att ha mer än en anläggning på en stats territorium 
		
		 
			 изисквания, определящи минимален брой служители
			 požadavky stanovující minimální počet zaměstnanců
			 krav om et minimumsantal af ansatte
			 Anforderungen, die eine Mindestbeschäftigtenzahl verlangen
			 απαιτήσεις για ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων
			 requirements fixing a minimum number of employees
			 requisitos que establecen un número mínimo de empleados
			 minimaalset töötajate arvu sätestavad nõuded
			 työntekijöiden vähimmäismäärää koskeva vaatimus
			 exigences qui imposent un nombre minimum de salariés
			 zahtjevi kojima se utvrđuje najmanji broj zaposlenika
			 az alkalmazottak minimális számát előíró követelmények
			 requisiti che fissano un numero minimo di dipendenti
			 reikalavimai, nustatantys minimalų darbuotojų skaičių
			 prasības attiecībā uz darbinieku skaita minimumu
			 rekwiżiti li jistabbilixxu numru minimu ta’ impjegati
			 eisen die een minimumaantal werknemers vaststellen
			 wymogi określające minimalną liczbę pracowników
			 requisitos que impõem um número mínimo de funcionários
			 cerinţe de stabilire a unui număr minim de angajaţi
			 požiadavky, ktorými sa stanovuje minimálny počet zamestnancov
			 zahteve, ki določajo najnižje število zaposlenih
			 krav som fastställer ett minsta antal anställda
		
		 
			 фиксирани тарифи, с които доставчикът трябва да се съобрази
			 pevné tarify, kterým musí poskytovatel vyhovět
			 faste priser, som tjenesteyderen skal overholde
			 Festgesetzte Tarife, die der Dienstleister einhalten muss
			 σταθερές τιμές με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο πάροχος
			 fixed tariffs with which the provider must comply
			 tarifas fijas que el proveedor debe aplicar
			 fikseeritud tariifid, mida teenuseosutaja peab järgima
			 pakolliset kiinteät hinnat, joita palveluntarjoajan on noudatettava
			 tarifs fixes avec lesquels le fournisseur doit se conformer
			 utvrđene tarife koje pružatelj usluga mora poštivati
			 rögzített díjtételek, amelyeknek a szolgáltatónak meg kell felelnie
			 tariffe fisse cui il fornitore deve conformarsi
			 nustatyti tarifai, kurių teikėjas turi laikytis
			 noteikti tarifi, kas jāievēro pakalpojumu sniedzējam
			 rati fissi li l-fornitur għandu jikkonforma magħhom
			 vastgestelde tarieven die de dienstverrichter moet aanhouden
			 określone taryfy, do których usługodawca musi się stosować
			 tarifas fixadas a respeitar pelo prestador
			 tarife fixe pe care furnizorul trebuie să le respecte 
			 pevné sadzby, s ktorými musí byť poskytovateľ v súlade
			 fiksne tarife, ki jih mora ponudnik izpolniti 
			 fasta tariffer som leverantören ska följa
		
		 
			 задължение за предоставяне на други специфични услуги
			 povinnost poskytovat další specifické služby
			 krav om udføre bestemte andre tjenesteydelser
			 Verpflichtung, bestimmte andere Dienstleistungen zu erbringen
			 υποχρέωση παροχής άλλων συγκεκριμένων υπηρεσιών
			 obligation to supply other specific services
			 obligación de prestar otros servicios específicos
			 kohustus osutada muid eriteenuseid
			 velvoite toimittaa palvelujen ohella muita erityispalveluja
			 obligation de fournir d’autres services spécifiques
			 obveza pružanja ostalih posebnih usluga
			 egyéb meghatározott szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség
			 obbligo di fornitura di servizi specifici
			 įsipareigojimas teikti tam tikras kitas paslaugas
			 pienākums nodrošināt arī citus konkrētus pakalpojumus
			 obbligu li jiġu forniti servizzi speċifiċi oħra 
			 verplichting om andere specifieke diensten te verrichten
			 zobowiązanie usługodawcy, aby wykonywał także inne usługi
			 obrigação de prestar outros serviços específicos
			 obligaţia de a furniza alte servicii specifice
			 povinnosť poskytovať iné špecifické služby
			 obveza zagotovitve drugih specifičnih storitev
			 skyldigheten att tillhandahålla andra specifika tjänster 
		
		 
			 Поверителност
			 Důvěrnost
			 Fortrolighed
			 Vertraulichkeit
			 Εμπιστευτικότητα
			 Confidentiality
			 Confidencialidad
			 Konfidentsiaalsus
			 Luottamuksellisuus
			 Confidentialité
			 Povjerljivost
			 Titoktartás
			 Riservatezza
			 Konfidencialumas
			 Konfidencialitāte
			 Kunfidenzjalità
			 Vertrouwelijkheid
			 Poufność
			 Confidencialidade
			 Confidenţialitate
			 Dôvernosť
			 Zaupnost
			 Konfidentialitet
		
		 
			 Страна
			 Země
			 Land
			 Land
			 Χώρα
			 Country
			 País
			 Riik
			 Maa
			 Pays
			 Država
			 Ország
			 Paese
			 Šalis
			 Valsts
			 Pajjiż
			 Land
			 Kraj
			 País
			 Ţară
			 Krajina
			 Država
			 Land
		
		 
			 Служба автор
			 Oddělení, které je původcem dokumentu
			 Tjenestegren, der har udarbejdet udkastet
			 Urheberdienst
			 Υπηρεσία συντάκτης
			 Originating Department
			 Servicio de origen
			 Päritolutalitus
			 Lähettävä yksikkö
			 Service auteur
			 Tijelo predlagatelj
			 A küldő szervezeti egység
			 Servizio autore
			 Tarnyba autorė
			 Dokumenta izstrādātājs dienests
			 Servizz ta’ l-awtur
			 Dienst die de kennisgeving doet
			 Służby zgłaszające
			 Serviço autor
			 Serviciul emitent
			 Štátny orgán oznamujúci návrh
			 Pristojna služba
			 Författaravdelning
		
		 
			 Служба отговорник
			 Odpovědný subjekt
			 Ansvarlig tjenestegren
			 Zuständiger Dienst
			 Υπεύθυνη υπηρεσία
			 Department Responsible
			 Servicio responsable
			 Vastutav talitus
			 Vastaava yksikkö
			 Service responsable
			 Nadležno tijelo
			 Felelős szervezeti egység
			 Servizio responsabile
			 Atsakinga tarnyba
			 Atbildīgais dienests
			 Servizz responsabbli
			 Dienst die de kennisgeving verzendt
			 Odpowiedzialne służby
			 Serviço responsável
			 Serviciul responsabil
			 Oznamujúce stredisko (Kontaktné miesto pre notifikácie SR)
			 Odgovorni oddelek
			 Ansvarig avdelning
		
		 
			 Европейска
			 Evropská
			 Europa-
			 Europäische
			 Ευρωπαϊκή
			 European
			 Comisión
			 Euroopa
			 Euroopan
			 Commission
			 Europska
			 Európai
			 Commissione
			 Europos
			 Eiropas
			 Il-Kummissjoni
			 Europese
			 Komisja
			 Comissão
			 Comisia
			 Európska
			 Evropska
			 Europeiska
		
		 
			 комисия
			 komise
			 Kommissionen
			 Kommission
			 Επιτροπή
			 Commission
			 Europea
			 Komisjon
			 komissio
			 européenne
			 komisija
			 Bizottság
			 Ceuropea
			 Komisija
			 Komisija
			 Ewropea
			 Commissie
			 Europejska
			 Europeia
			 Europeană
			 komisia
			 komisija
			 kommissionen
		
		 
			 Данъчни мерки
			 Daňová opatření
			 Skatte- og afgiftsmæssige foranstaltninger
			 Steuerliche Maßnahmen
			 Οικονομικά μέτρα
			 Fiscal measures
			 Medidas fiscales
			 Maksukohustused
			 Verotustoimenpiteet
			 Mesures fiscales
			 Fiskalne mjere
			 Adóügyi intézkedések
			 Misure fiscali
			 Fiskalinės priemonės
			 Nodokļu pasākumi
			 Miżuri fiskali
			 Fiscale maatregelen
			 Środki podatkowe
			 Medidas Fiscais
			 Măsuri fiscale
			 Fiškálne opatrenia
			 Davčni ukrepi
			 Skatteåtgärder
		
		 
			 Мотивиране на неотложността
			 Zdůvodnění naléhavosti
			 Begrundelse for hasteproceduren
			 Gründe für Dringlichkeitsverfahren
			 Αιτιολόγηση του επείγοντα χαρακτήρα
			 Grounds for the Urgency
			 Motivación de la urgencia
			 Hädaolukorra põhjendus
			 Kiireellisyyden perustelu
			 Motivation de l'urgence
			 Osnova za hitni postupak
			 A sürgősség indoklása
			 Motivazione dell'urgenza
			 Skubumo pateisinimas
			 Steidzamības pamatojums
			 Raġunijiet ta’ l-urġenza
			 Motivering van het beroep op dringende redenen
			 Uzasadnienie procedury przyśpieszonej
			 Motivação da urgência
			 Motivarea urgenţei
			 Zdôvodnenie naliehavého postupu
			 Vzroki za nujni postopek
			 Motivering till begäran om brådskande förfarande
		
		 
			 Проучване на въздействието
			 Studie posouzení dopadu
			 Konsekvensundersøgelse
			 Folgenabschätzungen
			 Μελέτες επιπτώσεων
			 Impact assessment
			 Estudios de impacto
			 Mõju uuringud
			 Vaikutustenarviointi
			 Etudes d’impact
			 Procjena učinka
			 Hatástanulmányok
			 Valutazione dell’impatto
			 Poveikio tyrimas
			 Ietekmes novērtējums
			 Studji dwar l-impatt
			 Effectbeoordelingen
			 Badanie wpływu
			 Estudos de impacto
			 Studii de impact
			 Doložka vplyvov
			 Presoja vpliva
			 Konsekvensstudier
		
		 
			 или посочете
			 nebo specifikujte
			 eller angiv
			 oder angeben
			 ή διευκρίνιση
			 or specify
			 o especificar 
			 või täpsusta
			 tai erittele
			 ou préciser
			 ili navesti
			 vagy határozza meg
			 oppure specificare
			 arba nurodyti
			 vai precizēt
			 jew speċifika 
			 of nader aangeven
			 lub należy określić
			 ou especificar
			 sau specificaţi
			 alebo uveďte
			 ali navedite
			 eller specificera
		
		 
			 Предложение за неотложна процедура
			 Využití postupu v naléhavých případech
			 Påberåbelse af hasteprocedure
			 Einleitung des Dringlichkeitsverfahrens
			 Επίκληση της διαδικασίας επείγοντος
			 Invocation of the Urgency Procedure
			 Recurso al procedimiento de urgencia
			 Operatiivkava nõue
			 Poikkeusmenettelyyn turvautuminen
			 Invocation de la procédure d'urgence
			 Pozivanje na hitni postupak
			 Sürgősségi eljárás igénybevétele
			 Invocazione della procedura d’emergenza
			 Skubios procedūros pradėjimas
			 Atsauce uz steidzamības procedūru
			 Sejħa għall-proċedura ta’ urġenza
			 Beroep op de urgentieprocedure
			 Procedura przyśpieszona
			 Invocação do procedimento de urgência
			 Invocarea procedurii de urgenţă
			 Žiadosť o naliehavý postup
			 Sprožitev nujnega postopka
			 Åberopande av brådskande förfarande
		
		 
			 Език
			 Jazyk
			 Sprog
			 Sprache
			 Γλώσσα
			 Language
			 Idioma
			 Keel
			 Kieli
			 Langue
			 Jezik
			 Nyelv
			 Lingua
			 Kalba
			 Valoda
			 Lingwa
			 Taal
			 Język
			 Linguagem
			 Limbă
			 Jazyk
			 Jezik
			 Språk
		
		 
			 Основно съдържание
			 Hlavní obsah
			 Hovedindhold
			 Wesentlicher Inhalt
			 Κύριο περιεχόμενο
			 Main Content
			 Contenido principal
			 Põhisisu
			 Pääasiallinen sisältö
			 Contenu principal
			 Kratak opis sadržaja
			 Főbb tartalom
			 Contenuto principale
			 Pagrindinis turinys
			 Īss satura izklāsts
			 Kontenut prinċipali
			 Wezenlijke inhoud
			 Treść
			 Conteúdo principal
			 Conţinutul principal 
			 Podstata obsahu
			 Glavna vsebina
			 Huvudsakligt innehåll
		
		 
			 Продукти и/или услуги, които се отнася проектът
			 Dotčené výrobky a/nebo služby
			 Berørte produkter og/eller tjenesteydelser
			 Betroffene Produkte und/oder Dienste
			 Προϊόντα ή/και υπηρεσίες που σχετίζονται με το σχέδιο
			 Products and/or Services Concerned
			 Productos y/o servicios afectados
			 Asjaomased tooted ja/või teenused
			 Kyseiset tuotteet ja/tai palvelut
			 Produits et/ou services concernés
			 Predmetni proizvodi i/ili usluge
			 Érintett termékek és/vagy szervezeti egységek
			 Prodotti e/o servizi interessati
			 Susijusios prekės ir (arba) paslaugos
			 Produkti un/vai pakalpojumi, uz kuriem projekts attiecas
			 Il-prodotti u/jew is-servizzi konċernati
			 Producten en/of diensten waarop het ontwerp betrekking heeft
			 Produkty i/lub usługi, których dotyczy projekt
			 Produtos e/ou serviços abrangidos
			 Produsele şi/sau serviciile în cauză
			 Dotknuté produkty a/alebo služby
			 Zadevni izdelki in/ali storitve
			 Berörda produkter och/eller tjänster
		
		 
			 Не съществува основен текст
			 není k dispozici žádný základní text
			 Der findes ingen grundtekst
			 Kein Grundlagentext vorhanden
			 Δεν υπάρχει βασικό κείμενο
			 No Basic Text exists
			 No existen textos de base
			 Seonduvad õigusaktid puuduvad
			 Perustekstiä ei ole
			 Il n’existe pas de texte de référence
			 Ne postoji temeljni tekst
			 Alapszöveg nem áll rendelkezésre
			 Non esiste alcun testo di base
			 Pagrindinių tekstų nėra
			 Pamatteksta nav
			 Ma jeżisti l-ebda Test Bażiku
			 Er zijn geen basisteksten
			 Brak podstawowego tekstu
			 Não existem textos de base
			 Nu există niciun text de bază  
			 Neexistujú žiadne základné texty
			 Osnovno besedilo ne obstaja
			 Inga grundläggande texter finns
		
		 
			 Ограничава пускането на пазара или употребата на химично вещество, препарат или продукт
			 omezit marketing nebo použití  chemických látek, přípravků nebo výrobků
			 Begræns markedsføringen eller brugen af et kemisk stof, præparat eller produkt
			 Einschränkung des Inverkehrbringens eines chemischen Stoffes, einer Zubereitung oder eines Erzeugnisses
			 περιορισμός της εμπορίας ή της χρήσης χημικής ουσίας, χημικού παρασκευάσματος ή χημικού προϊόντος
			 Limit the marketing or use of a chemical substance, preparation or product
			 Limitar la comercialización o el uso de una sustancia, preparado o producto químico
			 Keemilise aine, valmistise või toote turustamise ja kasutamise piirang
			 Aineen, valmisteen tai kemikaalin kaupan pitämisen tai käytön rajoittaminen
			 Limiter la commercialisation ou l’utilisation de substance chimique, préparation ou produit
			 Ograničenje stavljanja na tržište ili korištenja kemijskih tvari, pripravaka ili proizvoda
			 Kémiai anyag, készítmény vagy termék értékesítésétének vagy használatának korlátozása
			 Limitazione di immissione in commercio o utilizzo di una sostanza, preparazione o prodotto chimico
			 Apriboti cheminių medžiagų, preparatų ar gaminių pardavimą ar jų naudojimą
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			 nařízení (ES) č. 315/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách
			 Forordning (EF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler
			 Verordnung (EG) Nr. 315/93 über Kontaminanten in Lebensmitteln
			 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 315/93 σχετικά με τις προσμείξεις των τροφίμων
			 Regulation (EC) nº 315/93 on contaminants in food
			 Reglamento (CE) nº 315/93 sobre contaminantes químicos presentes en los productos alimenticios
			 määrus (EÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes
			 asetus (ETY) N:o 315/93 elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä
			 règlement (CE) No 315/93 sur les contaminants dans l'alimentation humaine
			 Uredba (EZ) br. 315/93 o kontaminatima u hrani
			 A 315/93/EK rendelet az emberi táplálékok szennyezettségéről
			 regolamento (CE) n. 315/93 sui contaminanti presenti nei prodotti alimentari
			 Reglamentas (EB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų			
			 Regula (EK) Nr. 315/93 par piesārņotājiem cilvēku pārtikā
			 Regolament (KE) Nru. 315/93 dwar sustanzi li jikkontaminaw l-ikel tan-nies
			 Verordening (EG) nr. 315/93 inzake verontreinigingen in levensmiddelen
			 rozporządzenie (WE) nr 315/93 w sprawie substancji skażających w żywności
			 Regulamento (CE) n.º 315/93, que estabelece procedimentos comunitários para os contaminantes presentes nos géneros alimentícios
			 Regulamentul (CE) nr. 315/93 privind contaminanţii în alimentaţia umană
			 Nariadenie (ES) č. 315/93 o kontaminantoch v potravinách
			 Uredba (ES) 315/93 o kontaminantih v hrani
			 förordning (EG) nr 315/93 om främmande ämnen i livsmedel
		
		 
			 регламенти (ЕО) No. 852/853/854/2004 относно хигиената на храните
			 nařízení (ES) č. 852/853/854/2004 o hygieně potravin
			 Forordning (EF) nr. 852/853/854/2004 vedrørende fødevarehygiejne
			 Verordnungen (EG) Nr. 852/853/854/2004 über Lebensmittelhygiene
			 κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 852/853/854/2004 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων
			 Regulations (EC) nº 852/853/854/2004 relating to the hygiene of foodstuffs
			 Reglamentos (CE) nº 852/853/854/2004 en relación con la higiene de los productos alimenticios
			 määrused (EÜ) nr 852/853/854/2004 toiduainete hügieeni kohta
			 elintarvikehygieniaan liittyvät asetukset (EY) N:o 852/2004, 853/2004 ja 854/2004
			 règlements (CE) No. 852/853/854/2004 relatifs à l’hygiène des denrées alimentaires
			 Uredbe (EZ) br. 852/853/854/2004 o higijeni hrane
			 852/853/854/2004/EK rendelet az élelmiszerek higiéniájáról
			 regolamenti (CE) n. 852/853/854/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari 
			 Reglamentas (EB) Nr. 852/853/854/2004 dėl maisto produktų higienos reikalavimų
			 Regulas (EK) Nr. 852/853/854/2004 par pārtikas produktu higiēnas noteikumiem
			 Regolament (KE) Nru. 852/853/854/2004 b’rabta ma’ l-iġjene  fl-oġġetti ta’ l-ikel
			 Verordeningen (EG) nr. 852/853/854/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
			 rozporządzenia (WE) nr 852/853/854/2004 dotyczące higieny żywności
			 Regulamentos (CE) n.ºs 852/853/854/2004, relativos à higiene dos géneros alimentícios
			 Regulamentele (CE) nr. 852/853/854/2004 privind igiena produselor alimentare
			 Nariadenia (ES) č. 852/853/854/2004 týkajúce sa hygieny potravín
			 Uredba (ES) 852/853/854/2004 o higieni živil
			 förordningarna (EG) nr 852/853/854/2004 om livsmedelshygien
		
		 
			 Регламент (ЕО) No. 1924/2006 относно твърденията за хранителната и здравословна стойност на храните
			 nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin
			 Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 
			 Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel
			 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα
			 Regulation (EC) nº 1924/2006 concerning nutrition and health claims made on foods
			 Reglamento (CE) nº 1924/2006 en relación con las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
			 määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta
			 asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä
			 règlement (CE) No. 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
			 Uredba (EZ) br. 1924/2006 o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani
			 1924/2006/EK rendelet az élelmiszereken feltüntetett táplálkozási és egészségügyi megjegyzésekről
			 regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
			 Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą
			 Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem
			 Regolament (KE) Nru. 1924/2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel
			 Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
			 rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności
			 Regulamentos (CE) n.º 1924/2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos
			 Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
			 Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách
			 Uredba (ES) 1924/2006 o hranilnih in zdravstvenih zahtevah za hrano
			 förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel
		
		 
			 Регламент (EО) No. 1925/2006 относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните
			 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin
			 Forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer 
			 Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 über den Zusatz von Vitaminen, Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln
			 κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα
			 Regulation (EC) nº 1925/2006 concerning the addition of vitamins and minerals and certain other substances to foods
			 Reglamento (CE) nº 1925/2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos
			 määrus (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta
			 asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin
			 règlement (CE) No. 1925/2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires
			 Uredba (EZ) br. 1925/2006 o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani
			 1925/2006/EK rendelet az élelmiszerekhez adott vitaminokról, ásványi anyagokról és bizonyos egyéb anyagokról
			 regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimentari
			 Reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis
			 Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai
			 Regolament (KE) Nru. 1925/2006 dwar iż-żjieda ta’ vitamini, ta’ minerali u ta’ xi sustanzi oħra ma’ l-oġġetti ta’ l-ikel
			 Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen
			 rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji
			 Regulamentos (CE) n.º 1925/2006, relativo à adição de vitaminas, minerais e determinadas outras substâncias aos alimentos
			 Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 privind adăugarea în alimente a unor vitamine şi minerale, precum şi a unor anumite alte substanţe
			 Nariadenie č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín
			 Uredba (ES) 1925/2006 o dodatku vitaminov in mineralov ter določenih drugih snovi hrani
			 förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel
		
		 
			 директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки
			 směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
			 Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
			 Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle
			 οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών
			 Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
			 Directiva 94/62/CE en relación con los envases y residuos de envases
			 direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta
			 direktiivi 94/62/EY pakkauksista ja pakkausjätteistä
			 directive 94/62/CE sur les emballages et déchets d’emballage
			 Direktiva 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu
			 94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolásból adódó hulladékokról
			 direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti d’imballaggio
			 Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
			 Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu
			 Direttiva 94/62/KE dwar l-ippakkjar u l-iskart ta’ l-ippakkjar
			 Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
			 dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
			 Directiva 94/62/CE, relativa a embalagens e resíduos de embalagens
			 Directiva 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje
			 Smernica (ES) č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
			 Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži
			 direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
		
		 
			 Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите
			 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
			 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne
			 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel
			 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
			 Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers
			 Reglamento (UE) n o  1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 , sobre la información alimentaria facilitada al consumidor
			 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, 25. oktoober 2011 , milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele
			 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011 , elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
			 Règlement (UE) n o  1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
			 Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani
			 Az Európai Parlament és a Tanács 1169/2011/EU rendelete ( 2011. október 25. ) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról
			 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
			 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams
			 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 ( 2011. gada 25. oktobris ) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem
			 Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi
			 Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
			 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
			 Regulamento (UE) n. o  1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2011 , relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios
			 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare
			 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z  25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
			 Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
			 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
		
		 
			 директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар
			 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu
			 Direktiv 2006/123/EF tjenesteydelser i det indre marked
			 Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt
			 οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
			 Directive 2006/123/EC on services in the internal market
			 Directiva 2006/123/CE en relación con los servicios en el mercado interior
			 direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul
			 direktiivi 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla
			 directive 2006/123/CE sur les services dans le marché intérieur
			 Direktiva 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu
			 2006/123/EK irányelv a belső piac szolgáltatásairól
			 direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
			 Direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje
			 Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū
			 Direttiva 2006/123/KE dwar is-servizzi li jingħataw fis-suq lokali
			 Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt
			 dyrektywa 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym
			 Directiva 2006/123/CE, relativa aos serviços no mercado interno
			 Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne
			 Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
			 Direktiva 2006/123/ES o storitvah notranjega trga
			 direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden
		
		 
			 Директива (ЕС) 2015/1535
			 Směrnice (EU) 2015/1535
			 Direktiv (EU) 2015/1535
			 Richtlinie (EU) 2015/1535
			 Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535
			 Directive (EU) 2015/1535
			 Directiva (UE) 2015/1535
			 direktiiv (EL) 2015/1535
			 Direktiivi (EU) 2015/1535
			 Directive (UE) 2015/1535
			 Direktiva (EU) 2015/1535
			 (EU) 2015/1535 irányelv
			 Direttiva (UE) 2015/1535
			 Direktyva (ES) 2015/1535
			 Direktīva (ES) 2015/1535
			 Direttiva (UE) 2015/1535
			 Richtlijn (EU) 2015/1535
			 dyrektywa (UE) 2015/1535
			 Directiva (UE) 2015/1535
			 Directiva (UE) 2015/1535
			 Smernica(EÚ) 2015/1535
			 Direktiva (EU) 2015/1535
			 Direktiv (EU) 2015/1535		
		
	


